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Beratungsfolge Sitzungstermin Status
Ausschuss fur Planung und Hochbau (Vorberatung) 28.11.2025 o]
Verwaltungsausschuss (Vorberatung) 02.12.2025 N
Rat der Stadt Braunschweig (Entscheidung) 09.12.2025 o]
Beschluss:

1. Die wahrend der Beteiligungen der Offentlichkeit gemaR § 3 (2) BauGB sowie der Behérden
und sonstigen Trager offentlicher Belange gemaR § 4 (2) BauGB eingegangenen
Stellungnahmen sind entsprechend den Vorschlagen der Verwaltung gemaf den Anlagen
Nr. 3, Nr. 4 und Nr. 5 zu behandeln.

2. Die 123. Anderung des Flachennutzungsplanes ,Feldstrale® wird in der wahrend der
Sitzung ausgehangten Fassung beschlossen.

3. Die zugehdrige Begriindung mit Umweltbericht wird beschlossen.*

Sachverhalt:

Beschlusskompetenz
Die Zustandigkeit des Rates fiir den Planbeschluss ergibt sich aus § 58 (2) Nr. 2 NKomVG.

Inhalt und Verfahren

Dem beiliegenden FNP-Anderungsplan (Anlage 1) und der Begriindung mit
Umweltbericht (Anlage 2) sind Gegenstand der Anderung, Ziel, Zweck und
wesentliche Auswirkungen der Plananderung zu entnehmen.

Die 123. Flachennutzungsplan-Anderung ,FeldstraRe“ wurde vom Rat der Stadt am
19.05.2020 beschlossen und nach ihrer Genehmigung am 23.09.2020 im Amtsblatt der Stadt
Braunschweig verdffentlicht. Sie erlangte damit Rechtskraft.

Im Rahmen eines Normenkontrollverfahrens gegen den Bebauungsplan AP 23 ,Feldstralie-
Sid, 1. Bauabschnitt” beim Niedersachsischen Oberverwaltungsgericht Liineburg wurde der
Bebauungsplan aufgrund eines Verfahrensmangels in der
Veroffentlichungsbekanntmachung flr unwirksam erklart (s. a. DS 24-22807). Zur Heilung
des Mangels ist im erganzenden Verfahren gemaR § 214 (4) BauGB das
Aufstellungsverfahren ab dem Verfahrensstand des Mangels wieder aufzunehmen, in
diesem Fall mit der Bekanntmachung zur Offentlichkeitsbeteiligung gemaR § 3 (2) BauGB
und anschlieRend der erneuten Durchfiihrung der Offentlichkeitsbeteiligung.



Es besteht die Moglichkeit, dass der fur die Unwirksamkeit des Bebauungsplans ,Feldstralle-
Sud, 1. Bauabschnitt", AP 23, verantwortliche Verfahrensmangel auch fur die parallel
durchgefiihrte 123. Anderung des Flachennutzungsplanes zutreffen kénnte. Daher wird aus
Griinden der Rechtssicherheit dieses FNP-Anderungsverfahren parallel wieder
aufgenommen und erneut zum Anderungsbeschluss gebracht.

Der Entwurf der 123. Anderung des Flachennutzungsplans bleibt unverandert.

Beteiligung der Behdérden und sonstiger Trager 6ffentlicher Belange gemaR § 4 (2) BauGB
und sonstiger Stellen

Die Behdrden und sonstigen Trager 6ffentlicher Belange wurden geman § 4 (2) BauGB mit
Schreiben vom 02.09.2016 von der 123. Anderung des Flachennutzungsplanes unterrichtet
und mit Terminsetzung zum 04.10.2016 zur AuRerung aufgefordert. Stellungnahmen, die zu
einer wesentlichen Plananderung beigefligt hatten, wurden nicht vorgebracht.

Die Stellungnahmen werden der Vorlage zum Planbeschluss beigefligt und dabei mit einer
Stellungnahme der Verwaltung sowie einem Beschlussvorschlag versehen.

Erste Durchfiihrung der Beteiligung der Offentlichkeit gemaR § 3 (2) BauGB
Als wesentliche Ergebnisse im Rahmen der eingegangenen Stellungnahmen der ersten
Offentlichkeitsbeteiligung im Januar 2020 sind Einwendungen vorgebracht worden, dass

o die Stralle Kalberwiese und die ostlich anschlieRenden Knotenpunkte den zu
erwartenden Zusatzverkehr nicht bewaltigen werden,

e eine zu geringe Festlegung an Stellplatzzahlen zu Parksuchverkehr fiihren kann,

e unzumutbare Larmbelastungen durch den Zusatzverkehr fur die Anwohnerschaft
entstehen und

e durch die zusatzliche Versiegelung die Hochwasserproblematik im Bereich der
Kalberwiese verscharft wird.

Die Einwendungen waren auch Gegenstand der Normenkontrollklage gegen den
Bebauungsplan. Das OVG hat in seiner Urteilsbegriindung bereits im Hinblick auf eine
Nachbesserung der Planung zum Ausdruck gebracht, dass es die vorgenannten
Themenfelder als nicht zu beanstanden einstuft.

Die Beteiligung der Offentlichkeit geman § 3 (2) BauGB wurde im ergéanzenden Verfahren
vollumfanglich wiederholt. Stellungnahmen, die im Rahmen der ersten Durchfuhrung dieses
Beteiligungsschrittes eingegangen waren, werden in das Verfahren wieder aufgenommen
und erneut dem Rat der Stadt Braunschweig zum Satzungsbeschluss mit einer
Stellungnahme der Verwaltung und einer Beschlussempfehlung zur Beschlussfassung
vorgelegt.

Zweite Durchfiihrung der Beteiligung der Offentlichkeit geman § 3 (2) BauGB

Die Beteiligung der Offentlichkeit gemaR § 3 (2) BauGB wurde vom Verwaltungsausschuss am
25.03.2025 beschlossen und in der Zeit vom 07.04.2025 bis 12.05.2025 durchgefiihrt. Es ist
eine Stellungnahme eingegangen.

Stellungnahmen, die im Rahmen der ersten Durchfiihrung dieses Beteiligungsschrittes
eingegangen waren, werden in das Verfahren wieder aufgenommen und erneut dem Rat der
Stadt Braunschweig zum Satzungsbeschluss mit einer Stellungnahme der Verwaltung und
einer Beschlussempfehlung zur Beschlussfassung vorgelegt.

Die zur zweiten Durchfiihrung der Beteiligung der Offentlichkeit geman § 3 (2) BauGB
eingegangene Stellungnahme ist in der Anlage Nr. 5 aufgeflhrt und mit einer Stellungnahme
und einem Vorschlag der Verwaltung versehen. In der Stellungnahme wurden keine Bedenken
zur Planung geaulert.



Empfehlung
Die Verwaltung empfiehlt, die in den Anlagen Nr. 3, Nr. 4 und Nr. 5 aufgeflhrten

Stellungnahmen den Vorschlagen der Verwaltung entsprechend zu behandeln und die 123.
Anderung des Flachennutzungsplanes ,Feldstral3e®, sowie die Begrindung mit
Umweltbericht zu beschliel3en.

Leuer

Anlage/n:

Anlage 1 - Anderungsplan

Anlage 2 - Begrindung und Umweltbericht
Anlage 3 - Abwagung § 4 (2) BauGB
Anlage 4 - Abwagung § 3 (2) BauGB
Anlage 5 - Abwagung § 3 (2) BauGB - 2025
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1 Rechtsgrundlagen Stand: 05.11.2025

1.1 Baugesetzbuch (BauGB)
in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBI | S. 3634), zuletzt gean-
dert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 27. Oktober 2025 (BGBI. 2025 | Nr. 257)

1.2 Baunutzungsverordnung 1990 (BauNVO)
in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBI | S. 3786), zuletzt gean-
dert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 3. Juli 2023 (BGBI. 2023 | Nr. 176)

1.3 Planzeichenverordnung (PlanZV)
in der Fassung vom 18. Dezember 1990 (BGBI. | 1991 S. 58), zuletzt geandert durch Artikel 6
des Gesetzes vom 12. August 2025 (BGBI. 2025 | Nr. 189)

14 Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG)
in der Fassung der Bekanntmachung vom 17. Mai 2013 (BGBI. | S. 1274; 2021 | S. 123), zu-
letzt gedndert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 12. August 2025 (BGBI. 2025 | Nr. 189)

1.5 Bundes-Klimaschutzgesetz (KSG)
in der Fassung vom 12. Dezember 2019 (BGBI. S. 2513), zuletzt geadndert durch Art. 1 des
Gesetzes vom 15. Juli 2024 (BGBI. 2024 | Nr. 235)

1.6 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG)
in der Fassung vom 29. Juli 2009 (BGBI. | S. 2542), zuletzt gedndert durch Artikel 48 des Ge-
setzes vom 23. Oktober 2024 (BGBI. 2024 | Nr. 323)

1.7 Gesetz Uber die Umweltvertraglichkeitspriifung (UVPG)
in der Fassung der Bekanntmachung vom 18. Marz 2021 (BGBI. | S. 540), zuletzt geandert
durch Artikel 10 des Gesetzes vom 23. Oktober 2024 (BGBI. 2024 | Nr. 323)

1.8 Niedersachsisches Naturschutzgesetz (NNatSchG)
in der Fassung vom 19. Februar 2010 (Nds. GVBI. S. 104), zuletzt gedndert durch Artikel 1
Gesetzes vom 29. Januar 2025 (Nds. GVBI. 2025 Nr. 5)

1.9 Niedersachsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG)
in der Fassung vom 17. Dezember 2010 (Nds. GVBI. S. 576), zuletzt geadndert durch Artikel 1
des Gesetzes vom 29. Januar 2025 (Nds. GVBI. 2025 Nr. 3)

1.10 Niedersachsisches Raumordnungsgesetz (NROG)
in der Fassung vom 6. Dezember 2017 (Nds. GVBI. S. 456), zuletzt geandert durch Artikel 3
des Gesetzes vom 17. April 2024 (Nds. GVBI. 2024 Nr. 31)

1.11 Regionales Raumordnungsprogramm 2008 fur den GrofRraum Braunschweig (RROP)
in der Fassung der 1. Anderung ,Weiterentwicklung Windenergienutzung“ vom 11.01.2024 mit
offentlicher Bekanntmachung vom 08.05.2024 rtickwirkend gem.
§ 11 Abs. 6 ROG zum 02.05.2020 in Kraft getreten

1.12 Verordnung Uber das Landes-Raumordnungsprogramm Niedersachsen (LROP)
in der Fassung der Neubekanntmachung vom 16. Juni 2023 (Nds. GVBI. S. 103)

1.13 Gesetz zur Sicherstellung ordnungsgemaner Planungs- und Genehmigungsverfahren wahrend
der COVID-19-Pandemie (Planungssicherstellungsgesetz — PlanSIG)
in der Fassung vom 20. Mai 2020 (BGBI. | S. 1041), zuletzt gedndert durch Artikel 3 des Ge-
setzes vom 4. Dezember 2023 (BGBI. 2023 | Nr. 344)

1.14 Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz — WHG)
in der Fassung vom 31. Juli 2009 (BGBI. | S. 2585), zuletzt geéndert durch Artikel 2 des Ge-
setzes vom 12. August 2025 (BGBI. 2025 | Nr. 189)
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Anmerkunq:

Der Bebauungsplan "Feldstralle-Siid, 1. Bauabschnitt", AP 23 (Parallelverfahren) wurde Ende
2023 im Rahmen eines Normenkontrollantrags vom Oberverwaltungsgericht Liineburg aufgrund
eines Verfahrensmangels fiir unwirksam erklart. Zur Heilung des Mangels ist das Verfahren ab
dem Zeitpunkt des Mangels - hier die Bekanntmachung der Offentlichkeitsbeteiligung geméR § 3
(2) BauGB - zu wiederholen. Ziel ist es daher, den Bebauungsplan durch ein ergdnzendes Verfah-
ren im Sinne des § 214 (4) Baugesetzbuch (BauGB) zu heilen und erneut zur Rechtskraft zu fiih-
ren.

Es besteht die Méglichkeit, dass der fiir die Unwirksamkeit des Bebauungsplans "Feldstral3e-Siid,
1. Bauabschnitt”, AP 23, verantwortliche Verfahrensmangel auch fiir die parallel durchgefiihrte

123. Anderung des Fldchennutzungsplanes (FNP) zutreffen kénnte. Daher wurde aus Griinden der
Rechtssicherheit dieses Anderungsverfahren parallel wiederaufgenommen und erneut zum Ande-
rungsbeschluss gebracht. Der weitere Sprachgebrauch ist dabei darauf ausgelegt, dass das Ande-
rungsverfahren noch nicht erfolgt sei.

2 Stadtebauliche Grundlagen

2.1 Regional- und Landesplanung

Die Stadt Braunschweig zahlt zurzeit ca. 255.000 Einwohner:Innen und ist damit die zweitgrofite
Stadt Niedersachsens. Im Landesraumordnungsprogramm Niedersachsen von 2017 (LROP) und
im Regionalen Raumordnungsprogramm von 2008 fir den GroRraum Braunschweig (RROP) ist
die Stadt Braunschweig im oberzentralen Verbund mit den Nachbarstadten Wolfsburg und Salzgit-
ter als Oberzentrum in Stdost-Niedersachsen mit der Schwerpunktaufgabe Sicherung und Ent-
wicklung von Wohn- und Arbeitsstatten verbindlich festgelegt. Die Siedlungsentwicklung ist dabei
vorrangig auf das zentralortliche System auszurichten, was insbesondere auch fiir die Sicherung
und Entwicklung von Wohnstatten gilt. Im Grofiraum Braunschweig sollen diese vorrangig auf
zentraldrtlichen Standorten, die (iber Zugangsstellen des schienengebundenen OPNV bzw. Busli-
nien verflgen, konzentriert werden. Im Einzugsbereich der Haltepunkte soll durch verdichtete Bau-
und Wohnformen eine hdhere Siedlungsdichte erreicht werden.

Da das im RROP 2008 festgelegte Vorranggebiet fir Erholung der Planung eines Wohngebietes
entgegensteht, wurde 2015/16 gemal § 6 (2) ROG ein Zielabweichungsverfahren durchgefihrt.

Es wurde festgestellt, dass insbesondere durch
e die nur geringe rdumliche Uberplanung des Vorranggebietes,
¢ die faktische Aufgabe der aktuellen Sportplatznutzung,
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¢ die im Planungskonzept der Bauleitplanung beriicksichtigten Belange von Freizeit und Erho-
lung,

e die Beachtung der Erfordernisse fuRlaufiger ErschlieRungsverbindungen und

¢ die Entwicklung von Erholungs- und Freiflachen

der Antrag auf Zielabweichung hinreichend begriindet war.

Die Nutzung mit gro3flachigen Sportanlagen, die urspriinglich zur Festlegung als Vorranggebiet flr
Erholung mit starker Inanspruchnahme durch die Bevélkerung fuhrte, wurde mittlerweile aufgege-
ben. Im Ergebnis des Zielabweichungsverfahrens und eines Abstimmungsgespraches mit Vertre-
tern des damaligen Zweckverbandes Grofiraum Braunschweig (ZGB) als Untere Landesplanungs-
behérde und der Stadt Braunschweig wurde festgestellt, dass die fir die Bauleitplanung erforderli-
che Abweichung von dem Ziel der Raumordnung zuldssig ist, sofern die Bauleitplanung mit einer
grofien klimawirksamen Griinachse sowie einer aufgelockerten Blockbebauung, dem Entwurf des
pramierten stadtebaulichen Entwurfs entsprechend, umgesetzt wird. In dem Verfahren der verbind-
lichen Bauleitplanung wird neben der geplanten Wohnbebauung auch das Ziel verfolgt, die ver-
schiedenen Funktionen von Erholung und Freizeit gro3rdumig zu erhalten bzw. auszubauen.

Bei einer Uberprifung im Marz 2020 und Juli 2025 von Seiten des Regionalverbandes Grosraum
Braunschweig wurde auf Anregung aus der Blrgerschaft die Zulassigkeit der Zielabweichung be-
statigt. Die Anderung des Flachennutzungsplans entspricht somit den Zielen der Raumordnung.

Das RROP stellt im nordéstlichen Bereich ein ,Vorbehaltsgebiet Hochwasserschutz® dar. Zur Vor-
beugung vor Hochwasser soll in den Einzugsbereichen der FlieRgewasser ein naturlicher Ruckhalt
und schadloser Abfluss des Wassers gewahrleistet werden (s. RROP, Kapitel 2.5.4). Diesem Ziel
gemal wird der Bereich des Vorbehaltsgebietes im Flachennutzungsplan als Grinflache darge-
stellt und im Bebauungsplan werden entsprechende MalRnahmen zur Entwasserung vorgesehen.

2.2 Integriertes Stadtentwicklungskonzept 2030 — ISEK

Die Planung von Wohnbauflachen im Bereich ,Feldstralle” ist ein Ziel des ISEK, das sich vor Ort in
den Stadtbezirken auswirkt und das Leitziel ,Die Stadt kompakt weiterbauen® erfllt. In diesem
Kontext wird insbesondere die Strategie der intensiven Innenentwicklung bei Beibehaltung der
Freiraumqualitat bedient.
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2.3 Dichtekonzept
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Die bauliche Dichte von Baugebieten orientiert sich am Dichtekonzept Wohnen der Stadt Braun-
schweig. Es wurde mit dem Wohnraumversorgungskonzept im September 2023 vom Rat der Stadt
Braunschweig als Entwurf vorgelegt. Es berticksichtigt verschiedene Kriterien, wie Dichte des Be-
standes, Stadtbahnanbindung und Pflicht zum sparsamen Umgang mit Grund und Boden (§ 1a
BauGB) sowie das ISEK-Leitziel ,Die Stadt kompakt weiterbauen®. Im Ergebnis werden allen
Stadtteilen Siedlungstypen zugeordnet und diesen Siedlungstypen Dichtewerte. Fir das Plange-
biet ist der Siedlungstyp ,Innenstadt/Ringgebiete” mit einem durchschnittlichen Dichtewert von 150
- 200 WE/ha Nettowohnbauland in der Innenentwicklung zugeordnet. Voraussichtlich werden ge-
maf Bebauungsplan AP 23 (1. BA) im Parallelverfahren und gemaR folgendem Bebauungsplan flr
den 2. BA insgesamt ca. 2,7 ha Nettobauland geschaffen, sodass die Orientierungswerte des
Dichtekonzeptes fiir das Plangebiet zwischen 405 und 540 Wohneinheiten betragen. Dem ent-
spricht die Zielzahl von insgesamt ca. 500 Wohneinheiten gemaf zugrunde liegendem Nutzungs-
beispiel.

24 Flachennutzungsplan

Fur den Vorhabenbereich gilt der Flachennutzungsplan der Stadt Braunschweig in der Form der
Neubekanntmachung vom 6. Oktober 2005. Der Anderungsbereich des Flachennutzungsplans
umfasst eine Grofie von ca. 9 ha. Er stellt in seiner derzeit geltenden Fassung fiir das Plangebiet
Grinflachen mit der Zweckbestimmung ,Sportplatz“ dar. Die beabsichtigten Festsetzungen des
Bebauungsplanes lassen sich nicht aus dieser Darstellung entwickeln. Der Flachennutzungsplan
wird daher im Parallelverfahren gemaR § 8 (3) BauGB geéndert. Mit der Anderung gilt dann der
Bebauungsplan gemaf § 8 (2) BauGB als aus dem Flachennutzungsplan entwickelt.

Die 123. FNP-Anderung ,Feldstrale“ hat zum Ziel, die Flachen des geplanten Wohngebietes zu-
kiinftig als Wohnbauflachen (ca. 6 ha) darzustellen. Der Geltungsbereich der FNP-Anderung bein-
haltet, abweichend vom Geltungsbereich des Bebauungsplans, auch das im Nordosten angren-
zende vorhandene Hochwasserriickhaltebecken und eine Griinfliche im Osten. Hier soll zukinftig,
der jetzigen Nutzung entsprechend, eine Grinflache (ca. 3 ha) mit der Zweckbestimmung Parkan-
lagen dargestellt werden (gesamter Geltungsbereich ca. 9 ha).

, ﬁ;‘% £

‘ N . - .
Zukiinftige Darstellung im FNP

Kartengrundlage:
Amtlicher Stadtplan der Stadt Braunschweig, Fachbereich Stadtplanung und Geoinformation

2.5 Bevolkerungsprognose und Bedarf an Wohnraum

Die Stadt Braunschweig ist ein attraktiver Bildungs-, Forschungs- und Wirtschaftsstandort. So ist
die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschaftigten zwischen 2011 und 2023 um rd. 25.400 auf
135.771 gestiegen (+23%). Neben dem Beschaftigtenzuwachs prognostiziert die Stadt Braun-
schweig einen Bevdlkerungszuwachs. Die stadtische Bevdlkerungsprognose geht bis zum Jahr
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2035 von einer Zunahme um 1,3% aus (2019 bis 2035 plus 3.220 Personen). Dies ist der Haupt-
grund fur den seit Jahren dringenden Bedarf zur Schaffung neuer Wohngebiete. Real ist die Bevol-
kerung inzwischen deutlich starker angestiegen als prognostiziert. Hauptgrund ist der Flichtlings-
zuwachs besonders durch den Ukrainekrieg. Es sind hinreichend Wohnungen bereitzustellen, um
positive Effekte fir die Stadt der kurzen Wege, das Stadtklima und die Wohnqualitat zu ermdgli-
chen. Als neue Zielzahlen fur die Entwicklung Braunschweigs empfiehlt das Gutachterburo InWIS
auf Basis aktueller Bedarfsprognosen (2023) von 2020 bis 2025, Baurecht fir 5.700 Wohnungen,
bis 2030 fur weitere 3.500 Wohnungen und bis 2035 fur weitere 3.000 Wohnungen zu schaffen.
Dabei werden laut Prognose deutlich mehr neue, familiengerechte Wohnungen — auch im Ge-
schosswohnungsbau — bendtigt, um die laufende Umlandwanderung von Familien nennenswert zu
reduzieren.

Damit mittel- und langfristig der entsprechende Bedarf an Wohnraum gedeckt werden kann, wer-
den geeignete Standorte fir die kinftige Entwicklung von Wohnbauland benétigt. Dieser Bedarf
soll Uberwiegend durch Projekte der Innenentwicklung — zu denen dieses Projekt zu zahlen ist -
aber auch in duf3eren Stadtteilen, die infrastrukturell gut ausgestattet und verkehrlich gut an die
Braunschweiger Kernstadt angeschlossen sind, gedeckt werden.

3 Ziel, Zweck und wesentliche Auswirkungen der Planung

Ziel der 123. Anderung des Flachennutzungsplanes ist die Entwicklung eines neuen Wohnstandor-
tes im Stadtbezirk ,Westliches Ringgebiet‘. Das westliche Ringgebiet ist mit 35.483 Einwohner:In-
nen (Stand 31.12.2024) Braunschweigs einwohnerstarkster Stadtbezirk. Im Bezirk besteht eine
umfassende soziale Infrastrukturausstattung. Verkehrlich ist das westliche Ringgebiet fuRlaufig, fur
den Radverkehr, fiir den motorisierten Individualverkehr und mit mehreren OPNV-Linien gut an die
Innenstadt und an die umliegenden Stadtteile angeschlossen.

Mit der 123. Anderung des Flachennutzungsplanes wird der Zweck verfolgt, der wachsenden Ein-
wohner:Innenzahl Braunschweigs ein weiteres Angebot an Wohnraum im stadtischen, infrastruktu-
rell sehr gut ausgestatteten Stadtbezirk ,Westliches Ringgebiet® zu bieten. Dadurch wird eine ak-
tive Wohnflachenvorsorge betrieben, die einem allzu starken Anstieg der Miet- und Immobilien-
preise entgegenwirkt und die Versorgung einkommensschwacher Haushalte mit Wohnraum unter-
stutzt.

Die ehemalige Sportanlage im Bereich Kalberwiese wurde im Rahmen des Sportentwicklungs-
plans als entbehrlich eingestuft. Mit Beschluss des Verwaltungsausschusses vom 24.06.2016
wurde die Flache entwidmet und damit die Sportnutzung aufgehoben, so dass die Flache fir eine
anderweitige Nachnutzung zur Verfiigung steht.

Vorgesehen ist die Entwicklung eines Wohngebietes mit Schwerpunkt im verdichteten Geschoss-
wohnungsbau, woflr die Flache an der Kalberwiese aufgrund ihrer Lage und Nahe zur Innenstadt
aus stadtebaulicher Sicht sehr gut geeignet ist. Nach der Durchflihrung eines stadtebaulichen
Wettbewerbs beinhaltet die aktuelle Planung insgesamt etwa 500 Wohneinheiten.

Das Plangebiet hat eine Groe von etwa 9 ha und ist derzeit als Aullenbereich nach § 35 BauGB
einzustufen. Das Plangebiet des parallelen Bebauungsplanverfahrens ist in 2 Bauabschnitte unter-
teilt. Das Ziel des Bebauungsplans ,Feldstralle-Siud, 1. Bauabschnitt" (1. BA), AP 23, ist, die pla-
nungsrechtlichen Voraussetzungen fir die Umsetzung des 1. Bauabschnittes der vorgenannten
Entwicklungsziele zu schaffen. In einem weiteren Bebauungsplanverfahren soll zeitversetzt der 2.
Bauabschnitt aufgestellt werden. Der GroRteil der vorliegenden FNP-Anderung wird im 1. BA Uber-
plant (ca. 320 WE). Im Nordosten der dargestellten Wohnbauflachen werden die Planungen flr
den 2. BA zu einem spateren Zeitpunkt erfolgen. Um die Bebauungsplane aus dem Flachennut-
zungsplan entwickeln zu kénnen, welcher derzeitig Griinflachen mit der Zweckbestimmung Sport-
platz darstellt, erfolgt eine Anderung des Flachennutzungsplans im Parallelverfahren nach § 8 (3)
BauGB.
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Das geplante Wohngebiet soll an den drtlichen Verkehr sowohl Uber eine ErschlieRungsstralle im
Siiden Uber das Baugebiet ,An der Scholke” als auch Uber eine neue ErschlieRungsstrale im Nor-
den angebunden werden, welche die Anbindung Uber die FeldstralRe an die Kalberwiese sicher-
stellt. In einer verkehrstechnischen Untersuchung 2018 wurden mehrere Varianten der inneren Er-
schlieBung und Anbindung an das vorhandene Straldennetz betrachtet und miteinander verglichen.
Die nun vorgesehene ErschlieRungsvariante stellt die Vorzugsvariante auf Grundlage dieser Unter-
suchungen dar, da sich der Verkehr hierbei aufgrund mehrerer Anbindungen gleichmagiger ver-
teilt. 2024 wurden erneut Verkehrszahlungen durchgefiihrt. Die im Ergebnis nahezu unveranderten
Verkehrszahlen erfordern daher keine Neubetrachtung der Erschlielung.

Ebenso ist eine Vernetzung der vorhandenen und geplanten Freirdume fir Fuliganger und Rad-
fahrer innerhalb des Planungsgebietes und in die Umgebung, sowie an das Ringgleis geplant, da-
mit das Quartier als lebendiger Stadtbaustein in sein Umfeld eingebunden wird.

Weiterhin wird die OPNV-ErschlieRung tber den Ausbau bzw. die Neuschaffung einer Buslinie an-
gestrebt.

Ein maRgebliches Ziel der Griinplanung soll die Verknipfung bestehender Griinflachen sein. Zwi-
schen der 6stlich der geplanten Wohnbauflache bestehenden Griinflache und der westlich gelege-
nen Waldflache und dann weiter in Richtung Westpark, soll auf der Bebauungsplanebene eine
durchgehende Grinverbindung geschaffen werden. Weiterhin sind FuRwegeverbindungen zwi-
schen Plangebiet, Kalberwiese, Baugebiet ,An der Scholke®, zur Kreuzstralte und zum Westlichen
Ringgleis geplant. Die im Bebauungsplan festgesetzte grol3ziigige Grinachse dient der Naherho-
lung, wird als zentrales Element das Wohngebiet auflockern und die angestrebte Verbindung der
vorhandenen Grinflachen erméglichen.

Das geplante Wohngebiet gehért zu dem Spielplatzbereich 14-1, in dem bereits verschiedene
Spielflachen fur Kinder und Jugendliche vorhanden sind. Direkt dstlich an das geplante Wohnge-
biet angrenzend wurde in dem angrenzenden Freiraum im Jahr 2015 ein neuer Jugendplatz ge-
baut. Um den entstehenden Bedarf an Spielflachen durch das geplante Baugebiet zu decken, sind
im Bebauungsplan fir den 1. BA eine entsprechende Kinderspielflache im Bereich der zentralen
Grunachse sowie eine Erweiterung des vorhandenen Jugendplatzes vorgesehen. Die erforderli-
chen Flachen werden zu diesem Zweck im Bebauungsplan festgesetzt.

Im Ostlichen Teil des Geltungsbereiches wird im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens ein Re-
genruckhaltebecken und der oben genannte Jugendplatz festgesetzt. Das Verfahren der hierfiir
erforderlichen Waldumwandlung wird von der Unteren Waldbehdrde durchgefuhrt. Die notwendi-
gen Ausgleichsflachen werden im Bebauungsplanverfahren festgesetzt. Eine Flache wird unter an-
derem in der Gemarkung Querum in der Schunterniederung festgesetzt, eine weitere Flache befin-
det sich westlich der A392 und nérdlich des Olper Holzes.

Bei einer Uberpriifung durch die Untere Waldbehdrde 2024 hat sich keine zu beriicksichtigende
Veranderung der Wertigkeit dieses Waldstlicks ergeben. Der vorgenannte Kompensationsansatz
bleibt daher unverandert bestehen.

Durch die Planung des Wohngebietes mit insgesamt ca. 500 Wohneinheiten entsteht ein rechneri-
scher Bedarf von 50 Kindergarten- und 40 Krippenplatzen. Eine Deckung dieser Kita-Bedarfe kann
in bestehenden Einrichtungen nicht erfolgen. Daher wird eine Gemeinbedarfsflache Kindertages-
statte fur die Nutzung als 5-Gruppen-Kita im Bebauungsplan planungsrechtlich gesichert, die den
Neubedarf in vier Gruppen und zusatzlich schon bestehende Bedarfe mitabdecken kann.

Grundschule
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Infolge einer Bedarfsprifung wurde die schulische Infrastruktur durch den Neubau einer weiteren
Grundschule im Westlichen Ringgebiet am Wedderkopsweg bedarfsdeckend angepasst. Ferner
kann der Zuschnitt der Grundschulbezirke im westlichen Ringgebiet an die klinftige Bedarfssitua-
tion angepasst werden.

4 Umweltbericht

4.1 Beschreibung der Planung

Das Plangebiet liegt im westlichen Ringgebiet Braunschweigs zwischen dem griinderzeitlichen
Stadtring bzw. dem Ringgleis im Osten und der A 391 im Westen sowie zwischen der Hildeshei-
mer Stral3e im Norden (B1) und der Minchenstrale im Suden. Es grenzt nordlich an vorhandene
Wohnbebauung und Kleingartenflachen, stidlich an ein Mischgebiet an, das aus Wohnbebauung
und Gewerbenutzungen besteht. Ostlich schlieRen sich Griinflaichen (Regenriickhaltung, Jugend-
platz, teilweise Wald) an, im Westen eine Waldflache.

Ziel der Flachennutzungsplananderung und des Bebauungsplans ist die Schaffung der planungs-
rechtlichen Voraussetzungen fiir die Herstellung eines Wohngebietes mit insgesamt ca. 500
Wohneinheiten mit Schwerpunkt im Geschosswohnungsbau. Dabei sind insbesondere die Entwas-
serungssituation der hochwassergefahrdeten Umgebung sowie eine sinnvolle ErschlieBung und
Anbindung des Gebietes zu beachten.

Der geplante Geltungsbereich weist eine Flachengréfie von 9,1 ha auf. 3,4 ha werden im Flachen-
nutzungsplan zukinftig als Griinflache dargestellt, 5,7 ha als Wohnbauflache. Der aus dem Wett-
bewerbsverfahren hervorgegangene stadtebauliche Entwurf sieht im Zentrum des Gebietes eine
grolizigige Grinachse mit integrierten Spielplatzen und anschlieRendem Quartiersplatz im Wes-
ten vor. Diese Griinachse wird im parallelen Bebauungsplan als Grinflache festgesetzt. Auf der
Malstabsebene der Flachennutzungsplanung ist eine Darstellung nicht moglich.

Es wird die ehemalige Sportanlage Kalberwiese Uberplant. Hier sowie im Bereich des Parkplatzes
waren Altablagerungen vorhanden, die in Hinblick auf eine geplante Umnutzung als Wohngebiet in
der 2. Jahreshalfte 2018 durch Bodenaushub saniert wurden. Daher wird fiir die geplante Wohnbe-
bauung Uberwiegend unversiegelte Flache in Anspruch genommen. Die natlrlichen Bodenfunktio-
nen sind in weiten Teilen stark eingeschrankt.

4.2 Planerische Vorgaben und deren Berilicksichtigung, Quellen

Die konkreten Auswirkungen der im Folgenden genannten Grundlagen auf die Planung und deren
Berticksichtigung im Rahmen der Planung werden, soweit erforderlich, bei der Beschreibung und
Bewertung der Umweltsituation in Kap. 4.4 wiedergegeben.

Im Rahmen einer FNP-Anderung sind die grundsétzlichen Anforderungen an die Beriicksichtigung
der Ziele des Umweltschutzes in der Bauleitplanung, die sich aus dem Baugesetzbuch und den
einschlagigen Fachgesetzen und Fachplanen ergeben, zu beachten. In diesen Fachgesetzen und
Fachplanen schlagen sich die auf Ebene der Europaischen Union und auf Bundes-, Landes- oder
kommunaler Ebene festgelegten Umweltschutzzielen nieder. Dabei sind die konkret fir den Pla-
nungsraum formulierten Vorgaben und Entwicklungsziele der genannten Grundlagen auszuwerten
und bei der Planaufstellung zu berticksichtigen. Soweit erforderlich, erfolgt eine konkrete Nennung
der bertcksichtigten Gbergeordneten planerischen und gesetzlichen Vorgaben in Kap. 4.4.
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Fur das Stadtgebiet von Braunschweig liegen Fachplanungen und Gutachten vor, die umweltbezo-
gene Informationen und Ziele enthalten und sich in unterschiedlicher Tiefe mit dem Plangebiet
auseinandersetzen. Es handelt sich um folgende Unterlagen:

* Regionales Raumordnungsprogramm, 2008

* Landschaftsrahmenplan, 1999, Aktualisierung 2014

+ Stadtklimaanalyse Braunschweig, GEO-NET, 2017/2018, Teil 1 und Teil 2

* Integriertes Klimaschutzkonzept 2.0 fir die Stadt Braunschweig, 2022

* Luftreinhalte- und Aktionsplan Braunschweig, 2007

+ Larmaktionsplan Braunschweig, 2024

» Starkregenanalyse Braunschweig, 2022

» Aktualisiertes Wohnraumversorgungskonzept, Gutachterbiro InNWIS, Mai 2023

+ Dichtekonzept fur die Stadt Braunschweig: Allgemeine Orientierungswerte fur die anzustre-
bende bauliche Dichte bei Baugebieten mit Wohnungsbau, September 2023

Daruber hinaus wurden im Rahmen verbindlichen Bauleitplanung weitergehende, auf die konkrete
Planung bzw. konkrete Situation bezogene folgende Fachplanungen und Gutachten erstellt:

e Biologische Untersuchungen fir den Bebauungsplan "FeldstraRe", AP 23, der Stadt Braun-
schweig, BIODATA 2014

o Kartierbericht ,\Wohngebiet an der FeldstralRe“, Planungsgemeinschaft GbR LaReg, April 2019

o Kartierbericht ,Wohngebiet an der FeldstralRe“, Planungsgemeinschaft GbR LaReg, Okt. 2024

e Bodengutachten, BSP ingenieure, 2016

o  Abschlussbericht zur Sanierung, Ingenieurbtiro BGA GmbH, Feb. 2019

o Verkehrsuntersuchung ,Anbindungen geplanter Nutzungen im Bereich Feldstrale (Baugebiet
Feldstralke AP 23) in der Stadt Braunschweig®, Zacharias Verkehrsplanungen, Marz 2019

o Verkehrstechnische Stellungnahme ,Aktualisierung Feldstralte®, Zacharias Verkehrsplanun-
gen, Juli 2024

e Schalltechnisches Gutachten zum Bebauungsplan "Feldstrale-Sud, 1. Bauabschnitt", AP 23,
in Braunschweig, Gerauscherechner Arps, Nov. 2019

o Entwasserungs- und Regenwasserrickhaltekonzept fir das Einzugsgebiet der Kleinen Mittel-
riede in Braunschweig, fugro consult GmbH, Feb. 2018

o ,Hochwasserschutz Kleine Mittelriede” - Erganzung zum Entwasserungs- und Regenwasser-
rickhaltekonzept flr das Einzugsgebiet der Kleinen Mittelriede in Braunschweig, HGN, Dez.
2018

e Baugebiet FeldstraBe-Siid, Uberpriifung des Aktualisierungsbedarfs des Riickhaltekonzepts,
HGN, Jan. 2024

¢ ,Hochwasserschutz Kleine Mittelriede - Aktualisierung des Regenwasserrickhaltekonzepts®,
fugro Consult GmbH, Okt. 2024

o Gutachten Uber die Standsicherheit von Baumen in der Abpflanzung Sidseite, Flaue und Part-
ner GmbH, Juni 2019

o  Kampfmittelvorerkundung, Luftbilddatenbank Dr. Carls GmbH, 2016 und 2017

4.3 Beschreibung der Methodik der Umweltpriifung und Beurteilung der Informationsgrundla-
gen
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Die Umweltprifung bezieht sich im Wesentlichen auf das Plangebiet bzw. — soweit erforderlich —
auf dessen nahere Umgebung. Gegenstand der Umweltprifung sind nach MalRgabe des Bauge-
setzbuches die flir den Betrachtungsraum und das Planvorhaben planungs- und abwagungserheb-
lichen Umweltbelange.

Die Umweltpriifung wurde nach folgender Methodik vorgenommen:

o Auswertung der unter 4.2 genannten planerischen Vorgaben und Quellen. Die bei der Erstel-
lung insbesondere von Fachgutachten jeweils angewandten technischen und sonstigen Un-
tersuchungsmethoden sind diesen Quellen zu entnehmen bzw. soweit erforderlich in Kap.
4.4 beschrieben.

o Ortsbegehungen

o Auswertung der unter den Verfahrensschritten der Beteiligung der Behdrden und sonstigen
Trager offentlicher Belange gemal § 4 (1) und § 4 (2) BauGB — sowie des im Rahmen der
verbindlichen Bauleitplanung durchgefiihrten Verfahrensschrittes gem. § 4a (3) BauGB - er-
mittelten Informationen

o Die Beurteilung der Planung im Sinne der Eingriffsregelung erfolgt im Rahmen des Bebau-
ungsplanverfahrens auf Basis der konkreten Planung.

Die Untersuchungstiefe der Umweltpriifung orientiert sich gemaR § 2 (4) Satz 3 BauGB an den
Darstellungen dieser FNP-Anderung. Gepriift wird, welche erheblichen Auswirkungen auf die Um-
weltbelange bereits auf der Ebene des Flachennutzungsplans erkennbar sind. Eine vertiefte Pri-
fung erfolgt im Rahmen des Bebauungsplans auf Basis einer konkreteren Planung.

Schwierigkeiten bei der Zusammenstellung der erforderlichen Informationen sowie Kenntnisliicken
bestanden nicht.

4.4 Beschreibung und Bewertung der Umwelt und Prognosen

Da die Flachennutzungsplanung als vorbereitende Bauleitplanung mit ihren Darstellungen keine
Baurechte festsetzt, sind die moglichen Auswirkungen wahrend der Bauphase und der Betriebs-
phase nicht abschatzbar. Diese werden auf der Ebene der verbindlichen Bauleitplanung konkreti-
siert.

4.41 Mensch und menschliche Gesundheit

4.4.1.1 Betroffenheit Mensch

Der Mensch und die menschliche Gesundheit kénnen durch Emissionen/Immissionen verschie-
denster Arten oder auch durch andere Auswirkungen der Planung bzw. deren Umsetzung direkt
oder indirekt betroffen sein. Diese Auswirkungen kénnen sowohl einzelne Menschen als auch die
Bevdlkerung betreffen. Soweit die Auswirkungen den Schutzgitern (z.B. Boden, Wasser, Klima,
Luft) direkt zugeordnet werden kdnnen, werden sie in den entsprechenden Kapiteln des Umweltbe-
richtes aufgefiihrt. Soweit eine solche Zuordnung nicht méglich ist, werden die Auswirkungen im
Folgenden aufgefiihrt. Es handelt sich dabei im Wesentlichen um den Aspekt Larm.

4412 Larm

Bestandsaufnahme des derzeitigen Umweltzustands (Basisszenario)

Im Bestand befindet sich auf dem Plangebiet die ehemalige Sportanlage Kalberwiese, deren Nut-
zung als Sportflache mit Beschluss des Verwaltungsausschusses der Stadt Braunschweig vom
24.06.2016 (s. a. Kap.3) aufgehoben wurde. Beeintrachtigungen durch Sportlarm an den angren-
zenden Wohnnutzungen bestehen somit nicht mehr. Auf das kinftig als Wohnbauflache darge-
stellte Plangebiet wirken bereits heute unterschiedliche Larmquellen ein. Dabei handelt es sich im
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Einzelnen um den Verkehr der BAB 391 im Westen im besonderen Malde, den Jugendplatz im Os-
ten sowie die an der Kreuzstralde gelegenen einzelnen Gewerbebetriebe.

Prognose liber den Umweltzustand ohne Durchfiihrung der Planung
Bei Nichtdurchfuhrung der Planung bleiben die vorliegenden Verhaltnisse unverandert.

Prognose uber den Umweltzustand bei Durchfihrung der Planung

Die den weiteren Berechnungen der Verkehrslarmsituation zugrundeliegenden Verkehrszahlen ba-
sieren im Wesentlichen unverandert auf den Daten der Verkehrsuntersuchung von 2018. Bei einer
Uberpriifung der Verkehrszahlen durch eine Verkehrszahlung im April 2024 wurden keine mafR-
geblichen Erhéhungen an den Zahlpunkten ermittelt.

Das Plangebiet ist durch den bestehenden Stralkenverkehrslarm der BAB 391, den &stlich gelege-
nen Jugendplatz und den Gewerbelarm der stidlich gelegenen Kleingewerbe larmvorbelastet.

Durch die vorgesehene Nutzung des Plangebiets als Wohnbauflache sind schadliche Umweltein-
wirkungen durch Gerausche gegeniiber den benachbarten schutzwiirdigen Nutzungen im Allge-
meinen auszuschlie®en. Allein aufgrund der notwendigen Erschlieung des Plangebiets und einer
geplanten Erweiterung des Jugendplatzes ergeben sich nennenswerte Gerauschemissionen.

Im Rahmen des parallel durchgeflihrten Bebauungsplanverfahrens ,Feldstralle-Sid, 1. Bauab-
schnitt” (AP 23) wurde zur Ermittlung der auf das Plangebiet einwirkenden Larmimmissionen und
der vom Plangebiet ausgehenden Larmemissionen eine schalltechnische Untersuchung bzgl. Stra-
Ren-, Sport- und Gewerbelarm durchgeflhrt.

Dabei zeigt sich fur den Geltungsbereich des Flachennutzungsplans, dass der Stralenverkehrs-
larm, mafgeblich von der BAB 391, grof¥flachig zu Uberschreitungen der maRRgeblichen Orientie-
rungswerte fir ein Allgemeines Wohngebiet (nach DIN 18005) flihrt.

Des Weiteren fiihrt die Nutzung des bestehenden Jugendplatzes (Sportlarm) an den westlich
nachstgelegenen geplanten Wohngebauden im kritischen Beurteilungszeitraum ,sonn- und feier-
tags innerhalb der Ruhezeit (13.00 — 15.00 Uhr)* zu Uberschreitungen des mafRgeblichen Immissi-
onsrichtwertes (55 dB(A)) gemaR 18. BImSchV (Sportanlagenlarmschutzverordnung). Ohne schall-
mindernde Malinahmen — baulicher oder organisatorischer Art — ergibt sich fiir eine sichere Einhal-
tung der Immissionsrichtwerte ein notwendiger Abstand von mehr als 40 m zwischen schutzbedirf-
tiger Wohnbebauung und dem Jugendplatz. Unter Berticksichtigung der geplanten Erweiterung er-
hoht sich der fir eine Einhaltung des Immissionsrichtwerts erforderliche Mindestabstand nicht.

Der Gewerbelarm wirkt sich nicht relevant auf den Geltungsbereich aus.

Die aus den maR3geblichen AuRenlarmpegeln (DIN 4109 2016 ,Schallschutz im Hochbau®) resultie-
renden Larmpegelbereiche (LPB) ergeben sich im Plangebiet zu LPB II-IV. Wobei die Ausbreitung
des LPB IV aufgrund des pegelbestimmenden Strallenverkehrslarms der BAB 391 und aufgrund
des Erschlielungsverkehrs im Plangebiet, auf den westlichen Bereich des Geltungsbereichs und
strallenbegleitend zu den in den westlichen Bereichen des Plangebiets verlaufenden Erschlie-
RungsstralRen beschrankt ist. Im Grolteil des Plangebiets liegt LPB Il vor; lediglich im &stlichsten
Bereich (Jugendplatz, Regenriickhalteflichen) LPB II. Durch entsprechende Festsetzungen zu
schutzwirdigen Nutzraumen und Aufienwohnflachen kann im Rahmen des Bebauungsplanes die
Einhaltung der Orientierungswerte der DIN 18005 sichergestellt werden.

An den schutzwiirdigen Bestandsbebauungen in der Nachbarschaft zum Geltungsbereich werden
weder durch den Neubau der ErschlieSungsstral3en die Immissionsgrenzwerte gemaf 16. Blm-
SchV noch durch den Mehrverkehr auf den 6ffentlichen Stral3en die Schwellenwerte der Gesund-
heitsgefahrdung Uberschritten.
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4.4.1.3 Sonstige Emissionen/Immissionen

Bestandsaufnahme des derzeitigen Umwelizustands (Basisszenario)
Andere Emissionen bzw. Immissionen als die unter Nr. 4.4.1.2 beschriebenen liegen nicht vor.

Prognose Uber den Umweltzustand ohne Durchfihrung der Planung
Unverandert gegenlber dem Basisszenario.

Prognose Uber den Umweltzustand bei Durchflihrung der Planung

Aufgrund der geplanten Wohnnutzung ist nicht davon auszugehen, dass andere Emissionen (Licht,
Staub, elektromagnetische Strahlung, Geriiche oder Erschiitterungen) an den umliegenden Nut-
zungen zu nachteiligen Beeintrachtigungen fuhren.

Im Rahmen der Bauphase kénnen neben Larm auch Staub, Licht und Erschitterungen zu Beein-
trachtigungen in der Nachbarschaft fihren.

4.4.2 Tiere, Pflanzen, biologische Vielfalt

Bestandsaufhahme des derzeitigen Umweltzustands (Basisszenario)

Im Geltungsbereich der FNP-Anderungen bestehen keine gesetzlich geschiitzten Natur-/Land-
schaftsschutzgebiete, Naturdenkmale, geschitzte Landschaftsbestandteile, Europaische Vogel-
schutzgebiete oder FFH-Gebiete.

Im Rahmen der faunistischen und floristischen Erfassungen in den Jahren 2014 und 2019 wurden
neben der Kartierung der Biotoptypen und der Aufnahme Roter Liste-Pflanzenarten die Artengrup-
pen Vdgel, Fledermause, Reptilien, Amphibien, Heuschrecken und Tagfalter erfasst.

Im Rahmen der Neuaufnahme des Bauleitplanverfahrens wurde 2024 die Datengrundlage gepruft
und von der Unteren Naturschutzbehdrde die dringende Empfehlung zur Aktualisierung der Arten-
schutzkartierungen ausgesprochen. Die Ergebnisse der aktuell vorliegenden Kartierung von Okto-
ber 2024 werden im Folgenden eingearbeitet und aktualisiert.

Im Rahmen der Brutvogelerfassung wurden neben den haufigen und weit verbreiteten Arten der
Siedlungsbereiche vier streng geschitzt Vogelarten festgestellt. Es handelt sich um den Sperber,
den Grinspecht, den Mausebussard (Nahrungsgast) und die Teichralle. Unter den festgestellten
Arten gelten weiterhin der Star und der Pirol in Niedersachsen als gefahrdet. Die Brutstatten befin-
den sich in den umliegenden Gehdlzbestanden und im Bereich des Regenriickhaltebeckens. Auf-
grund des mit der Bodensanierung verbundenen Bodenaustausches und der anschlieRenden
Brachlage wurden 2024 mit den nun zum Teil gravierend veranderten Standortverhaltnissen auch
geanderte Biotoptypen kartiert (nach § 30 BNatschG geschitzte Biotope):

e Silbergras- und Sandseggen-Pionierrasen (RSS §) sowie kleinflachig Sonstige Sandtrockenra-
sen (RSZ) auf der ehemaligen Sportplatzflache,

¢ An der Mittelriede ein (Erlen-)Weiden-Bachuferwald (WWB §) mit Bach- und sonstigen
Uferstaudenfluren (UFB §, Lebensraumtyp 6430 ,Feuchte Hochstaudenfluren der planaren
und montanen bis alpinen Stufe),

o Weiden-Sumpfgebisch nahrstoffreicher Standorte (BNR §) mit einem Sonstigen nahrstoffrei-
chen Sumpf (NSR §) angrenzend an WWB,
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¢ Im Norden und Nordwesten des UG ein weiteres BNR § mit Nahrstoffreichem Grol3seggenried
(NSG §) ubergehend in einen Weiden-Sumpfwald (WNW §) mit Schilf-Landréhricht (NRS §)
sowie Sonstige naturnahe nahrstoffreiche Stillgewasser (SEZ §) mit Schilfréhricht nahrstoffrei-
cher Stillgewasser (VERS §).

Die drei letztgenannten befinden sich im nordlichen Teil des Geltungsbereichs im Bereich der be-
stehenden Hochwasserriickhaltebecken und werden nicht von Anderungen oder Stérungen betrof-
fen. Die Darstellung im Flachennutzungsplan ist unverandert Grinflache.

Es wurden keine Pflanzenarten der Roten Liste (GARVE 2004), besonders geschiitzte Pflanzenar-
ten oder streng geschiitzte Pflanzenarten gemaR § 7 BNatSchG festgestellt.

Innerhalb der Artengruppe der Fledermause wurden im Geltungsbereich mind. sechs Arten nach-
gewiesen. Erganzend dazu wurde 2024 noch die Rauhautfledermaus nachgewiesen. Nachweise
von Sommer- und Zwischenquartieren wurden nicht erbracht, potentielle Habitatbdume sind vor-

handen.

Im Untersuchungsgebiet konnten mehrere Heuschreckenarten nachgewiesen werden. Davon sind
u. a. zwei Arten, der Wiesen-Grashupfer und die Sumpfschrecke in Niedersachsen als stark ge-
fahrdet eingestuft. Besonders streng geschiitzte Heuschreckenarten wurden in den Altgutachten
nicht nachgewiesen.

Auf der ehemaligen Sportplatzflache wurden in den vergangenen beiden Jahren aufgrund der
durch die Bodensanierung bedingten Standortdnderungen die beiden besonders geschiitzten Ar-
ten Blaufliigelige Odlandschrecke (Oedipoda caerulescens) und Blaufliigelige Sandschrecke
(Sphingonotus caerulans) gefunden. Im Rahmen der gutachterlichen Begehungen 2024 wurden
diese erneut nachgewiesen. Zusatzlich wurden noch die Rote Liste Art Westliche Beil3schrecke
(Platycleis albopunctata) und der Verkannte Grashupfer (Chorthippus mollis) gefunden, welcher
auf der Vorwarnliste Niedersachsens gefuhrt wird. Allgemein finden sich hier Arten trockener und
offener Verhaltnisse. Vor der Umsetzung der Planung sind entsprechende artenschutzfachliche
MafRnahmen zur Umlagerung der geschutzten Arten auf geeignete Ersatzflachen durchzufiihren.

Auf dem Grunland, das an die Mittelriede angrenzt, andert sich die Artenzusammensetzung zu Ar-
ten feuchterer Verhaltnisse. Hier wurde unter anderem auch die Sumpfschrecke (Stethophyma
grossum) erfasst.

Im Rahmen der urspriinglichen Kartierungen wurden 14 haufige und weit verbreitete Tagfalterarten
nachgewiesen. Davon sind das Kleine Wiesenvogelchen und der Gemeine Blauling besonders ge-
schitzt. Beide Arten sind allerdings weit verbreitet und in Niedersachsen als nicht gefahrdet einge-
stuft. Im Geltungsbereich A des Bebauungsplans kommen sie in den feuchten Bereichen um das
Regenriickhaltebecken vor. 2014 wurden noch 9 Tagfalterarten nachgewiesen. Aufgrund des ge-
ringen Artenspektrums hat der Geltungsbereich A insgesamt eine mittlere Bedeutung fiir Tagfalter.

Im Rahmen der Kartierungen wurden keine Reptilien nachgewiesen. Mit den Arten Erdkréte, Gras-
frosch und Teichfrosch wurden drei ungefahrdete Amphibienarten im Bereich des Regenrickhalte-
beckens festgestellt. Bei der erneuten Begehungen 2024 wurden die Arten Erdkréten und Teich-
frosch jeweils im Bereich des bestehenden Hochwasserruckhaltebeckens im Nordosten des Gel-
tungsbereichs bestatigt und neu der Teichmolch gefunden. Der Grasfrosch wurde nicht bestatigt.

Als Amphibienlebensraum hat der fir die Bebauung vorgesehene Bereich unverandert demnach
eine geringe bis sehr geringe Bedeutung.

Prognose Uber den Umweltzustand ohne Durchfihrung der Planung
Bei Nichtdurchflihrung der Planung bleiben die vorliegenden Verhaltnisse unverandert.
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Prognose uber den Umweltzustand bei Durchfihrung der Planung

Durch die Entwicklung eines Wohngebiets mit einem Schwerpunkt auf einer aufgelockerten Block-
bebauung im Geschosswohnungsbau wird sich der Charakter des Gebiets deutlich verandern. Es
entstehen in den Rand- und Zwischenbereichen des Gebiets (iber die Anlage von 6ffentlichen und
privaten Grinflachen relativ intensiv gepflegte Flachen mit maRiger Bedeutung fir Naturschutz und
Landschaftspflege.

Im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung werden Festsetzungen zu notwendigen Ausgleichs-
bzw. Ersatzmalinahmen getroffen. Mit dem Erhalt bestehender Gehdlzflachen und der Installation
von kunstlichen Nisthilfen fur Végel und Fledermause kénnen Vorkehrungen zur Minimierung der
Eingriffsfolgen getroffen worden.

Durch die im Bebauungsplan geplante klimawirksame und multifunktionale Griinachse, die nach
Moglichkeit strukturreich zu gestalten ist und mit vorhandenen Grinstrukturen vernetzt wird, ent-
stehen neue Lebensraume fur Arten des Siedlungsraumes.

4.4.3 Flache

Bestandsaufnahme des derzeitigen Umweltzustands (Basisszenario)

Bei den Uberplanten Flachen handelt es sich um die ehemalige Sportanlage Kalberwiese. Die na-
tlrlichen Bodenfunktionen sind in weiten Teilen stark eingeschrankt, es liegen Aufflllungen unter-
schiedlicher Machtigkeiten und auch nach dem Bodenaustausch noch Restaltablagerungen vor.

Prognose Uber den Umweltzustand ohne Durchfihrung der Planung

Durch die Vornutzung sowie die durchgefiihrten Sanierungsaktivitaten sind die natirlichen Boden-
funktionen bereits gestort bzw. eingeschrankt. Ohne Umsetzung der Planung werden Malinahmen
zur Herstellung einer durchwurzelbaren Bodenschicht als Lebensraum fir Pflanzen und Tiere not-
wendig.

Prognose tber den Umweltzustand bei Durchfiihrung der Planung
Der Bedarf an Grund und Boden umfasst ca. 3,8 ha.

Dem Gebot des sparsamen Umgangs mit Grund und Boden wird Rechnung getragen, da fir das
geplante Wohngebiet vorwiegend brachliegende Flachen mit bereits stark eingeschrankter Boden-
funktion (ehemalige Sportanlage, u.a. mit Hartplatzbereichen in wassergebundener Herstellung) in
Anspruch zur Realisierung einer verdichteten Bebauung genommen werden.

444 Boden

Bestandsaufnahme des derzeitigen Umweltzustands (Basisszenario)

Als natirlicher Bodentyp stehen im Planbereich Gley-Braunerden an, die aufgrund der historischen
und aktuellen Nutzungen in weiten Teilen anthropogen Uberpragt bzw. nicht mehr vorhanden sind.
Nach der geologischen Karte stehen unterhalb des Oberbodens weichselzeitliche Ablagerungen
der Niederterrasse an, die von weichselzeitlichem Sandldss Uberlagert werden.

Im Bereich der ehemaligen Bezirkssportanlage sowie im Bereich des Parkplatzes waren Altablage-
rungen vorhanden, die in Hinblick auf eine geplante Umnutzung als Wohngebiet in der 2. Jahres-
halfte 2018 durch Bodenaushub saniert wurden. Im Bereich der Bezirkssportanlage sind am West-,
Sid- und Ostrand Aufflillungen verblieben. In den beurteilungsrelevanten Tiefen liegen in den aus-
gesparten Bereichen keine Belastungen vor, die einer Nutzung als Wohngebiet oder 6ffentliche
Grinflache entgegenstehen. In den Aushubbereichen wurde nach Abschluss der Sanierungsarbei-
ten schadstofffreier Fullsand verdichtet eingebaut.

Nordlich des Planbereiches grenzt eine weitere Altablagerung an, von der bei unveranderter Nut-
zung (Grinflache) keine Gefahren ausgeht.
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Prognose Uber den Umweltzustand ohne Durchfiihrung der Planung

Durch die Vornutzung sowie die durchgeflhrten Sanierungsaktivitaten sind die natirlichen Boden-
funktionen bereits gestort bzw. eingeschrankt. Ohne Umsetzung der Planung werden MaRnahmen
zur Herstellung einer durchwurzelbaren Bodenschicht als Lebensraum fiir Pflanzen und Tiefe not-
wendig.

Prognose uber den Umweltzustand bei Durchfihrung der Planung

Zur Durchflhrung der Planung wurden zunachst die belasteten Auffullungen weitgehend entfernt,
so dass der Wirkungspfad Mensch-Boden bereits unterbrochen wurde und gesunde Wohnverhalt-
nisse gewahrleistet werden kénnen. Diese MalRinahme flihrte bereits zu einer deutlichen Verbesse-
rung fur die Boéden im Geltungsbereich. Die mit der Planung zusammenhangende Versiegelung fir
Bebauung und ErschlieBung fiihrt wiederum zu einer Uberdeckung des Bodens in weiten Teilen.
Andererseits kommt es auf den geplanten offentlichen und privaten Griinflachen tber den erforder-
lich werdenden Auftrag von Oberbodenmaterial zu einer Verbesserung der natirlichen Bodenfunk-
tionen, die durch Erganzung der Vegetation unterstitzt wird. Die Versiegelung des Bodens soll
sich auf das notwendige Mal3 beschranken. Ein verbleibendes Defizit wird im Rahmen der verbind-
lichen Bauleitplanung durch MaRnahmen zur Aufhebung von Beeintrachtigungen der Bodenfunkti-
onen an anderer Stelle ausgeglichen werden.

Kampfmittel
Im Geltungsbereich ist auf Teilflachen mit Kampfmitteln aus dem 2. Weltkrieg zu rechnen.

Im Bereich der ehemaligen Sportanlage gab es Untersuchungen (Sondierungen) und Berdumun-
gen auf Kampfmittel im Rahmen der Sanierung (Entfernung) der Altablagerung.
Ein Kampfmittelverdacht besteht flir diese Flache nicht mehr.

445 Wasser

Bestandsaufnahme des derzeitigen Umweltzustands (Basisszenario)

Analog zu den Festlegungen des niedersachsischen Landes-Raumordnungsprogramms (LROP)
und des Regionalen Raumordnungsprogramms (RROP) des Regionalverbands GroRraum Braun-
schweig sind die Grundsatze und Ziele des Bundesraumordnungsplans Hochwasserschutz
(BRPH) bei raumbedeutsamen Planungen und Maflnahmen im Sinne des § 4 ROG zu bericksich-
tigen bzw. zu beachten.

Das Gebiet liegt auRerhalb des gesetzlich festgesetzten Uberschwemmungsgebiets. Ostliche und
nordliche Teile der dargestellten Griinflachen befinden sich im Bereich eines faktischen Uber-
schwemmungsgebiets, fur das nach dem Wasserhaushaltsgesetz (WHG) ein grundsatzliches Er-
haltungsgebot gilt.

Gemal Bodengutachten (BSP vom 25.08.2016) steht das Grundwasser ca. 1,0-1,4 m (Hoéchst-
werte) unter Gewasseroberkante an, wodurch es in der Vergangenheit in bestimmten Bereichen zu
Aufstauungen von Niederschlagswasser gekommen ist.

Prognose Uber den Umweltzustand ohne Durchfihrung der Planung
Bei Nichtdurchflihrung der Planung bleiben die vorliegenden Verhaltnisse unverandert.

Prognose uber den Umweltzustand bei Durchfihrung der Planung

Bei Realisierung der Planung werden zusatzliche, bisher versickerungswirksame Bodenflachen
versiegelt. Dies flhrt zu einer Erhéhung des Oberflachenabflusses und in der Folge zu einer Ver-
ringerung der Grundwasserneubildungsrate. Eine wesentliche Anderung des Grundwasserspiegels
ist nicht zu erwarten. Geplant ist, das anfallende Niederschlagswasser zukunftig vor Ort in einem
oder mehreren Regenrlickhaltebecken aufzufangen. Die Regenriickhaltebecken werden so dimen-
sioniert, dass der zu erwartende Oberflachenabfluss zzgl. eines Pufferbereiches problemlos aufge-
nommen werden kann und sich insgesamt keine Verschlechterung der bisherigen Situation ein-
stellt.
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Im Rahmen eines gutachterlichen Entwasserungskonzepts flir den Umgang mit anfallendem Nie-
derschlagswasser wurde auch die Hochwassersituation geprift und ein Entwasserungskonzept
erarbeitet. Das gesamte Einzugsgebiet der betroffenen Gewéasser wurde dabei berlicksichtigt. Die
Anforderungen der Wasserwirtschaft wurden so angesetzt, dass im Zusammenhang mit der Pla-
nung und weiteren MalRnahmen eine Verbesserung der Ist-Situation bis zu einem statistisch alle
100 Jahre auftretenden Niederschlagsereignis bezogen auf die Entwasserung vor Ort erreicht wird.
Das faktische Uberschwemmungsgebiet wird von der Darstellung der Wohnbauflachen nicht be-
ruhrt, da sich diese aulRerhalb befinden. Negative Auswirkungen sind demnach auszuschlief3en.

Eine Uberpriifung der Aussagen zur Entwésserung und zum Hochwasserschutz mit aktualisierten
Niederschlagsdaten wurde 2024 durchgeflihrt. Im Ergebnis ergeben sich unverandert keine negati-
ven Auswirkungen auf das geplante Wohngebiet oder auf die Bestandsbebauung.

~otarkregen” bezeichnet solche Ereignisse, die die Bemessungsereignisse fiir die Kanalisation
Ubersteigen: Mit der Verdffentlichung der Starkregenanalyse der Stadt Braunschweig fur das
Stadtgebiet beschreibt ,Starkregen® Regenereignisse, bei denen so hohe Wassermengen auftre-
ten, dass die Bemessungsgrenzen bzw. die Leistungsfahigkeit der 6ffentlichen Kanalisationen er-
heblich Uberschritten werden und die Niederschlage daher zum Teil unkontrolliert abflieRen. Die
offentlichen Entwasserungsanlagen sind entsprechend dem jeweiligen Stand der Technik und dem
gultigen Regelwerk dimensioniert. Im Falle seltener Regenereignisse (seltener als 20-jahrliche
Wiederkehrwahrscheinlichkeit) kénnen Uberlastungen der Entwasserungsanlagen mit einem ver-
bundenen Uberstau nicht ausgeschlossen werden.

Die Bezeichnung Starkregen beschreibt daher einen Bereich, der aulerhalb der kommunalen
Uberflutungsvorsorge liegt.

Auf der Basis der 2022 veréffentlichten Starkregenanalyse ist davon auszugehen, dass bei
Starkregenereignissen das anfallende Niederschlagswasser im Geltungsbereich teilweise in den
geplanten StralRenflachen nach Osten in Richtung des Riickhaltebeckens abflieRen wird. Gleich-
zeitig wird eingeplant, dass im zentralen Griinzug durch eine entsprechende Gelandemodellierung
zumindest ein Teil der Niederschlage voriibergehend zuriickgehalten werden kann, bevor das
Wasser Uber einen 6stlichen Ablauf in das geplante Regenrickhaltebecken geleitet wird.

Auf der Ebene der verbindlichen Bauleitplanung werden die notwendigen Entwasserungs- und
RuckhaltungsmafRnahmen exakt benannt.

4.46 Klima, Luft

Bestandsaufnahme des derzeitigen Umweltzustands (Basisszenario)

Das Gebiet weist in weiten Bereichen ein typisches Freilandklima mit stark ausgepragten Tages-
gangen von Strahlung, Temperatur und Feuchte auf. Es herrschen Windoffenheit und eine inten-
sive nachtliche Kalt- bzw. Frischluftproduktion vor.

Gelegen zwischen der BAB 391 und dem Braunschweiger Innenstadtring weist das Gebiet trotz-
dem keine erhdhte Belastung durch verkehrsbedingte Luftschadstoffe auf. Hierbei ist der 6stlich an
die BAB 391 angrenzende, dem Gebiet vorgelagerte Baumbestand von hoher Bedeutung und
sollte in jedem Fall erhalten bleiben.

Im aktuellen Klimagutachten (Stadtklimaanalyse Braunschweig GEO-NET, 2017/2018, Teil 1 und
Teil 2) ist flr das Gebiet eine wirksame Kaltluftleitbahn XI a (via Madamenweg / Westl. Ringgebiet
/ Lehndorf) dargestellt. Diese Leitbahn ist eine wichtige Stromungsachse, die bei Wetterlagen mit
Ubergeordneten Windfeldern (allochton) vor allem nachts als Ventilationsbahn bei westlichen
Hauptanstromungsrichtungen aus den dort liegenden, bedeutenden Kaltluftentstehungsgebieten
fur Luftaustausch sorgt.
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Bedingt durch die aktuelle Brachlage der Flachen bestehen nur geringe Treibhausgasemissionen
durch den motorisierten Individualverkehr von und zur Kleingartenanlage.

Prognose Uber den Umweltzustand ohne Durchfiihrung der Planung

Die klimadkologischen Funktionen bleiben erhalten. Die bioklimatische Belastung in den dstlich an-
grenzenden Siedlungsraumen wird sich aufgrund des fortschreitenden Klimawandels weiter erho-
hen. Die Bedeutung der Griin- und Freiflachen wird sich jedoch nicht verandern.

Wesentliche Anderungen in Bezug auf die Treibhausgasemissionen sind nicht zu erwarten, wenn
die Flache weiterhin brachliegt.

Prognose Uber den Umweltzustand bei Durchflihrung der Planung

Bereits im Zielabweichungsverfahren 2016 zum RROP 2008, wurde durch den damaligen Zweck-
verband GrofRraum Braunschweig auf die Problematik der Behinderung des Luftaustausches im
westlichen Ringgebiet hingewiesen und eine entsprechende Anordnung der Baufelder und die An-
lage von Grunschneisen gefordert. Dies ist bei Aufstellung des Bebauungsplanes unbedingt zu be-
ricksichtigen.

Durch die geplante Bebauung und ggf. zusatzlichen Verkehr werden zusatzliche Treibhaus-
gasemissionen entstehen, die jedoch nicht zu wesentlichen negativen Auswirkungen fliihren wer-
den.

Klimaschutz
Bestandsaufnahme des derzeitigen Umweltzustands (Basisszenario)

Die derzeitige Nutzung als brachliegende Sportflache ist hinsichtlich der Treibhausgasemissionen
unproblematisch.

Proqnq_se uber den Umweltzustand ohne Durchfiihrung der Planung
Keine Anderung der Treibhausgas-Situation.

Prognose Uber den Umweltzustand bei Durchflihrung der Planung

Die geplante Nutzung als Wohngebiet stellt aus Sicht des Klimaschutzes durch den damit verbun-
denen Ressourcen- und Energieverbrauch bei der Erstellung und im Betrieb eine Verschlechte-
rung des Zustands dar, da zusatzliche Treibhausgase verursacht werden. Vor dem Hintergrund
der Lebensdauer der Gebdude und der Zielsetzung des Bundes zur Treibhausgasneutralitat bis
zum Jahr 2045 sollten neue Gebaude und Wohngebiete von vornherein treibhausgas-neutral ver-
wirklicht werden. Im Rahmen des Bebauungsplans sind die Voraussetzungen zur Reduzierung des
Energiebedarfs und zur Nutzung erneuerbarer Energien zu schaffen. Dazu zahlen z.B. eine kom-
pakte Bauweise, Dachformen und -neigungen, die eine Solarenergienutzung (Photovoltaik bzw.
Solarthermie) begiinstigen, Einsatz von Warmepumpen, Fernwarmeanschluss etc..

4.4.7 Orts- und Landschaftsbild, Erholung

Bestandsaufnahme des derzeitigen Umweltzustands (Basisszenario)

Das Landschaftsbild im Plangebiet wird im Wesentlichen durch die ehemalige grof3flachige Be-
zirkssportanlage bestimmt, die im Zuge der Bodensanierung mit Sand aufgeflillt und verdichtet
wurde. Die Anlage ist an der Ost- und Sudseite von strukturbildenden Baumreihen umgeben.

Das Gebiet wird durch die sanierte ehemalige Sportanlage gepragt. Fur die Erholung der Bewoh-
ner:Innen der angrenzenden Stadtteile eignet sich der Bereich nicht. Die bestehenden Wege um

die ehemalige Sportanlage erflllen hingegen eine bedeutsame Naherholungsfunktion insbeson-

dere zum Naherholungsgebiet ,Westpark®.
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Prognose Uber den Umweltzustand ohne Durchflihrung der Planung
Bei Nichtdurchfuhrung der Planung bleiben die vorliegenden Verhaltnisse unverandert.

Prognose uber den Umweltzustand bei Durchfihrung der Planung

Das Landschaftsbild der ehemaligen Sportanlage wird sich deutlich verandern und zukinftig von
Wohnbebauung, Anliegerstrafien und 6ffentlichen Grunflachen gepragt sein. Dabei werden auch
die privaten und offentlichen Grinflachen, die das Wohngebiet durchziehen werden, landschafts-
bildpragend sein. Die angrenzenden Grinflachen im Osten werden mit FuR- und Radwegen an die
Grunraume im Plangebiet angebunden.

Die Baumreihen an der Ost- und Sildseite der ehemaligen Sportanlage sollten, soweit es ihr Zu-
stand zulasst, erhalten bleiben. Zu dem im Westen angrenzenden vorhandenen Waldbestand ist
ein Sicherheitsabstand von ca. 35 m im parallelen Bebauungsplan zu berucksichtigen.

Durch die vorgesehene Planung von Wohnbauflachen und Griinflachen mit der Zweckbestimmung
Parkanlagen werden neben der Entwicklung eines innenstadtnahen Wohngebiets Grinraume er-
halten bzw. erganzt und zur intensiven Erholungsnutzung fiir die Bevdlkerung wieder nutzbar ge-
macht. Wegeverbindungen fir Fuldganger:Innen und Radfahrer:Innen werden im vorhandenen und
auszubauenden Freiraumsystem verbessert.

4.4.8 Kulturgiter und sonstige Sachgqiter

Bestandsaufhahme des derzeitigen Umweltzustands (Basisszenario)

Auf dem Eckgrundstiick FeldstraRe/Kalberwiese, noérdlich des Geltungsbereichs der Flachennut-
zungsplananderung war in der Zeit des Zweiten Weltkrieges ein Zwangsarbeiterlager fiir Gefan-

gene eingerichtet. Nach Kriegsende wurden die Baracken als Notunterklinfte flr die Bevélkerung
genutzt. Das Siedlungsheim, Kalberwiese 13a, steht als letztes erkennbares Zeugnis dieses La-

gers.

Nach Aussagen von Anwohnerinnen und Anwohnern wird vermutet, dass sich auf dem Gelande
der ehemaligen Sportanlage 6stlich der mittlerweile abgetragenen Umkleidekabinen ein kleiner
Friedhof flr verstorbene Gefangene des Zwangsarbeitslagers befand. Der Friedhof wurde durch
ein Bestattungsinstitut abgeraumt. Gesicherte Kenntnisse liegen derzeit nicht vor. Dieser Teilbe-
reich wurde daher bei der Altlastensanierung ausgelassen und ist im Rahmen der Umsetzung kon-
kret zu untersuchen.

Prognose Uber den Umweltzustand ohne Durchfihrung der Planung
Bei Nichtdurchfliihrung der Planung bleiben die vorliegenden Verhaltnisse unverandert.

Prognose Uber den Umweltzustand bei Durchflihrung der Planung

Aufgrund der historischen Bedeutung der Statte soll auf der planerischen Ebene ein angemesse-
ner Umgang mit dem historischen Erbe gefunden werden. Vor Beginn mdglicher Bautatigkeiten
missen die noch erforderlichen Untersuchungen, insbesondere des Bereichs des ,internen Lager-
friedhofs®, angefertigt und vollendet werden.

4.4.9 Wechselwirkung zwischen den einzelnen Belangen des Umweltschutzes

Durch das komplexe Beziehungsgeflecht bestehen regelmalig Wechselwirkungen zwischen ver-
schiedenen Schutzgutern und Umweltmedien. Die nachweisbaren und/oder messbaren Verande-
rungen von Aus- und Einwirkungen sind zu den einzelnen Schutzgitern beschrieben. Eine genau-
ere Bilanzierung von Wechselwirkungen und Wirkungsgeflgen der Schutzguter untereinander er-
fordert eine wissenschaftliche Herangehensweise, die auf der Ebene der Bauleitplanung nicht leist-
bar ist.
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Im Rahmen der vorbereitenden Bauleitplanung erfolgen keine direkten Eingriffe auf die betrachte-
ten Schutzglter. Daher ist hier eine Betrachtung der Wechselwirkungen nicht moglich und erfolgt
auf der Ebene der verbindlichen Bauleitplanung.

4.4.10 Zusammenwirken mit benachbarten Plangebieten

In der relevanten Nachbarschaft zum Geltungsbereich dieser FNP-Anderung wurden im Jahr 2019
die 145. FNP-Anderung ,An der Schdélke* rechtswirksam und der Bebauungsplan "An der Schélke-
Neu", HO 54 2022 rechtskraftig. Hier sind geringe Auswirkungen auf den Menschen durch entste-
hende Larmimmissionen, auf den Naturhaushalt, den Boden und den Wasserhaushalt zu erwarten.
Die bisherigen Griin- und Sportbereiche weichen der Wohnbebauung. Das Ortsbild wird durch ge-
plante private und 6ffentliche Griinflachen und eine Verbesserung der Vernetzung der Wegever-
bindungen zwischen Feldstrale, An der Schoélke-Neu und der Wohnbebauung im Bestand aufge-
wertet. Zeitgleiche Belastigungen durch Baularm sind aufgrund des zeitlichen Vorlaufs des HO 54
vermutlich nicht anzunehmen, kénnen sich jedoch ggf. teilweise Gberlappen.

Die Fuhrung der stidostlichen Verkehrserschlielfung tUber das Gebiet des HO 54 fiihrt zu einer Zu-
nahme der Verkehrszahlen dort. Zu erwartende Belastungen durch den Verkehrslarm wurden je-
doch durch Festsetzungen im Bebauungsplan zum Schallschutz dort berticksichtigt. Eine umge-
kehrt wesentliche Zunahme des Verkehrs im Baugebiet durch zusatzlichen Verkehr aus dem Be-
bauungsplan HO 54 ist aufgrund der unattraktiven Streckenfliihrung und der geringen Verkehrszah-
len dort nicht zu erwarten.

Die Entwasserungssituation spielt auch bei dem benachbarten Baugebiet ,An der Scholke® eine
grolie Rolle. Die beiden Baugebiete wurden bzw. werden auf der Ebene der verbindlichen Bauleit-
planung entwasserungstechnisch so geplant, dass beide Planungen unabhangig voneinander rea-
lisierbar sind.

4.5 MaRnahmen zur Vermeidung, Verhinderung, Verringerung und zum Ausgleich der nach-
teiligen Auswirkungen

Im Rahmen der Eingriffsregelung nach BNatSchG werden MaRnahmen zur Vermeidung, Minimie-
rung und zum Ausgleich von festgestellten Eingriffen in die Schutzgiter Tiere/ Pflanzen/ Land-
schaft, Boden, Wasser und Klima/ Luft bewertet. Die hierflr erforderlichen Flachen und MaRnah-
men werden im Bebauungsplan festgesetzt.

Die gemal den gesetzlichen Vorgaben (§§ 1 und 1 a BauGB) bei einer Planaufstellung zu bertck-
sichtigenden Vorschriften zum Umweltschutz sind im parallelen Bebauungsplan mit den folgenden
Ergebnissen angewendet worden.

4.51 MaRnahmen zur Vermeidung, Verhinderung und Verringerung und zum Ausgleich erhebli-
cher nachteiliger Umweltauswirkungen

Bei den Vermeidungs-, Verhinderungs- und MinimierungsmafRnahmen handelt es sich um allge-
meine umweltschiitzende MalRnahmen, welche die 6rtliche Situation, die geplante Nutzung und die
in der Bestandsanalyse festgestellten Wertigkeiten von Natur und Landschaft berticksichtigen. Fol-
gende Mallnahmen dienen zur Vermeidung, Verhinderung und Verringerung nachteiliger Auswir-
kungen:

Sparsamer Umgang mit Grund und Boden durch Wiedernutzung einer Brachflache und dadurch
Verzicht auf Flacheninanspruchnahme von landwirtschaftlich genutzten Flachen fiir eine bauliche
Entwicklung im bislang unbeplanten Au3enbereich.
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Landschaftsbild

Ein Teil der Baume entlang des vorhandenen Schélkegrabens sowie, soweit moglich, im Bereich
des geplanten Regenrlckhaltebeckens kdnnen erhalten bleiben, was zur Minimierung von Verlus-
ten floristisch und faunistisch bedeutsamer Griinstrukturen beitragt.

Die Pflanzung von Baumen und Strauchern sowie Anlage von Grunflachen zur Ein- bzw. Durch-
grinung des Plangebietes tragt zur Minimierung kleinklimatischer Belastungen und von Beein-
trachtigungen des Ortsbildes bei.

Larm

Die immissionsschutzrechtliche Beurteilung der vom Plangebiet ausgehenden Emissionen und der
auf das Plangebiet einwirkenden Immissionen erfolgt im Rahmen des parallel durchgefuhrten Be-
bauungsplanverfahrens mittels einer schalltechnischen Untersuchung. Im Ergebnis fihrt dies zur
Sicherstellung gesunder Wohnverhaltnisse zu Schallschutzmalinahmen, die je nach verursachen-
der Emissionsquelle zu aktiven, planerischen und/ oder organisatorischen sowie zu passiven Larm-
minderungsmafinahmen im Plangebiet fuhren.

GemaR § 22 BImSchG besteht die Pflicht des Betreibers einer Baustelle diese so zu betreiben,
dass schadliche Umwelteinwirkungen (Larm-, Staub-, Licht- und Erschitterungsemissionen) ver-
hindert werden, die nach dem Stand der Technik vermeidbar sind, und nach dem Stand der Tech-
nik unvermeidbare schadliche Umwelteinwirkungen auf ein Mindestmal’ beschrankt werden.

Naheres zur Uberwachung von GroRbaustellen und méglichen MaRnahmen zur Reduzierung von
Emissionen und Immissionen wird im Rahmen des Bebauungsplans geregelt.

Boden/Flache

Die im Vorfeld erfolgte Bodensanierung hat bereits zu einer deutlichen Verbesserung der Situation
fur den Boden gefuhrt. Im Rahmen der Planungen sollen die natirlichen Bodenfunktionen in den
nicht zur Uberbauung vorgesehenen Bereichen wiederhergestellt werden.

Durch die Reaktivierung einer innenstadtnahen Brachflache kann auf eine Flacheninanspruch-
nahme an anderer Stelle verzichtet werden.

Wasser

Durch die Dimensionierung der Regenwasserruckhalteraume bis zu einem Niederschlag, der sta-
tistisch alle einhundert Jahre einmal auftritt, ergibt sich keine erkennbare Verschlechterung der
Entwasserungs- und Hochwassersituation und der betroffenen Gewasser. Die Stadt Braunschweig
geht dabei weit Gber den Ublichen und notwendigen Standard der gemeindlichen Vorsorgepflicht
zum Schutz vor Hochwassersituationen hinaus.

Klima/Luft

Die Nutzung des Gebietes mit verdichtetem Geschosswohnungsbau wird die Bellftung der éstlich
angrenzenden Wohngebiete erschweren. Durch die Einbindung eines in ost-westlicher Richtung
verlaufenden Griinzuges wird dies im Zusammenhang mit locker angeordneter Blockbebauung bei
der Planung berucksichtigt.

Die zu erwartenden Quell- und Zielverkehre flihren in den angrenzenden Quartieren zu einer héhe-
ren Belastung mit verkehrsbedingten Luftschadstoffen. Durch eine sehr gute Anbindung des Quar-
tiers an den OPNV und eine sinnvolle Verkehrsinfrastruktur sollten diese Belastungen mdglichst
minimiert werden.

Die erwartete zusatzliche Treibhausgasemission sollte durch Mallhahmen des Klimaschutzes mini-
miert werden z.B. durch eine Ressourcen- und verkehrsvermeidende Entwicklung, durch kompakte
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Siedlungsstrukturen und Nutzungsmischung, die Férderung klimafreundlicher Mobilitat oder die Si-
cherung von Flachen und Standorten fur die klimafreundliche Energieversorgung. Aussagen zum
Thema Energieversorgung (z. B. Fernwadrmeanschluss) oder regenerative Energien fehlen bisher
noch. Ziel sollte die Einsparung fossiler Brennstoffe und die Nutzung regenerativer Energiequellen
wie z. B. Photovoltaik sein. Als positive MaRnahme fir den Klimaschutz ist die geplante kompakte
Bauweise zu nennen.

Landschaftsbild/Eingriffsausgleich

In Kapitel 4.4 sind die zu erwartenden Auswirkungen auf den Naturhaushalt mit seinen Schutzgu-
tern und auf das Landschaftsbild dargestellt. Nachteilige Auswirkungen hat dabei v.a. die Bebau-
ung/Versiegelung bisher offener Bodenflachen im Bereich des ehemaligen Sportplatzes. Dadurch
entsteht ein Funktionsverlust fur die Schutzgiter des Naturhaushaltes auch in Verbindung mit der
Zerstoérung von Lebensraumen.

Zum parallelen Bebauungsplan wird unter Zuhilfenahme der Bilanzierungsmethode des Osnabri-
cker Modells der erforderliche Ausgleich fur den durch den Bebauungsplan zuldssigen Eingriffes
ermittelt.

Bei einer Uberschlagigen Ermittlung des Kompensationsbedarfs auf der Bebauungsplanebene ist
eine externe Kompensation der durch den Bebauungsplan ermoglichten Eingriffe notwendig. Die
Kompensation wird im Plangebiet vor allem durch Festsetzungen zu den Grinflachen, zu Baum-
standorten, zur Regenrtickhaltung, begriinten Dachflachen und zusatzlich auf externen Flachen
(u.a. in der Schunterniederung in Querum) erreicht.

Die genannten Malinahmen wirken sich durch ihren Beitrag zum Erhalt einer gesunden Umwelt
und durch die Schaffung eines attraktiven und gesunden Wohn- und Arbeitsumfeldes positiv auch
auf den Menschen aus.

4_1_.6 Erhebliche nachteilige Auswirkungen, die aufgrund der Anfalligkeit der nach der FNP-
Anderung zuldssigen Vorhaben fiir schwere Unfalle oder Katastrophen zu erwarten sind

Da die Flachennutzungsplanung als vorbereitende Bauleitplanung mit ihren Darstellungen keine
Baurechte festsetzt, sind die moglichen Auswirkungen in Bezug auf schwere Unfalle und Katastro-
phen nicht abschatzbar. Diese werden auf der Ebene der verbindlichen Bauleitplanung konkreti-
siert.

4.7 MaRnahmen zur Uberwachung der erheblichen Umweltauswirkungen
(Monitoring)

Da die Flachennutzungsplanung als vorbereitende Bauleitplanung mit ihren Darstellungen keine
Baurechte festsetzt, sind die erforderlichen MaRnahmen zur Uberwachung der erheblichen Um-
weltauswirkungen nicht abschatzbar. Diese werden auf der Ebene der verbindlichen Bauleitpla-
nung konkretisiert.

4.8 Ergebnis der Prifung anderweitiger Planungsmdglichkeiten

Die grofR¥flachige und mittlerweile nicht mehr genutzte Sportanlage Kalberwiese bietet durch die
Nahe zur Innenstadt und die Einbindung in das in die freie Landschaft im Westen tbergehende
Freiraumsystem ein hohes Potential fir die Revitalisierung. Der Standort eignet sich ideal zur Ent-
wicklung dringend bendtigter Wohnbauflachen. Anderweitige Planungsmadglichkeiten bestehen
nicht. Bei Nichtdurchfiihrung dieses Bauleitplanverfahrens ware der bereits stark Uberpragte
Standort als potentielle wertvolle Siedlungsflache fir die GroR3stadt Braunschweig weiterhin unge-
nutzt. Der Handlungsdruck, dringend bendtigte Wohn- und Gewerbeflachen auf periphere Stadt-
randbereiche auszuweisen, wirde steigen.
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Mit dem Planvorhaben wird den Vorgaben gemaf} § 1 a (2) BauGB entsprochen, dass bei der Auf-
stellung der Bauleitplane mit Grund und Boden sparsam umzugehen ist und der Innentwicklung
vor der Inanspruchnahme von landwirtschaftlichen Flachen und Wald Vorrang einzurdumen ist.

Aufgrund der Vorgabe, Wohnraum in Nahe zur Innenstadt von Braunschweig zu schaffen, stellt
diese Variante die beste Nutzungsform dar.

4.9 Zusammenfassung

Der geplante Geltungsbereich weist eine Flachengrélie von etwa 9 ha auf. Es wird die ehemalige
Sportanlage Kalberwiese Uberplant. Die natlrlichen Bodenfunktionen sind in weiten Teilen bereits
stark eingeschrankt. Die Planung verhindert die Verfestigung ungenutzter Brachflachen in Innen-
stadtnahe und tragt zu einer flachensparenden Nachverdichtung im Sinne der Innenentwicklung
bei.

Bei der Planung sind insbesondere die Entwasserungssituation der hochwassergefahrdeten Um-
gebung sowie eine sinnvolle ErschlieBung und Anbindung des Gebietes zu beachten.

Bei Realisierung der Planung werden zusatzliche, bisher versickerungswirksame Bodenflachen
versiegelt. Dies flhrt zu einer Erhdhung des Oberflachenabflusses und in der Folge zu einer Ver-
ringerung der Grundwasserneubildungsrate. Geplant ist, das anfallende Niederschlagswasser zu-
kiinftig vor Ort in einem oder mehreren Regenriickhaltebecken aufzufangen. Die Regenriickhalte-
becken werden so dimensioniert, dass der zu erwartende Oberflachenabfluss zzgl. eines Pufferbe-
reiches problemlos aufgenommen werden kann. Durch die Dimensionierung der Regenwasser-
rickhalterdume bis zu einem Niederschlag, der statistisch alle einhundert Jahre einmal auftritt,
ergibt sich keine Verschlechterung der Entwasserungs- und Hochwassersituation und der Gewas-
ser.

Das geplante Wohngebiet soll Giber eine ErschlieBungsstralle im Stiden Uber das Baugebiet ,An
der Scholke® an den értlichen Verkehr angebunden werden und zum anderen Uber eine neue Er-
schlielungsstralte im Norden, welche die Anbindung Uber die FeldstralRe an die Kalberwiese si-
cherstellt. Ebenso ist eine Vernetzung der vorhandenen und geplanten Freirdume flr FuRganger
und Radfahrer innerhalb des Planungsgebietes und in die Umgebung, sowie an das Ringgleis ge-
plant. Eine mogliche OPNV-ErschlieRung ist iber den Ausbau bzw. die Neuschaffung einer Busli-
nie bertcksichtigt.

5 Begriindung der Darstellungen, Fazit

Wohnbauflachen gemaR § 5 (2) Nr. 1 BauGB

Mit der Darstellung von Wohnbauflachen wird der bestehenden grofden Nachfrage nach Wohn-
raum in der Stadt Braunschweig im Geltungsbereich Rechnung getragen. Die Wohnbauflache um-
fasst dabei auch Einrichtungen der ortlichen Infrastruktur, die dem Wohnen dient. Bereits absehbar
ist, dass bei der Entwicklung von ca. 500 Wohneinheiten im Geltungsbereich die Festsetzungen
einer Kita-Gemeinbedarfsflache und von Flachen fiir Spielplatze im Bebauungsplan erforderlich
sein werden.

Grunflachen gemaR § 5 (2) Nr. 5 BauGB

Die im Norden und Osten des Geltungsbereiches geplante Grinflachen-Darstellung erhalt die be-
sondere Zweckbestimmung ,Parkanlage®. Ziel der Freiraumplanung ist es, das geplante Wohnge-
biet durch die Entwicklung neuer Grinrdume mit hoher Aufenthaltsqualitat Gber Ful3- und Rad-
wege mit bereits vorhandenen Freirdumen und bestehenden Wohngebieten zu vernetzen und Gber
den Westpark an die freie Landschaft anzubinden. Weitere Funktionen wie Regenwasserriickhal-
tung und Spielbereiche werden in die Parkanlage integriert. Die im Flachennutzungsplan beste-
hende Griinachse zwischen Okerumflut und dem Westpark wird durch die Darstellungsénderung
nicht negativ beruhrt.
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Fazit:

Die derzeit ungenutzten Flachen der Sportanlage Kalberwiese bieten durch die Nahe zur Innen-
stadt und die Mdglichkeit einer verkehrlichen Anbindung auf kurzem Weg an das vorhandene Ver-
kehrsnetz ein hohes Potential flir die Revitalisierung. Der Standort eignet sich ideal zur Entwick-
lung von dringend benétigten Wohnbauflachen.

Aufgrund der Vermeidung des Verbrauchs unversiegelter Flachen und der Neuversiegelung von
Landwirtschaftsflachen durch die Wiedernutzbarmachung von Flachen entspricht die Planung dem
Gebot der Wirtschaftlichkeit und des sparsamen und schonenden Umgangs mit Grund und Boden
gemal § 1a (2) BauGB.

Die im Umweltbericht benannten Schutzgiter werden durch die Planung mit durchschnittlich gerin-
ger Erheblichkeit beeinflusst. Die negativen Auswirkungen konnen so weit wie moglich durch Kom-
pensationsmaflinahmen und MalRnahmen zur Vermeidung im Bebauungsplanverfahren begrenzt
werden. Erhebliche Beeintrachtigungen besonderer Schutzgiter von Natur und Landschaft verblei-
ben nach Realisierung der im Bebauungsplan festgesetzten Manhahmen nicht.

Bereits im Bestand ist der Planbereich durch die Autobahn 391 larmvorbelastet. Schon allein die-
ser Umstand erfordert Schallschutzmalinahmen fur die Neubebauung. Der aus der Durchfuhrung
der Planung entstehende Verkehrslarm tragt selbst zu keiner signifikanten Erhéhung der Gesamt-
belastung bei, so dass sich daraus keine weiteren/héheren Schallschutzmalinahmen ergeben. Fr
die Bestandsbebauung nordlich der FeldstralRe ergibt sich mit Durchfihrung der Planung keine
malgebliche Veranderung der Gesamtlarmsituation, so dass ein Handlungsbedarf nicht ausgelost
wird. Die Durchfiihrung der Planung fiihrt jedoch an der Bestandsbebauung im neuen Baugebiet
»,An der Scholke* sowie an der Kreuzstralte zu einer Pegelerh6hung der Gesamtbelastung. Diese
Erhdhung beeinflusst die Realisierung des Baugebiets ,,An der Scholke nicht, da entsprechende
Schutzmalinahmen bereits in der dortigen Planung (Bebauungsplan HO 54) bertcksichtigt wur-
den.

Die Umsetzung des Plangebietes mit ihren Folgeerscheinungen (Bebauung, Verkehr usw.) kann
grundsatzlich die Bellftung des Planbereichs und auch &stlich angrenzender Bereiche erschweren
und den Anteil warmespeichernder Oberflachen erhdhen, was zu negativen kleinklimatischen Ef-
fekten fihren kann. Diese werden jedoch durch die im parallelen Bebauungsplan festgesetzten
MaRnahmen (Gebaudestellung, Dachbegriinung, Durchgriinung, Baumpflanzungen usw.) vermin-
dert und wirken sich daher nur lokal begrenzt aus. Unter Berlicksichtigung der geringen zu erwar-
tenden Auswirkungen auf die klimatischen Verhaltnisse allgemein und auch auf die bestehende
Bebauung werden diese somit gegeniber der stadtebaulich wichtigen Funktion der Wohnraumbe-
reitstellung in Innenstadtnahe zurickgestellt.

Die Erweiterung, Aufwertung und Vernetzung der Griinzige durch Ausbau der Ful3- und Radwege-
systeme tragt weiterhin zu einer hohen Freiraumqualitat bei und schafft attraktive Verbindungen
u.a. in Richtung Ringgleis und Westpark. Dort eingebundene Spielflachen fir Kinder und Jugendli-
che machen das spatere Wohngebiet besonders familienfreundlich und beleben das Quatrtier.

Da sich in den 6stlichen Teilen der FNP-Anderung ein faktisches Uberschwemmungsgebiet befin-
det, spielt bei der Betrachtung der Entwasserungssituation auf Grund der zusatzlichen Versiege-
lung die Niederschlagsriickhaltung eine wichtige Rolle. Bei der Ermittlung des notwendigen Ruick-
haltevolumens wurden daher ungewdhnlich hohe Anforderungen gestellt. Mit der Errichtung eines
auf ein durchschnittlich hundertjahriges Hochwasser (HQ100) dimensionierten Regenruckhaltebe-
ckens wird der gemeindlichen Vorsorgepflicht in besonderer Weise gentige getan. Das Regenrtick-
haltebecken wird im Rahmen des parallelen Bebauungsplans 6stlich an den FNP-Geltungsbereich
angrenzend eingeplant.
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Der bereits erfolgte Austausch von Béden im Planbereich stellt eine deutliche Verbesserung ge-
genuber dem ursprunglichen Zustand dar und ermdglicht wieder eine Siedlungsentwicklung in in-
nenstadtnaher Lage.

Die Planung verhindert dariber hinaus die Verfestigung ungenutzter Brachflachen in Innenstadt-
nahe und tragt mit dem angestrebten stadtebaulichen Konzept besonders zu einer flachensparen-
den Nachverdichtung im Sinne der Innentwicklung bei. Da der Verbrauch unversiegelter Flachen
und die Neuversiegelung von Landwirtschaftsflachen durch die Wiedernutzbarmachung von Fla-
chen vermieden wird, entspricht die Planung somit dem Gebot der Wirtschaftlichkeit sowie des
sparsamen und schonenden Umgangs mit Grund und Boden gemaf § 1a (2) BauGB.

Insgesamt sind die Auswirkungen der Planung auf Mensch, Umwelt und die Stadt jedoch eher als
positiv zu bewerten. Durch die Nutzung einer brachliegenden Flache kann die Inanspruchnahme
von Flachen in den innenstadtferneren Stadtteilen vermieden werden.

Aus den genannten Grunden ist als Fazit die vorgesehene Planung mit einer nachhaltigen stadte-
baulichen Entwicklung, den sozialen, wirtschaftlichen und umweltschiitzenden Anforderungen
auch in Verantwortung gegenuber kiinftigen Generationen vereinbar und gewahrleistet eine dem
Wohl der Allgemeinheit dienende sozialgerechte Bodennutzung.

6 Verfahrensablauf

Der Verwaltungsausschuss hat in seiner Sitzung am 24.06.2014 die Aufstellung des Bebauungspla-
nes ,Feldstral’e” beschlossen. Die 123. Anderung des Flachennutzungsplanes wird im Parallelver-
fahren gemaf § 8 (3) BauGB mit dem Bebauungsplan AP 23 ,FeldstralRe” durchgefiihrt.

Die Behdrden und sonstigen Trager &ffentlicher Belange wurden gemaf § 4 (1) BauGB mit Schrei-
ben vom 08.12.2014 frihzeitig von der 123. Anderung des Flachennutzungsplanes unterrichtet und
mit Terminsetzung zum 08.01.2015 zur Aufderung aufgefordert.

Die friihzeitige Beteiligung der Offentlichkeit gemaR § 3 (1) BauGB hat durch Aushang der Planun-
terlagen vom 15.06.2016 bis 04.07.2016, eine Informationsveranstaltung fur die Offentlichkeit am
23.06.2016 und durch Verdffentlichung der Planunterlagen auf der Homepage der Stadt Braun-
schweig stattgefunden.

Die Behorden und Trager offentlicher Belange wurden im Zeitraum vom 02.09.2016 bis zum
04.10.2016 geman § 4 (2) BauGB beteiligt. Die fir die MaRstabsebene des Flachennutzungspla-
nes bedeutenden Inhalte der Stellungnahmen der Behérden und Trager offentlicher Belange wur-
den teilweise in die Planunterlagen aufgenommen.

Mit Bekanntmachung vom 20.12.2019 wurde die Offentlichkeit von der Auslegung der Planunterla-
gen vom 03.01.2020 bis zum 03.02.2020 gemal § 3 (2) BauGB informiert. Stellungnahmen die zu
einer wesentlichen Plananderung fuhrten, wurden nicht vorgebracht.

Die Anderung des Flachennutzungsplans wurde vom Rat der Stadt Braunschweig am 19.05.2020
beschlossen.

Am 27.07.2020 wurde die vorliegende FNP-Anderung durch die héhere Verwaltungsbehérde (Amt
fur regionale Landesentwicklung) gem. § 6 (1) BauGB genehmigt. Durch die Bekanntmachung der
Genehmigung im Amtsblatt wurde die genehmigte FNP-Anderung am 23.09.2020 rechtskraftig.

Im Rahmen eines Normenkontrollverfahrens gegen den parallelen Bebauungsplan AP 23 ,Feld-
stralle-Sid, 1. Bauabschnitt® beim Niedersachsischen Oberverwaltungsgericht Lineburg wurde
der Bebauungsplan aufgrund eines Verfahrensmangels in der Veréffentlichungsbekanntmachung
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fur unwirksam erklart (s. a. DS 24-22807). Zur Heilung des Mangels ist im ergdnzenden Verfahren
gemal § 214 (4) BauGB das Aufstellungsverfahren ab dem Verfahrensstand des Mangels wieder
aufzunehmen, in diesem Fall mit der Bekanntmachung zur Offentlichkeitsbeteiligung gemaR § 3 (2)
BauGB und anschlieBend der erneuten Durchfiihrung der Offentlichkeitsbeteiligung.

Es besteht die Moglichkeit, dass der fur die Unwirksamkeit des Bebauungsplans ,Feldstralle-

Sid, 1. Bauabschnitt", AP 23, verantwortliche Verfahrensmangel auch fir die parallel durchge-
fuhrte 123. Anderung des Flachennutzungsplanes zutreffen kdnnte. Daher wurde aus Griinden der
Rechtssicherheit dieses FNP-Anderungsverfahren parallel wieder aufgenommen und erneut zum
Anderungsbeschluss gebracht.

Mit Bekanntmachung vom 03.04.2025 wurde erneut die Offentlichkeit von der Verdffentlichung ge-
maR § 3 (2) BauGB informiert. Die Flachennutzungsplan-Anderung wurde mit Begriindung und
Umweltbericht und den bereits vorliegenden umweltbezogenen Stellungnahmen erneut veroffent-
licht und war im Internet vom 07.04.2025 bis zum 12.05.2025 einsehbar. Die Trager offentlicher
Belange wurden mit Schreiben vom 07.04.2025 von der Veréffentlichung unterrichtet. Es sind
keine flachennutzungsplanrelevanten Stellungnahmen eingegangen.
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Stadt & Braunschweig

Anlage 3

Stand: 11.06.2025

123. Anderung des Flachennutzungsplans der Stadt Braunschweig

,FeldstraBe‘

Behandlung der Stellungnahmen der Behdérden und sonstigen Trager offentlicher Belange, der

Gemeinden sowie sonstiger Stellen

Beteiligung gemal § 4 (2) BauGB und § 2 (2) BauGB 02.09.2016 bis 04.10.2016

Stellungnahmen, die ausschliel3lich beinhalten, dass der Planung zugestimmt wird oder keine

Bedenken bestehen, werden nicht wiedergegeben.

Deutsche Telekom Technik GmbH
Schreiben vom 06.09.2016

Stellungnahme der Verwaltung

,Im Planbereich befinden sich Telekommunikati-
onslinien der Telekom. Die Belange der Telekom —
z.B. das Eigentum der Telekom, die ungestoérte Nut-
zung ihres Netzes sowie ihre Vermdgensinteressen
— sind betroffen.

Der Bestand und der Betrieb der vorhandenen TK-
Linien mussen weiterhin gewahrleistet bleiben.

Far zukunftige Erweiterungen des Telekommuni-
kationsnetzes sind in allen Verkehrswegen geeig-
nete und ausreichende Trassen fur die Unterbrin-
gungen der Telekommunikationslinien der Tele-
kom vorzusehen.*

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis ge-
nommen.

Der Flachennutzungsplan ist von den auf-
geflhrten Belangen nicht betroffen.

Die Belange werden im Rahmen des Be-
bauungsplans und der Ausflihrungspla-
nung zur Umsetzung der Planung bertick-
sichtigt.

Vorschlaqg der Verwaltung

Die Darstellungen der 123. FNP-Ande-
rung werden beibehalten.

Vodafone Kabel Deutschland GmbH
Schreiben vom 16.09.2016

Stellungnahme der Verwaltung

,Wir teilen Thnen mit, dass die Vodafone Kabel
Deutschland GmbH gegen die von lhnen geplante
Maflinahme keine Einwande geltend macht.

In Threm Planbereich befinden sich Telekommuni-
kationsanlagen unseres Unternehmens. Bei ob-
jektkonkreten Bauvorhaben im Plangebiet werden
wir dazu eine Stellungnahme mit entsprechender
Auskunft Uber unseren vorhandenen Leitungsbe-
stand abgeben.”

Es ergeben sich fiir die Begriindung der
Flachennutzungsplananderung keine An-
derungen.

Vorschlaqg der Verwaltung

Die Darstellungen der 123. FNP-Ande-
rung werden beibehalten.

Nds. Landesforstamt Wolfenbiittel
Schreiben vom 21.09.2016

Stellungnahme der Verwaltung

»in Bezug auf die vorliegenden Planungen ver-
weise ich auf meine Stellungnahme vom
17.12.2014 zum vorausgegangenen Planverfahren
nach § 4 Abs. 1 BauGB, die auch weiterhin Gultig-
keit hat [Stellungnahme 17.12.2014: 0,1 ha Ge-
holzflache im bzw. Waldrand angrenzend an das

Die Hinweise kénnen auf der Mal3stabs-
ebene des Flachennutzungsplanes nicht
umgesetzt werden. Durch die Flachennut-
zungsplananderung wird keine direkte
Waldumwandlung geplant. Im Rahmen
des Bebauungsplans werden notwendige




Plangebiet; Sicherheitsabstand des Siedlungsbe-
reichs zum Wald; Waldumwandlung waldrechtlich
beurteilen].

Fir die im Osten des Plangebietes liegende Ge-
holzflache, bei der zumindest der stdliche Teil auf
mindestens 0,1 ha bei der meiner Ortsbesichti-
gung 2014 einen Waldcharakter entsprechend § 2
Abs. 3 NWaldLG aufwies, ist in den vorliegenden
Planungen des FNP eine Grinflache mit der be-
sonderen Zweckbestimmung Parkanlage vorgese-
hen. Nach § 2 Abs. 2 Nr. 4 NWaldLG gehoren
Parkanlagen, die im rdumlichen Zusammenhang
mit zu baulichen Anlagen stehen, die zum dauern-
den Aufenthalt von Menschen bestimmt sind, nicht
zur freien Landschaft und damit auch nicht zum
Wald. Durch die Planungen wird daher eine Ande-
rung der Nutzung vorbereitet, die als Waldum-
wandlung entsprechend § 8 NWaldLG zu werten
ist. Spatestens mit der verbindlichen Bauleitpla-
nung ist daher die waldrechtliche Abarbeitung ei-
ner Waldumwandlung erforderlich (s. § 8 Abs. 2
Satz 3).

Zu dem im Westen an das Plangebiet direkt an-
grenzenden Waldbereich sind im Rahmen der ver-
bindlichen Bauleitplanung Regelungen zur Gefah-
renabwehr gegenlber im Waldrand stehenden
Baumen erforderlich (z.B. bei Sturm umfallende
Baume, herabfallende Aste).”

Verfahren durchgefihrt und Festsetzun-
gen zur Gefahrenabwehr getroffen.

Es ergeben sich fur die Begriindung der
Flachennutzungsplananderung keine An-
derungen.

Vorschlaqg der Verwaltung

Die Darstellungen der 123. FNP-Ande-
rung werden beibehalten.

Niedersachsische Landesbehorde fiir StraBen-
bau und Verkehr Wolfenbiittel
Schreiben vom 21.09.2016

Stellungnahme der Verwaltung

.der o.a. Flachennutzungsplan weist ein Gebiet mit
Wohnbauflachen und Grinflachen westlich der
Bundesautobahn 391 im Abschnitt 30 in der Ge-
markung Altpetritor aus. Durch das Vorhaben wer-
den Belange, die seit dem 01.01.2016 seitens des
Geschéftsbereiches Wolfenbuttel zu vertreten sind
beruhrt.

Gegen die Flachennutzungsplananderung beste-
hen auch weiterhin keine grundsatzlichen Beden-
ken.

Unter der Voraussetzung, dass die Bedenken und
Anregungen aus der Stellungnahme gemalf § 4
(1) BauGB von 08.01.2015 des regionalen Ge-
schaftsbereiches Hannover im weiteren Bauleit-
planverfahren bertcksichtigt werden, stimme ich
der o.a. Flachennutzungsplananderung in stral3en-
bau- und verkehrlicher Hinsicht zu. [Stellung-
nahme 08.01.2015: keine Kostenilibernahme von
Larmschutzmaflinahmen fur A 391 durch NLStBV)*

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis ge-
nommen. Die Hinweise der Stellungnah-
men von 2015 und 2016 werden im Rah-
men der ausfihrenden Planung bertck-
sichtigt. Eine Berlcksichtigung auf der
Ebene der Flachennutzungsplanung ist
nicht moglich.




Stellungnahme vom 08.01.2015:

Sehr geehrte Damen und Herren,

durch das o.g. Vorhaben werden die Belange der
in der Zustandigkeit der Niedersachsischen Lan-
desbehorde fiur Stralenbau und Verkehr, Ge-
schéaftsbereich Hannover liegenden Autobahn
A391 beruhrt.

Gegen den vorliegenden Plan bestehen keine Be-
denken

Ich weise jedoch vorsorglich darauf hin, dass der
Bund als Stralenbaulasttrager der A391 fur das
Plangebiet im Nahbereich der verkehrsreichen Au-
tobahn keinerlei Kosten fir zusatzliche Larm-
schutzmalRnahmen Gbernehmen wird.

Zum Umfang und Detaillierungsgrad der Umwelt-
prufung habe ich von hier aus nichts beizufligen.
Uber die Rechtskraft der Flachennutzungsplanan-
derung bitte ich um kurze schriftliche Mitteilung.

Vorschlag der Verwaltung

Die Darstellungen der 123. FNP-Ande-
rung werden beibehalten.

Zweckverband GrofRraum Braunschweig
Schreiben vom 28.09.2016

Stellungnahme der Verwaltung

»als fur den GrolRraum Braunschweig zustandige
Untere Landesplanungsbehérde und Trager der
Regionalplanung verweise ich auf meinen Be-
scheid vom 30.03.2015 zum fir den Anderungsbe-
reich der 123-FNP-Anderung durchgeflhrten Ziel-
abweichungsverfahren. Ich stelle fest, dass die
Nebenbestimmungen des Bescheides beachtet
werden. Insofern bestehen keine Bedenken ge-
genlber der Planung.

In meiner Funktion als fur den GroRraum Braun-
schweig zustandiger Aufgabentrager fur den Of-
fentlichen Personennahverkehr auf Schiene und
Stralde gebe ich zu der vorliegenden Planung fol-
genden Hinweis:

In der Begriindung zur 123. Anderung des Fla-
chennutzungsplanes wird in Kapitel 3 — Ziel,
Zweck und wesentliche Auswirkungen der Pla-
nung — nur kurz auf die OPNV-Erschlieung in
Form allgemeiner Ausfihrungen zur OPNV-Er-
schlielung des geplanten Wohngebietes (Halte-
stellen, Einzugsbereiche, Buslinien) fehlen.

Zu beachten sind die Aussagen im Nahverkehrs-
plan 2016 fir den GroRraum Braunschweig (NVP),
der in Kapitel C2.2 folgende Ausfiihrungen zu
OPNV-ErschlieBung enthalt:
Siedlungsentwicklungen abseits der ONPV-Bedie-
nungsachsen bendtigen eine kostenintensive Er-
schlieBung, um attraktive OPNV-Verbindungen an-
zubieten. Der OPNV ist in diesen Fallen meistens
nicht wirtschaftlich zu betreiben. Aus Sicht des

Aussagen zur vorhandenen OPNV-Anbin-
dung und zu dem vorgesehenen Ausbau
der OPNV-Anbindung des geplanten
Wohngebietes wurden erganzt.




OPNV sind diese Siedlungsentwicklungen zu ver-
meiden und etwaige Kostendeckungsfehlbetrage
fur ein gewlinschtes Bedienungsangebot bei der
ErschlieBungsplanung bzw. Abwagung zu bertck-
sichtigen.

Neue Baugebiete und andere verkehrserzeugende
Einrichtungen sollen daher aus Sicht des OPNV
dort entstehen, wo vorhandene oder geplante Ei-
senbahn-, Stadtbahn- oder Buslinien und Statio-
nen bzw. Haltestellen die Gebiete erschliel3en
kénnen. Dadurch erhéht sich der Anreiz, den
OPNYV zu nutzen, die Stadte und Gemeinden wiir-
den so vom Pkw-Verkehr entlastet und die Wirt-
schaftlichkeit des OPNV verbessert. Die Erfahrung
zeigt, dass GréRenordnungen fur einen Erschlie-
Rungsradius fur Stadtbahn- und Bushaltestellen
bzw. Stationen von 300 — 500 m flr den fullaufi-
gen Einzugsbereich und bis zu 3 km fir eine Er-
schliefung mit dem (konventionellen) Fahrrad ak-
zeptiert werden. Dartber hinaus kdnnen Zubrin-
gerverkehre des OPNV, elektrisch betriebene
Fahrrader sowie P+R und B+R den Einzugsbe-
reich erweitern. Die mit Abstand meisten Fahr-
gaste kommen aus dem fullaufigen Bereich.
Aussagen zur OPNV-ErschlieRung auf der Grund-
lage der Ausfiihrungen des Nahverkehrsplanes
2016 fur den GrofRraum Braunschweig sind zu er-
ganzen.”

Vorschlaqg der Verwaltung

Die Begrundung der Flachennutzungs-
plan-Anderung wurde dem Hinweis ent-
sprechend ergéanzt.

BS|Energy
Schreiben vom 30.09.2016

Stellungnahme der Verwaltung

»fur das Entwicklungsgebiet ,Feldstralle” bietet
sich im Sinne einer nachhaltigen und den Klima-
schutzzielen der Bundesregierung verpflichteten
Lésung die Realisierung einer Fernwarmeversor-
gung an. Im MalRnahmenpaket zur Energie- und
Klimapolitik der Bundesregierung nimmt die Kraft-
Warme-Kopplung eine herausragende Rolle ein.
Unsere Braunschweiger Fernwarme wird in Kraft-
Warme-Kopplung erzeugt und ist als Ersatzmal3-
nahme fir die nach dem EEWarmeG vorgeschrie-
benen Verwendung von regenerativen Energien
bei Neubauten anerkannt.

Mit der Fernwarmeversorgung wirde ein zusatzli-
ches emissionsfreies innenstadtnahes Neubauge-
biet entstehen, was mafRgeblich zu der Erreichung
der umweltpolitischen Ziele der Stadt Braun-
schweig beitragen wurde. Zur Realisierung dieses
emissionsfreien Baugebietes ware es zielfihrend
hierfir eine Festsetzung im Bebauungsplan einzu-
bringen.

Es ergeben sich fiir die Begriindung der
Flachennutzungsplan-Anderung keine An-
derungen.
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Eine weitere alternative und innovative Moglichkeit
dieses Neubaugebiet mit Warme zu versorgen
ergibt sich mit der Planung und Realisierung eines
umweltfreundlichen Energie Effizienz Quartiers,
welches BS|Energy in Kooperation mit der Stadt
Braunschweig und dem ErschlieRungstrager zuvor
vertraglichen abstimmen und bei entsprechendem
Bedarf realisieren kdnnte.

Im Sinne einer einheitlichen und wirtschaftlich rea-
lisierbaren ErschlieRung wird jedoch keine Paralle-
ler-schlieBung mit Fernwarme bzw. EEQ und Gas
erfolgen.”

Vorschlaqg der Verwaltung

Die Darstellungen der 123. FNP-Ande-
rung werden beibehalten.

BS|Netz
Schreiben vom 04.10.2016

Stellungnahme der Verwaltung

,Die aufgeflhrten Gas-, Wasser- und Stromversor-
gungsleitungen sowie die Kommunikationsleitun-
gen stehen im Eigentum der Braunschweiger Ver-
sorgungs AG & Co. KG.

Die Braunschweiger Netz GmbH ist der Betreiber
bzw. Pachter der oben genannten Versorgungslei-
tungen.

Stromversorgung:

Im Geltungsbereich der 123. Anderung des Fla-
chennutzungsplanes, speziell im 6ffentlichen
Raum der Feldstralle, befinden sich Niederspan-
nungskabel sowie Hausanschlisse.

Durch die geplante Anderung sehen wir die Be-
lange der Stromversorgung nicht berthrt.

Gas- und Wasserversorgung:

Im Geltungsbereich der 123. Anderung des Fla-
chennutzungsplanes, speziell in der Feldstralie,
befinden sich Gas- und Wasserversorgungsleitun-
gen sowie Hausanschlisse beider Medien. Sie
dienen der Versorgung der umliegenden Gebaude
und Kleingarten. Zum derzeitigen Stand des Ver-
fahrens sind die Belange der Gas- und Wasserver-
sorgung nicht betroffen.”

Steuerungs- und Kommunikationstechnik:

Im Geltungsbereich der 123. Anderung des Fla-
chennutzungsplanes befinden sich keine Anlagen
des Steuerungs- und Kommunikationstechnik. So-
mit bestehen von unserer Seite aus keine Be-
lange, die bei der Anderung des Flachennutzungs-
planes zu berucksichtigen sind.

Es ergeben sich fir die Begrindung der
Flachennutzungsplan-Anderung keine An-
derungen.

Vorschlag der Verwaltung

Die Darstellungen der 123. FNP-Ande-
rung werden beibehalten.

Braunschweiger Verkehrs-GmbH
Schreiben vom 06.10.2016

Stellungnahme der Verwaltung




.Neben unseren Anmerkungen zur Auslegung aus
12/2014 [Stellungnahme 11.12.2014: ErschlieRung
mit OPNV aufgrund vorhandener Stralenquer-
schnitte schwierig; Hinweis auf geeignete Wege-
verbindungen innerhalb des Baugebietes in An-
knipfung an vorhandene Straflen und Wege zu
Haltestellen des OPNV] weisen wir auf folgende
Belange hin:

Abschnitt 2.3, Absatz 6

Verkehrlich ist das westliche Ringgebiet .. mit
mehreren OPNV-Linien sehr gut an die Innenstadt
und an die umliegenden Stadtteile angeschlossen.
Die Einschatzung teilen wir nicht. Insbesondere fur
den Bereich Madamenweg wird immer wieder eine
bessere Anbindung (Taktverdichtung) gefordert.
Das neue Baugebiet ist nur Gber grenzwertig lange
FulRwege Uber bestehende Linien erschlossen.
Fir eine gute OPNV-ErschlieRung wird voraus-
sichtlich eine neue Linie erforderlich, die auch dem
bestehenden Bereich Madamenweg zu Gute kom-
men kann. Eine Finanzierung fur eine zusatzliche
Linie ist derzeit nicht gegeben.

Absatz 6 — Verkehrserschliel3ung

Aus den vorliegenden Unterlagen wird nicht deut-
lich, welche der StralRen fiir regelmaRigen Bus-
verkehr nutzbar waren. Hier sollte zeitnah eine
konkrete mdgliche Linienfiihrung abgestimmt wer-
den, um den Belangen des Busverkehrs und einer
optimalen Haltestellenlage gerecht zu werden.

Im Ubrigen verweisen wir auf die Abstimmungen
und Hinweise die im Marz 2016 erfolgt sind.

Wir bitten um enge Einbindung bei der weiteren
Ausplanung der Anlagen fiir den OPNV.*

Die Hinweise zur konkreten Linienfihrung
des OPNV kénnen auf MaRstabsebene
der Flachennutzungsplanung nicht umge-
setzt werden. Auch die weiteren Hinweise
kénnen auf der Mal3stabsebene des Fla-
chennutzungsplanes nicht umgesetzt wer-
den. Im verbindlichen Bauleitplanverfah-
ren werden die Hinweise behandelt.

Vorschlag der Verwaltung

Die Darstellungen der 123. FNP-Ande-
rung werden beibehalten.
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123. Anderung des Flachennutzungsplans der Stadt Braunschweig
sFeldstrale“ _
Behandlung der Stellungnahmen der Offentlichkeit

Die 123. Flachennutzungsplananderung wurde in der Zeit vom 03.01.2020 bis 03.02.2020
gemal § 3 (2) BauGB offentlich ausgelegt. Die Blrgerinnen und Blrger hatten in dieser
Zeit die Méglichkeit eine schriftliche Stellungnahme bei der Verwaltung einzureichen. Der
Inhalt der Stellungnahmen ist in der nachfolgenden Tabelle aufgeflihrt und abgewogen wor-
den. Stellungnahmen, die zu einer wesentlichen Anderung der Planunterlagen fiihrten, sind
nicht eingegangen.

Stellungnahme Nr. 1 Stellungnahme der Verwaltung
Schreiben vom 23.01.2020
wir werden als Trager offentlicher Be- Die Hinweise werden zur Kenntnis ge-

lange erneut in 0.g. Verfahren beteiligt. | nommen.
Mit Schreiben vom 31.07.2019 hatten
wir uns bereits zu den von uns zu vertre-
tenden o6ffentlichen und fachlichen Be-
langen im Rahmen der Aufstellung des
Bebauungsplans gedufiert. Nach Durch-
sicht der aktuellen Planunterlagen bei-
der Verfahren kommen wir zu folgen-
dem Ergebnis:

Grundsétzliche Anderungen haben sich
aus unserer Sicht nicht ergeben, sodass
wir unsere vorherige Stellungnahme auf-
rechterhalten.

Hinsichtlich der Kompensationsmallnah- | Die Inhalte der Stellungnahme beziehen
men ist es zu einer Planungsanderung | sich auf die Kompensationsmafinah-

gekommen. Demnach soll statt der men, die im parallelen Bebauungsplan-
Grinlandextensivierung mit einzelnen verfahren festgesetzt werden, und wer-
Anpflanzungen nun eine rd. 0,53 ha den dort behandelt. Eine Berlicksichti-
groRe Ackerflache im Bereich des ,0l- | gung auf der Ebene der Flachennut-
per Kreuzes" aufgeforstet werden. zungsplanung kann nicht erfolgen.

Durch diese Aufforstung in Kombination
mit der Aufforstung im Geltungsbereich
C soll die Waldumwandlung im Bauge-
biet ausgeglichen werden. Der Gel-
tungsbereich B ist dabei ein Teil des
(")kopools, zu dem auch die angrenzen-
den Flachen gehéren, die langfristig flr
eine Aufforstung vorgesehen sind. Hier
soll eine Waldvernetzung des Olper Hol-
zes gen Norden geschaffen werden:
Vor dem Hintergrund, dass fur Waldum-
wandlungen eine entsprechende Ersatz-
flache wieder aufzuforsten ist und hier
die 0.9. Waldvernetzung geschaffen




werden soll, ist die Inanspruchnahme
des Geltungsbereichs B fir die Mal3-
nahme aus unserer Sicht nachvollzieh-
bar.

Grundsatzlich bitten wir jedoch darum,
vorrangig Flachen fir solche Mal3nah-
men in Betracht zu ziehen, die entweder
keiner oder nur einer eingeschrankten
landwirtschaftlichen Nutzung unterlie-
gen, und auf die Inanspruchnahme ho-
herwertiger Flachen zu verzichten.
Sofern unsere Anmerkungen und Hin-
weise Berlcksichtigung finden, erheben
wir nach wie vor keine grundsatzlichen
Bedenken und kénnen die Planungen
mittragen.

Vorschlag der Verwaltung

Die Darstellungen der 123. FNP-Ande-
rung werden beibehalten.

Stellungnahme Nr. 2
Schreiben vom 30.01.2020

Stellungnahme der Verwaltung

aus Sicht des Fachbereiches Bauwirt-
schaft wird zu 0.g. Vorhaben wie folgt
Stellung genommen:

Den sehr schlecht aufbereiteten Infor-
mationen der Planungsunterlagen zu
entnehmen, kann folgendes fur die Ein-
zelflachen mitgeteilt werden:

Fir die Standorte ,Feldstral3e" und auf
der Gemarkung Querum'(Geltungsberei-
che A und C) gilt die Stellungnahme des
LBEG, Fachbereich Bauwirtschaft vom
24.07.2019 (Zeichen: L 3.3-L68505-
03_02-2019-0300-Ma/Loe) inhaltlich un-
verandert auch fur den aktuellen Pla-
nungsstand.

Am Standort Olper (Geltungsbereich B)
liegen im Untergrund Karbonatgesteine
der Oberkreide in einer Tiefe, in der lo-
kal Verkarstungserscheinungen auftre-
ten kénnen. Die nachstliegenden be-
kannten Erdfalle befindet sich in> 500 m
Entfernung. Formal wird das Planungs-
gebiet der Erdfallgefahrdungskategorie
2 zugeordnet gemafR Erlass des Nieder-
sachsischen Sozialministers "Baumal}-
nahmen in, erdfallgefahrdeten Gebieten"
vom 23.02.1987, AZ. 305.4 - 24 110/2 -.
Bei Bauvorhaben im Planungsgebiet
kann auf konstruktive Sicherungsmal3-
nahmen bezlglich der Erdfa1ligefahr-
dung verzichtet werden.

Bei Bauvorhaben sind die griindungs-
technischen Erfordernisse im Rahmen
der Baugrunderkundung zu prifen und
festzulegen.

Die Inhalte der Stellungnahme beziehen
sich auf den parallelen Bebauungsplan
und werden dort behandelt. Eine Be-
rucksichtigung auf der Ebene der Fla-
chennutzungsplanung kann nicht erfol-
gen.




Fur die geotechnische Erkundung des
Baugrundes sind die allgemeinen Vor-
gaben der DIN EN 1997-1 :2014-03 mit
den erganzenden Regelungen der DIN
1054:2010-12 und nationalem Anhang
DIN EN 1997-1/NA:2010-12 zu beach-
ten. Der Umfang der geotechnischen Er-
kundung ist nach DIN EN 1997-2:2010-
10 mit erganzenden Regelungen DIN
4020:2010-12 und nationalem Anhang
DIN EN 1997-2/NA:2010-12 vorgege-
ben.

Im Niedersachsischen Bodeninformati-
onssystem NIBIS
(https://nibis.lbeg.de/cardomap3/) kén-
nen unter dem Thema Ingenieurgeolo-
gie Informationen zu Salzstockhochla-
gen, zur Lage von bekannten Erdfall-
und Senkungsgebieten (gehauftes Auf-
treten von Erdfallen), Einzelerdfallen,
Massenbewegungen sowie zum Bau-
grund abgerufen werden.

Diese Stellungnahme ersetzt keine geo-
technische Erkundung des Baugrundes.
Weitere Anregungen oder Bedenken
aus Sicht unseres Hauses bestehen un-
ter Bezugnahme auf unsere Belange
nicht.

Vorschlag der Verwaltung

Die Darstellungen der 123. FNP-Ande-
rung werden beibehalten.

Stellungnahme Nr. 3
Schreiben vom 01.02.2020

Stellungnahme der Verwaltung

hiermit méchte ich Ihnen meine Stellung
zur Bebauung des Sportplatzes Kalber-
wiese mit 550 WE geben.

1. Verkehr

. im Vergleich zum Verkehrsgut-
achten 2015 verdoppeln sich die Fahr-
ten von KFZ auf der Kalberwiese, dies
fUhrt zu zusatzlicher Larmbelastigung
und somit zu psychischen Belastung der
Anwohner.

. die Fahrten fiihren bereits heute
zu Stau bzw. Rlckstau im Bereich Kal-
berwiese/Ring und Calvdrdestrale/Hil-
desheimer Stral3e.

. eine zusatzliche Verkehrsbelas-
tung wird es durch die neue KITA und
der geplanten Schule entstehen (durch
die Elterntaxis), und anderen offentli-
chen Einrichtungen die es zur Zeit
schon gibt.

. da es keine Durchfahrtsbe-
schrankung im Neubaugebiet geben

Durch die Anderung des Flachennut-
zungsplans werden Grunflachen zukinf-
tig als Wohnbauflachen dargestellt und
die Entwicklung eines Wohngebietes
vorbereitet. Mit einer Zunahme des Ver-
kehrs ist durch die vorbereitende Pla-
nung zu rechnen.

Das geplante Wohngebiet soll sowonhl
an den ortlichen Verkehr Uber eine Er-
schlieBungsstralRe im Suden uUber das
Baugebiet ,An der Schoélke® als auch
Uber eine neue ErschlieBungsstrale im
Norden angebunden werden, welche die
Anbindung Uber die Feldstral3e an die
Kalberwiese sicherstellt.

In dem weiterflihrenden, parallelen Be-
bauungsplanverfahren wurden die Ver-
anderungen der Verkehrssituation an-

hand des planbezogenen Verkehrsgut-
achtens untersucht und den gutachterli-
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soll, ist mit zusatzlichem Schleichver-
kehr zu rechnen (von der Weststadt
nach Lehndorf und umgekehrt).

. die Anzahl Parkplatze pro
Wohneinheit fir das Neubaugebiet ist zu
knapp bemessen, es kann in der Sied-
lung Altpetritor ein Parkplatztourismus
entstehen, der zu zuséatzlicher Larmbe-
lastigung fuhren kann, schon jetzt sind
Abendzeit Parkplatze in der Siedlung
knapp.

. Vermutlich werden die Stral3en-
decken durch den Baustellenverkehr be-
schadigt. Wer bezahlt die Erneuerung
bzw. Reparaturen?

chen Vorgaben entsprechend berlick-
sichtigt. Im Ergebnis wurden keine un-
uberwindlichen Belastungen fur die Kal-
berwiese festgestellt.

Im Hinblick auf die Schallbelastung
wurde ein Schalltechnisches Gutachten
erstellt, das feststellt, dass die beste-
hende Schallbelastung in der Stralte
Kalberwiese mafligeblich durch die Auto-
bahn verursacht wird.

2. Hochwasserschutz

. durch das Neubaugebiet kann
sich die Hochwassergefahr vergrof3ern
. schon jetzt entgeht die Siedlung

bei langeren Regenereignissen knapp
einem Hochwasser

. die Regenwasserkanalisation
std3t zur Zeit schon an ihre Grenzen.
(Diese Aussage wird durch die Erfahrun-
gen der Anwohner mit erneuten mehrta-
gigen Uberschwemmungen in den Kel-
lern im Juli 2013 also nach der Errich-
tung des Regenrtckhaltebeckens besta-
tigt.)

. die Durchlasse unter den Bru-
cken haben zu geringe Durchmesser, so
dass diese an ihre Grenzen stol3en (be-
obachtet bei Starkregen)

Im Rahmen des parallelen Bebauungs-
plan-Verfahrens wurde 2018 ein Ent-
wasserungsgutachten erstellt. Die gut-
achterlichen Vorgaben werden auf der
Bebauungsplanebene berucksichtigt.
Die Stadt Braunschweig hat im Bereich
Kalberwiese bereits ein Hochwasser-
ruckhaltebecken realisiert.

Abweichend vom ublichen Vorgehen
wurde bei der Bemessung des erforder-
lichen Ruckhaltevolumens ein weit Uber
das Ubliche 15-20-jahrige Nieder-
schlagsereignis hinausgehendes 100-
jahriges Bemessungsereignis zugrunde
gelegt.

Zusatzlich wird durch die Reduzierung
des Oberflachenabflusses gegeniber
der heutigen Flache des ehemaligen
Sportplatzes durch Drosselung des Re-
genrlckhaltebeckens um ca. ein Drittel
und der Schaffung eines weiteren Hoch-
wasserruckhaltebeckens im Umfang von
ca. 1.200 m? eine zusatzliche Verbesse-
rung geschaffen. Damit hat die Stadt
Braunschweig im Rahmen ihrer Vorsor-
gepflicht umfangreiche und hinreichende
Malnahmen festgesetzt.

Die bestehende Regenwasserkanalisa-
tion im Bereich der Bestandsstrallen ist
nicht fir Starkregenereignisse wie etwa
2022 dimensioniert. Diese werden auch
nicht durch die Darstellung der Wohn-
bauflachen zusatzlich belastet. Im Rah-
men der nachfolgenden Aufstellung des
Bebauungsplanes ist zu gewahrleisten,
dass es nicht zu einer Verschlechterung
der Hochwassersituation kommt.

Aus der Darstellung von Wohnbaufla-
chen allein ergeben sich keine erkenn-
baren negativen Auswirkungen.
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3. Fazit

. eine Bebauung mit Ein - Zweifa-
milienhausern ware eine bessere Lo-
sung gewesen

Aus stadtebaulicher Sicht ist an diesem
gut angebundenen, innenstadtnahen
Standort eine Wohngebiets-Entwicklung
mit einer héheren Siedlungsdichte sinn-
voller als eine Bebauung mit Ein- und
Zweifamilienhausern. Dies gilt beson-
ders vor dem Hintergrund des aktuell
dringenden Bedarfs an gunstigen Wohn-
raumflachen, die i. d. Regel nur im Ge-
schosswohnungsbau darstellbar sind.
Die Planung tragt zu einer flachenspa-
renden Nachverdichtung im Sinne der
Innenentwicklung bei.

. auch eine zweite Ein- und Aus-
fahrt aus dem Neubaugebiet sollte be-
ricksichtigt werden

. (es gibt bestimmt Moglichkeiten)
. ein Einrichtung die das Durchfah-
ren von der Kreuzstr. zur Feldstr. verhin-
dert ware angebracht

Das geplante Wohngebiet soll sowohl
an den ortlichen Verkehr Uber eine Er-
schlieBungsstralte im Suden lber das
Baugebiet ,An der Scholke* als auch
Uber eine neue ErschlieRungsstrafie im
Norden angebunden werden, welche die
Anbindung Uber die Feldstral3e an die
Kalberwiese sicherstellt.

Auf der FNP-Ebene ist die Hauptanbin-
dung des zu entwickelnden Gebietes si-
cherzustellen. Dieses ist durch eine dop-
pelte verkehrliche Anbindung sicherge-
stellt. Weitere Details der verkehrlichen
ErschlieBung werden auf der Ebene des
Bebauungsplans behandelt.

Vorschlag der Verwaltung

Die Darstellungen der 123. FNP-Ande-
rung werden beibehalten.

Stellungnahme Nr. 4
Schreiben vom 03.02.2020

Stellungnahme der Verwaltung

der BUND Braunschweig nimmt zum
Bebauungsplan Feldstrale-Sid, 1. Bau-
abschnitt wie folgt Stellung:
Energetische Versorgung:

Das geplante Baugebiet ist sehr kom-
pakt und hochverdichtet. Dies ermdg-
licht, eine innovative Warmeversorgung
Uber ein niedertemperiertes Nahwarme-
netz einzufihren. Der Hinweis auf eine
maogliche Versorgung durch Gas, einen
fossilen Energietrager, ist als nicht mehr
zeitgemal abzulehnen. Die Warmebe-
reitstellung kénnte Uber effiziente Sole-
Wasser-Warmepumpen mit solarer
Energiequelle erfolgen. Fur die saiso-
nale Speicherung der Solarenergie
wurde sich ein Latentwarmespeicher
(Eisspeicher) anbieten. Der BUND
schlagt vor, diese Methode flr das neue
Baugebiet intensiv zu prufen bzw. mit ei-
nem Investor zu diskutieren, um eine
umwelt- und klimafreundliche Energie-

Die Inhalte der Stellungnahme beziehen
sich auf den Bebauungsplan im Parallel-
verfahren und werden in dem Verfahren
behandelt.

Der Anschluss des Baugebietes an das
Fernwarmenetz ist méglich und wird
durch die im parallelen Bebauungsplan
getroffenen Festsetzungen nicht verhin-
dert.

Im Rahmen der geplanten Konzept-
vergaben fur die Baugrundsticke be-
steht die Mdglichkeit, entsprechende
Vorgaben aufzunehmen.




versorgung einzurichten. Eventuell ho-
here Baukosten und dadurch ggf. ho-
here Grundkosten fir Mieter wirden
sich durch geringere Energiekosten zu-
mindest ausgleichen, wenn nicht sogar
ein Einspareffekt resultieren wirde.

Zu A: Stadtebau:

VI Grinordnung

Zu 1.1: Wo moglich sollten groR3kronige
Baume, nicht nur mittelkronige Baume
gepflanzt werden. Die klimaausglei-
chende Wirkung grofl3kroniger Baume
(Schatten und Luftkihlung durch Trans-
piration) ist héher als bei mittelkronigen
Baumen und aufgrund der Klimaent-
wicklung vorzuziehen.

Zu 1.5: In der Grinflache 3 ist die Erwei-
terung des Jugendspielplatzes vorgese-
hen. Dafir ist die Flache eines Wald-
chens vorgesehen. Der BUND regt an,
die Waldflache als ,Wildnis fiir Kinder
und Jugendliche" zu erhalten. Vorbilder
gibt es u.a. in Nienburg (Kinderwildnis",
http://www.kinderwildnis-nienburg.de/),
das als Projekt zwischen dem BUND,
der Stadt und anderen Tragern zur Um-
weltbildung beitragt.

VII Malinahmen zum Schutz, zur Pflege
und zur Entwicklung von Boden, Natur
und Landschaft

Zu 1, Geltungsbereich B:

Der Bereich der Gras- und Staudenflur
muss zum Erhalt des Blitenreichtums
auch nach den angegebenen 5 Jahren
regelmafig mindestens alle 2 Jahre ge-
maht und das Mahgut entfernt werden.
In den Grinflachen im Bebauungsgebiet
sollte neben Baum- und Strauchpflan-
zungen zumindest in den Saumberei-
chen eine extensive Mahd (keine Ra-
senpflege) zur Férderung des Blitenan-
gebots vorgesehen werden. Ggf. konn-
ten gezielt Nahrungspflanzen fur
Schmetterlinge und Wildbienen ausge-
bracht werden. Auch fiur Vogel und Fle-
dermause, fur die Nisthilfen vorgesehen
sind, kann so fur eine Nahrungsgrund-
lage gesorgt werden.

Die Inhalte der Stellungnahme beziehen
sich auf den Bebauungsplan im Parallel-
verfahren und werden in dem Verfahren
behandelt.

Zu B. Ortliche Bauvorschrift:

Zu Il. Dacher:

Zu 3: Photovoltaikanlagen oder Solar-
thermieanlagen sollten nicht nur ,aus-
nahmsweise zulassig" sein, sondern
vorgeschrieben werden. Dies verlangt
auch schon der Klimabericht des
Klimamanagers der Stadt Braun-
schweig, der in seiner Prognose eine er-

Die Inhalte der Stellungnahme beziehen
sich auf den Bebauungsplan im Parallel-
verfahren und werden in dem Verfahren
behandelt.




heblich héhere Nutzung von Solarener-
gie voraussetzt. Nur auf diese Weise
kénnen die Klimaziele der Stadt Braun-
schweig erreicht werden.

Anzumerken ist, dass die Energieaus-
beute von Photovoltaikanlagen héher
ist, wenn gleichzeitig Dacher begrunt
sind.

Zu lll. Fassaden:

Die klimaausgleichende Funktion von
Fassadenbegriinung ist bekannt. Daher
sollte auch Fassadenbegrinung als
Madglichkeit der Fassadengestaltung in
die ortliche Bauvorschrift aufgenommen
werden.

VII Einstellplatze:

Wie ausgefuhrt kdnnen durch die Nahe
zur Innenstadt und die gute Anbindung
an das Ful- und Radwegenetz die vor-
handenen Infrastruktur- und Versor-
gungsangebote der Stadt leicht erreicht
werden. Darum empfiehlt der BUND den
Stellplatzschlissel von 0,6 nicht nur
ausnahmsweise, sondern in diesem
Baugebiet regular vorzusehen. Der Wert
von 0,5 fir Kleinwohnungen sollte eben-
falls iberdacht werden. Die notwendige
Anzahl gesicherter, leicht erreichbarer
und witterungsgeschitzter Stellplatze fiir
Fahrrader ist dementsprechend zu erhé-
hen. AuRerdem sind im Plangebiet eine
genugend groflie Anzahl Stellplatze fir
CarSharing vorzusehen.

Der BUND bittet um Informationen zur
Ausflhrungsplanung fiir die Grinfla-
chen, die derzeit noch nicht fertig ge-
stellt ist.

Die Inhalte der Stellungnahme beziehen
sich auf die weiteflihrende Planung.
Ausflhrungsplanungen beinhalten in der
Regel lediglich die Umsetzung der durch
die Bauleitplanung vorgegebenen Mal3-
nahmen und sind nicht Gegenstand des
Verfahrens. Eine Beteiligung von Natur-
schutzverbanden, insbesondere nur ein-
zelner, Uber den vorgegebenen rechtli-
chen Rahmen sind im Grundsatz nicht
vorgesehen und auch nicht notwendig,
da die erforderlichen Kompetenzen bei
den stadtischen Dienststellen vorhanden
sind.

Vorschlag der Verwaltung

Die Darstellungen der 123. FNP-Ande-
rung werden beibehalten.

Stellungnahme Nr. 5
Schreiben vom 03.02.2020

Stellungnahme der Verwaltung

zu dem Entwurf des B-Plans "AP23,
FeldstraRe-Siid, 1. Bauabschnitt" sowie
der geplanten 123. Anderung des Fla-
chennutzungsplanes nehme ich inner-
halb der Auslegungsfrist Stellung. Aus

Der Hinweis wird zur Kenntnis genom-
men.




Zeitgrinden infolge auch noch ander-
weitiger Befassungen kann hier und
heute allerdings nur auf einige dieser
Mangel eingegangen werden. Ich be-
halte mir ausdrucklich vor, in Kiirze noch
auf weitere Mangel einzugehen, wobei
es mir nicht darauf ankdme, dass die
Planverwaltung auf jene etwaig noch er-
ganzenden Ausflihrungen noch wahrend
des Aufstellungsverfahrens férmlich rea-
giert.

Der Planentwurf weist mannigfachste
Mangel auf.

1. Verstol gern. § 1 Abs. 6 Ziff. 11
BauGB (stadtebauliches Entwicklungs-
konzept)

Der Planentwurf versto3t gegen § 1

Abs. 6 Ziff. 11 BauGB. Danach sind bei
der Aufstellung von Bauleitplanen neben
weiteren Kriterien insbesondere auch
die Ergebnisse eines von der Gemeinde
beschlossenen stadtebaulichen Entwick-
lungskonzeptes oder einer von ihr be-
schlossenen sonstigen stadtebaulichen
Planung zu bertcksichtigen. Das Plan-
gebiet liegt im nach § 142 BauGB férm-
lich festgesetzten Sanierungsgebiet im
Programm "Soziale Stadt-Westliches
Ringgebiet".

Zu den dort zu bericksichtigenden, vor-
liegend jedoch nicht berlicksichtigten
Planungen gehort der im Zusammen-
hang mit dem Sanierungsgebiet "Westli-
ches Ringgebiet-Soziale Stadt" aufge-
stellte "Stadtebauliche Rahmenplan”, in
welchem die wichtigsten Ziele, Verfah-
rensgrundsatze und Regeln fir die kinf-
tige raumlich -bauliche Organisation des
Entwicklungsbereiches festgehalten
sind. Die Aussagen des Rahmenplanes
markieren eine Entscheidungsebene
zwischen Flachennutzungs- und Bebau-
ungsplan (zitiert aus: "Stadt Braun-
schweig-Fachbereich Stadtplanung- und
Umweltschutz- Stelle Stadterneuerung).
Der Gesetzgeber verpflichtet die Kom-
mune im formlich festgelegten Sanie-
rungsgebiet zur Erarbeitung einer stad-
tebaulichen Planung, die sich aus den
Zielen und Zwecken der Sanierung ent-
wickeln soll.

Der Geltungsbereich der FNP-Anderung
liegt nicht in dem vom Rat férmlich fest-
gelegten Sanierungsgebiet ,Soziale
Stadt — Westliches Ringgebiet®. Folglich
ist die Anderung des Flachennutzungs-
plans auch keine Malinahme der Sozia-
len Stadt. Die nachfolgend aufgeflihrten
~Widerspriche“ zur Rahmenplanung
sind in Bezug auf die hier in Rede ste-
hende Flachennutzungsplananderung
somit nicht einschlagig bzw. abwa-
gungsrelevant.

Der Hinweis wird zur Kenntnis genom-
men.

Die Kreuzstralle begrenzt mit ihren
ndrdlichen, an den Schoélkegraben her-

Der Hinweis wird zur Kenntnis genom-
men.




anreichenden Flursticken in diesem Ab-
schnitt das Sanierungsgebiet "Westli-
ches Ringgebiet-Soziale Stadt". Das
Plangebiet "AP23 Feldstralle-Sud"
grenzt sudseitig unmittelbar an das Sa-
nierungsgebiet.

Gemal der Bebauungsplanung soll die
verkehrsmafige Erschliellung des Plan-
gebiets, soweit diese ErschlieRung siid-
seitig erfolgt, iber den Madamenweg
und die Kreuzstrafe flihren. Beide Stra-
Ren liegen im Sanierungsgebiet "Westli-
ches Ringgebiet-Soziale Stadt".

Der Hinweis wird zur Kenntnis genom-
men.

Von den im Verkehrsgutachten zum Be-
bauungsplanentwurf AP23 prognosti-
zierten planbedingten Verkehren sollen
weit mehr als die Halfte, namlich 930
Verkehre, Uber den Madamenweg und
die Kreuzstralte abgewickelt werden.
Eine verkehrliche Abwicklung des im Zu-
sammenhang mit dem Plangebiet AP23
prognostizierten Stral3enverkehrs Uber
die Kreuzstralte scheidet jedoch aus
verkehrstechnischen Griinden aus. Im
Rahmen der Umgestaltung der Kreuz-
stralle wurde aufgrund des Verkehrsauf-
kommens und der Verkehrsart das Fahr-
bahnprofil auf 5,50 m und beidseitigen
1,80 m breiten Parkstand mit Baumen
verengt. Im Bereich der Einmindungen
sowie der Ringgleisquerung wurden die
Parkstande nicht realisiert und der Stra-
Renraum auf 4,50 m reduziert (Stadt
Braunschweig, aaO.).

Bliebe aus verkehrstechnischer Sicht le-
diglich der Madamenweg fir die Auf-
nahme des Erschlielungsverkehrs
"Feldstral3e" Ubrig. Der stadtebauliche
Rahmenplan sieht jedoch vor, dass der
Madamenweg keine weitere verkehrli-
che Belastung erfahren soll: "Durch-
gangsverkehr ist vor allem in Wohnge-
bieten zu beseitigen bzw. durch geeig-
nete MaRnahmen zu reduzieren. Dabei
sind besonders fur die Verkehrsstréme
aus der Weststadt Uber die Stralen "Am
Lehmanger" und "Im Ganderhals" L6-
sungen zu erarbeiten (Stadt Braun-
schweig, Sanierungsgebiet "Westliches
Ringgebiet-Soziale Stadt"- Ziele der Sa-
nierung), womit vor allem und insbeson-
dere und direkt -wenn auch ohne Na-
mensnennung- der Madamenweg ange-
sprochen ist.

Entgegen der Zielvorgabe fir das Sanie-
rungsgebiet, den Durchgangsverkehr
auf dem Madamenweg zu reduzieren,

Die Inhalte der Stellungnahme beziehen
sich auf den parallelen Bebauungsplan
und werden dort behandelt. Eine Be-
rucksichtigung auf der Ebene der Fla-
chennutzungsplanung kann nicht erfol-
gen.

In dem weitefiihrenden, parallelen Be-
bauungsplan-Verfahren werden die Ver-
anderungen der Verkehrssituation an-
hand des planbezogenen Verkehrsgut-
achtens untersucht und den gutachterli-
chen Vorgaben entsprechend berlick-
sichtigt.

Auf die Inhalte der Stellungnahme wird
im parallelen Bebauungsplanverfahren
eingegangen.
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wird durch die Einbeziehung des Mada-
menwegs in die Aufnahme des Erschlie-
Rungsverkehrs genau das Gegenteil er-
zeugt, so dass ein Verstol3 gegen das
Sanierungsziel und damit ein Verstol3
gegen den stadtebaulichen Rahmenplan
vorliegt.

Die Beschlussfassung Uber die Fort-
schreibung des Entwicklungskonzeptes
"Soziale Stadt Westliches-Ringgebiet-
steht bei den politischen Gremien ge-
rade an, z.B. in der Sitzung des Stadtbe-
zirksrats im Stadtbezirk 310 Westliches
Ringgebiet in dessen Sitzung am
04.02.2020. Fur diese Beschlussfas-
sung ist die rechtliche Erforderlichkeit
des Sanierungsabschlusses seitens der
Verwaltung gegenuber den politischen
Gremien u.a. wie folgt begriindet wor-
den: "Grundlagen fir die vorliegende
Fortschreibung des Entwicklungskon-
zepts sind der Rahmenplan aus dem
Jahr 2004 sowie Erganzungen aus den
Jahren 2009 und 2012. In der Fort-
schreibung des Entwicklungskonzeptes
werden neben einer allgemeinen Einfuh-
rung die Erfolge des Sanierungsverfah-
rens und die weitere geplante Entwick-
lung zusammenfassend dargestellt. Das
Hauptaugenmerk liegt auf den Baumal}-
nahmen, die gegentber dem Entwick-
lungskonzept 2012-2017 aktualisiert,
weiterentwickelt und teilweise konkreti-
siert worden sind. Dabei bertcksichtigt
die Fortschreitung die heutige Situation
im Sanierungsgebiet und macht u.a.
Vorschlage fiir die Bereiche Stadtebau,
offentliche und private Freirdaume sowie
fur den Verkehr".

Der Hinweis wird zur Kenntnis genom-
men.

Wie soll denn - so missen sich die poli-
tischen Gremien und nattrlich erst recht
die Planverwaltung fragen lassen - die
Fortschreibung des Sanierungskonzepts
mit der diesem Konzept widersprechen-
den Bebauungsplanung vereinbar seien,
wonach der im Zusammenhang mit dem
Plangebiet "Kalberwiese" entstehende
motorisierte Verkehr zum gréfRten Teil
Uber die Kreuzstralle/Madamenweg ge-
fuhrt werden soll, wobei ja auch noch zu
bedenken ist, dass eine solche Ver-
kehrsfiihrung die Realisierung des Plan-
gebiets "An .der Scholke" voraussetzt,
weil Uber die dortige Stralenfluhrung die
HaupterschlieBung der "Kalberwiese"
erfolgen soll, mithin also bei der Be-
trachtung des aus der "Kalberwiese"

Die Inhalte der Stellungnahme beziehen
sich auf den parallelen Bebauungsplan
und werden dort behandelt. Eine Be-
ricksichtigung auf der Ebene der Fla-
chennutzungsplanung kann nicht erfol-
gen.
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dem Madamenweg Uber die Kreuz-
strale zugeflihrten motorisierten Ver-
kehrs zwangslaufig auch noch der im
Zusammenhang mit dem Plangebiet "An
der Schdlke" entstehende Verkehr ein-
bezogen werden muss!

Im Ubrigen heilt es in dem Entwick-
lungskonzept zum Sanierungsgebiet
"Westliches Ringgebiet" unter der Uber-
schrift "Grenzelemente des Plange-
biets": "Als "gruner Keil" begrenzt der
Grunraum der Kalberwiese den nord-
westlichen Bereich des westlichen Ring-
gebietes. Er hat damit fur dessen Frei-
raumversorgung grundsatzliche Bedeu-
tung. Mit seinen Waldanteilen und unge-
nutzten Kleingarten sowie dem Scholke-
graben besitzt das Gebiet ein groles,
unausgeschopftes Freiraumentwick-
lungspotenzial (Architektur + Stadtpla-
nung, Dierk Grundmann, 2004)".

Bei Realisierung der Planung wiirde die-
ser Aspekt, der flr das Sanierungsge-
biet "Westliches Ringgebiet" offenkundig
von besonderer Bedeutung ist, ersatzlos
entfallen.

Die Lebensqualitat im Sanierungsgebiet
kann in Zusammenhang mit den geplan-
ten Wohngebieten u. a. durch die Fest-
setzungen im parallelen Bebauungsplan
verbessert werden (neu entstehende
Fuf- und Radwegeverbindungen, Grin-
flachen mit Kinder- und Jugendspielbe-
reichen, Schaffung neuer Infrastruktur in
den entstehenden Wohngebieten). Die
Belebung der aktuell brachliegenden
Flachen durch die neuen Wohngebiete
fordert zudem die soziale Kontrolle und
Sicherheit vor Ort.

Durch die Schaffung qualitatvoller Grin-
flachen (gegentber der bisherigen
Sportanlage), von neuen Kinder- sowie
weiterer Jugendspielflachen und eine
Vernetzung in die dstlichen Grunflachen
wird die Freiraumquantitat zwar verrin-
gert, aber die Qualitat verbessert. Dies
kommt auch den Bewohnerinnen und
Bewohnern des sudlich angrenzenden
Sanierungsgebiets zugute.

2, VerstoR gem.§ 1 Abs. 6 Ziff. 12
BauGB (Regionales Raumordnungs-
programm (RROP))

Der Bebauungsplan AP23 verstoft ge-
gen das regionale Raumordnungspro-
gramm (RROP) 2008 fir den GroRraum
Braunschweig. Damit liegt zugleich auch
ein Verstold gegen§ 1 Abs. 6 Ziff. 12
BauGB vor.

Der Hinweis wird zur Kenntnis genom-
men.

Es ist hier rechtlich zwischen der Anpas-
sung an die Ziele der Raumordnung
durch das Regionale Raumordnungs-
programm gemaf § 1 (4) BauGB und
dem zu berlicksichtigenden Belang des
Hochwasserschutzes im Allgemeinen
gemal § 1 Abs. 6 S. 1 Nr. 12 BauGB zu
unterscheiden.

Das regionale Raumordnungsprogramm
(RROP) enthalt -wie auch das Landes-
raumordnungsprogramm (LROP) -
Grundsatze und konkrete Ziele der
Raumordnung und Landesplanung.
Diese sind von den Behorden und Pla-
nungstragern bei allen raumbedeutsa-
men MalRnahmen zu beachten und mus-
sen mit der jeweiligen Zweckbestim-
mung vereinbar sein. Im regionalen
Raumordnungsprogramm (RROP), in
welchem die angestrebte raumliche und
strukturelle Entwicklung der regionalen
Planungsraume dargestellt wird, sind die
Uberschwemmungsgebiete als Hinweis

Das Regionale Raumordnungspro-
gramm 2008 des Regionalverbandes
GroRraum Braunschweig (RROP) stellt
fur den norddstlichen Teil des Geltungs-
bereichs und die Kleine Mittelriede ein
Vorbehaltsgebiet Hochwasserschutz
dar. Aus Darstellungsgrunden wurde im
RROP jeweils ein 50 m-Puffer beidseitig
der Kleinen Mittelriede dargestellt. Die
Aussage, dass der gesamte Geltungs-
bereich betroffen sei, ist nicht korrekt.

Laut Begrindung zum RROP wurde die
Darstellung als Vorbehaltsgebiet Hoch-
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auf die besonderen Uberschwemmungs-
risiken fUr die vorhandene Bebauung in
der zeichnerischen Darstellung des
RROP als "Vorbehaltsgebiet Hochwas-
serschutz" festgelegt. Das Plangebiet ist
mit einem solchen Gebiet Uberlagert (s.
Pkt. Il 2.5.4. RROP). Alle raumbedeut-
samen Planungen und MalRnahmen sol-
len so abgestimmt werden, dass diese
Gebiete in ihrer Eignung und besonde-
ren Bedeutung mdglichst nicht beein-
trachtigt werden (s. Pkt IV 4 RROP).

wasserschutz ausschlieRlich auf der Ba-
sis der Aue-Lehm-Methode ermittelt, die
i. d. R. angewendet wurde, wenn - wie
im vorliegenden Fall - keine hinreichen-
den ingenieurtechnischen Erkenntnisse
vorlagen.

Die mangels hinreichender Erkenntnisse
erfolgte Darstellung als Vorbehaltsflache
ist im Sinn des RROP durch gutachterli-
che Untersuchungen im Einzelfall kon-
kretisiert worden. Damit sind die Anfor-
derungen des RROP umgesetzt worden.
Eine Bereinigung der Darstellung kann
erst im Zuge der Aktualisierung bzw.
Neuaufstellung des RROP erfolgen. Die
Vorgabe des RROP wurde somit be-
ricksichtigt und steht nicht im Wider-
spruch zur Planung.

Die Planung ist demzufolge gemaf § 1
Abs. 4 BauGB den Zielen der Raumord-
nung angepasst worden.

In der Begriindung zum RROP 2008 des
Zweckverbandes Grofsraum Braun-
schweig heil3t es u.a. wie folgt (S. 158):
"Der Hochwasserschutz stellt nicht nur
eine ausschliellich der Wasserwirt-
schaft und eventuell noch dem Stadte-
bau zuzuordnende Aufgabe dar. Viel-
mehr ist die Raumordnung als Gberge-
ordnete, Uberortliche und zusammenfas-
sende Planung in der Lage, durch die
raumliche Steuerung der Flachennut-
zungen vorsorgend Uberschwemmungs-
bereiche zu sichern. Die Festlegung von
Vorrang- und Vorbehaltsgebieten nach §
7 Abs. 4 ROG zur Sicherung hochwas-
serrelevanter Flachen gehort seit gerau-
mer Zeit sowohl zum empfohlenen
Handlungskatalog der Landerarbeitsge-
meinschaft Wasser als auch der MKRO.
Daher hat die Landes- und Regionalpla-
nung gemeinsam bzw. in Abstimmung
mit der Fach- und Bauleitplanung die
Pflicht, innerhalb ihrer jeweiligen Zustan-
digkeiten mdglichst auf eine Vermeidung
von Hochwasserereignissen bzw. auf
eine Minderung der von denselben aus-
gehenden Gefahren hinzuweisen. Der
bereits in § 2 Abs. 2 Nr. 8 S. 7 ROG
zum vorbeugenden Hochwasserschutz
enthaltene Grundsatz der Raumord-
nung, wonach im Binnenland u.a. durch
Sicherung oder Ruckgewinnung von
Auen, Ruckhaltebecken und Uber-
schwemmungefahrdeten Bereichen flr

Der Hinweis wird zur Kenntnis genom-
men.
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den vorsorgenden Hochwasserschutz
zu sorgen ist, ist unverandert geblie-
ben". Es geht dem RROP in Anknlp-
fung an die Vorgaben des ROG um die
bestmogliche Sicherung von Riickhalte-
flachen zum vorbeugenden Hochwas-
serschutz.

Sofern es eine oben ausgesprochene
Abstimmung zwischen den Planungstra-
gern i.S.d. Pkt. IV 4 RROP Uberhaupt
gegeben haben sollte -hinsichtlich einer
solchen Aussage schweigt der B-Plan-,
ware sie zumindest in Verkennung der
Bedeutung der tatsachlichen Gegeben-
heiten erfolgt.

Der Regionalverband Grof3raum Braun-
schweig (ehemals Zweckverband Grol3-
raum Braunschweig (ZGB)) wurde als
Trager offentlicher Belange gemaR § 4
Abs. 1 BauGB (friihzeitige Behérdenbe-
teiligung) und § 4 (2) BauGB (Behdérden-
beteiligung) im Rahmen der Anderung
des Flachennutzungsplanes beteiligt. Da
hier in keinem der Verfahrensschritte
Anregungen oder Bedenken zu dem
Themenbereich vorgetragen wurden, ist
davon auszugehen, dass die Planung
den Zielen der Raumordnung entspricht.

Diese Gegebenheiten sind zu "tiefgrin-
dig", als dass sie verkannt werden duirf-
ten. Das Plangebiet befindet sich in ei-
nem Gebiet mit einem sehr hohen
Grundwasserstand -periodisch unmittel-
bar oberflachennah-. In diesem Bereich
kénnen noch so viele Ruckhaltebecken
in Form von Hochwasser- und Regenbe-
cken gebaut werden: Diese Becken kon-
nen im Hinblick auf die Gefahr eines ho-
hen Grundwasserstandes in keinster
Weise ein Hochwasserrisiko flir den um-
liegenden Bereich ausschlieen. Bei ei-
nem hohen Grundwasserstand und ei-
nem parallel eintretenden Hochwasser-
ereignis laufen die Becken Uber. Dieser
Aspekt kann in der "Aussprache" zwi-
schen Planverwaltung und Regionalver-
band Gberhaupt nicht beachtet und be-
rucksichtigt sein. Das eigentlich auf ein
HQ100 ausgelegte HRB "Kleine Mittel-
riede" reicht nur "bis zum maximalen
Retentionsvolumen des Ruckhaltebe-
ckens" ("Erganzungen” der Fa. IPP vom
23.11.2011 - dort Seite 3- zu ihrem Er-
lduterungsbericht vom 12.11.2011).
Diese Aussage wirde auch fir jedes
weitere Becken gelten, das auf dem
Plangebiet erstellt werden wirde. "Im
Falle einer Beflillung vor Erreichen des
Wasserstandes von 72,60 m nn in der
Kleinen Mittelriede waren die Re-
tentionseigenschaften wie zuvor be-
schrieben und nachgewiesen nicht mehr
gewahrleistet ("Erganzungen" der Firma

Ein Ausschluss jeglichen Hochwasserri-
sikos im Bereich der Kalberwiese kann
nicht das Ziel der stadtischen Planung
sein, da ein solcher Ausschluss nach
menschlichem Ermessen aufgrund der
vielen Unwagbarkeiten nicht serids erfol-
gen kann. Es ist nicht absehbar, welche
- statistisch (wenig) wahrscheinlichen -
Niederschlagsereignisse kommen wer-
den. Im Sinne der Vorsorge geht daher
die Zugrundelegung eines hundertjahrli-
chen Ereignisses schon sehr deutlich
Uber das Ubliche Maf} der gemeindli-
chen Vorsorgepflicht hinaus und ist als
ausreichend anzusehen.

Es gibt zwei Gutachten mit aktueller
Uberprifung 2024, mit dem Ergebnis,
dass der Umgang mit der Hochwasser-
situation selbst bei einem véllig Gberzo-
genen HQ100 nicht zu einer Verschlech-
terung der Hochwassersituation mit der
geanderten Darstellung von Grun- zu
Wohnbauflachen im FNP flhren sollte.
Genaueres ist im Rahmen des Bebau-
ungsplanes zu regeln.
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IPP vom 23.11.2011 -dort S. 4 - zu ih-
rem Erlauterungsbericht vom
12.112011).

Von einer Abstimmung der Planungstra-
ger hinsichtlich einer raumbedeutsamen
Planung dahingehend, dass das Plange-
biet in seiner Eignung und besonderen
Bedeutung fir den Hochwasserschutz
eben auch im Falle von hoch anstehen-
dem Grundwasser nicht beeintrachtigt
wird - und darauf kommt es an-, kann je-
denfalls keine Rede sein.

Der Regionalverband Grofsraum Braun-
schweig, ehemals Zweckverband Grof3-
raum Braunschweig, sowie die Untere
Wasserbehdrde wurden mehrfach an
der Planung beteiligt und haben keine
Bedenken gegen die gutachterlichen
Untersuchungen und daraus folgenden
Planungsinhalte vorgetragen.

Ein grol3er Teil der beispielsweise 2002
Uberschwemmten Flachen wird gemaf
den Planvorgaben bebaut- und sei es
mit Ruckhaltebecken, die, wie angespro-
chen, bei hoch anstehendem Grundwas-
ser hoch angeflllt waren, und zwar un-
abhangig und ungeachtet eines Hoch-
wasser- bzw. Starkregenereignisses, so
dass diese Flachen nicht dazu dienen
koénnten, "in den Einzugsbereichen der
FlieRgewasser einen naturlichen Ruck-
halt und einen schadlosen Abfluss des
Wassers zu gewahrleisten" (S. 3 a.E.
der Planbegrindung). Wie selbst in der
Planbegrindung ausgefuhrt wird -dort S.
31 -, werden unter Zugrundelegung. ei-
nes 100-jahrlichen Niederschlagsereig-
nisses Teilbereiche des Plangebiets ein-
schlieBlich der Flache fir den Gemein-
bedarf "Kindertagesstatte" tber-
schwemmt.

Anders als in der Stellungnahme ange-
nommen, wurden die fur die Bebauung
festgesetzten Flachen auch bei dem
Extremereignis 2002 aufgrund ihrer H6-
henlage nicht dberschwemmt, bzw. da-
mals Uberschwemmte Flachen werden
mit Ausnahme des alten Festplatzes
nicht zur Bebauung vorgesehen.

Der Hinweis auf die Uberschwemmun-
gen im Jahr 2002 bezieht sich im Ubri-
gen auf Umstande, die seitdem mal3-
geblich von der Stadt gedndert wurden.
So wurde insbesondere das Pumpwerk
am Triftweg ertlchtigt, Entlastungsmog-
lichkeiten fur den Wasserabfluss ge-
schaffen, so dass die gegenwartige Ent-
wasserungssituation nicht mit den sei-
nerzeitigen Verhaltnissen vergleichbar
ist. Das Ausmal der Uberschwemmung
2002 kann bei den heutigen Entwéasse-
rungsverhaltnissen nicht mehr erwartet
werden und insofern nicht maRstabsbil-
dend fur Planungsentscheidungen sein;
hierfur ist allein der aktuelle Status quo
heranzuziehen.

Die Errichtung von Anlagen, die dem
Hochwasserschutz bzw. der Regenrlck-
haltung dienen und die speziell dafir di-
mensioniert worden sind, widersprechen
nicht den Zielen des Hochwasserschut-
zes, sondern dienen gerade deren Ver-
wirklichung.

Die Aussagen beziehen sich zudem auf
den parallel in Aufstellung befindlichen
Bebauungsplan und sind nicht Gegen-
stand der FNP-Anderung.

Grolde Teile des Plangebietes waren
auch ohne eine vorhandene Bebauung
bei Hochwasserereignissen bereits
Uberschwemmt. Das Plangebiet kdnnte
im Falle einer Bebauung und der damit

Die Inhalte der Stellungnahme beziehen
sich auf den parallelen Bebauungsplan
und werden dort behandelt. Eine Be-
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verbundenen Versiegelung der Oberfla-
che seine Funktion als "Sickerbecken
fur Oberflachenwasser in dem Feucht-
gebiet" erst recht nicht mehr erflillen.

ricksichtigung auf der Ebene der Fla-
chennutzungsplanung kann nicht erfol-
gen.

Angesichts einer solchen Situations-
und Lagebeschreibung kann und darf
die Aufhebung bzw. Nichtbeachtung ei-
nes "Vorbehaltsgebiets Hochwasser-
schutz" nicht in Betracht kommen, zu-
mal -entgegen der Darstellung bzw. An-
nahme der Planverwaltung- sich die
Hochwassergefahrdung durch den Bau
des Regenriickhaltebeckens nicht ver-
bessert. Zwar wirden die Wassermen-
gen im Ruckhaltebecken gesammelt zu-
rickgehalten und zeitversetzt der
Schalke zugefihrt. Die Planverwaltung -
und zuvor auch der Gutachter- verken-
nen jedoch, dass in das RRB eine viel
groRere Wassermenge aus den versie-
gelten Bereichen zuflie3t- und sodann,
wenn auch zeitversetzt, dem Vorfluter
Schalke zugefiuhrt werden Wirde -, als
an Wassermenge dem Vorfluter Schalke
Uber die Erdoberflache zugefiihrt wer-
den wirde, wenn keine Versiegelung er-
folgt ware. Denn in letzterem Fall wiirde
ein grolRer Teil -je nach Lage ggfs. sogar
der gréfte Teil- im Erdboden versickern
bzw. auf der Erdoberflache verdunsten,
so dass es gar nicht zum Abfluss

tung durch den Gutachter sowie in Folge
dann der Planverwaltung ist der grof3e
Fehler, der der Beplanung zugrunde
liegt!"!! Lediglich "zum Trost" flr Verwal-
tung und Gutachter wird diesseits darauf
hingewiesen, dass genau dem gleichen
Beurteilungs- und Bewertungsfehler
schon "Andere" unterlegen waren - und
die dann seitens der Jurisprudenz auf
diesen Fehler hingewiesen wurden mit
der Folge, dass die auf jenen Beurteilun-
gen aufbauenden Planungen verworfen
worden sind.

Zum raumordnerischen Umgang mit
dem ,Vorbehaltsgebiet Hochwasser-
schutz® wird auf obenstehende Ausflih-
rungen am Anfang zu Ziffer 2 verwiesen.

Den raumordnerischen Vorgaben, auf
das Vorbehaltsgebiet Hochwasser-
schutz besonderes Augenmerk zu le-
gen, ist die Stadt Braunschweig durch
die Erstellung zweier Gutachten mit Ak-
tualisierung 2024 ausdrticklich nachge-
kommen.

Im Weiteren beziehen sich die Inhalte
der Stellungnahme auf den parallelen
Bebauungsplan und werden dort behan-
delt. Eine Berticksichtigung auf der
Ebene der Flachennutzungsplanung
kann nicht erfolgen.

Hinzu kommt, dass sich die Prognose
der Planverwaltung, bei Durchfiihrung
der Planung seien wesentliche Anderun-
gen des Grundwasserspiegels nicht zu
erwarten und auch die Unterkellerung
der Gebaude mit Tiefgaragen im Gel-
tungsbereich A lieRen nicht vermuten,
dass sich der Grundwasserspiegel an
anderer Stelle merklich hebe und nega-
tive Auswirkungen haben werde, in voll-
kommen "luftleerem Raum" bewegt. Die

Die Inhalte der Stellungnahme beziehen
sich auf den parallelen Bebauungsplan
und werden dort behandelt. Eine Be-
rucksichtigung auf der Ebene der Fla-
chennutzungsplanung kann nicht erfol-
gen.

Der Vollstandigkeit halber wird darauf
hingewiesen, dass das Grundwasser um
die Tiefgaragen herumflief3en wird, ohne
dass Anhebungen anderweitig zu erwar-
ten waren.
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auf Erfahrungen und gegenteiligen Be-
richterstattungen fuRende Vermutung,
dass es genau anders ist, hatte die
Planverwaltung zwingend veranlassen
mussen, eine diesbezlglich ausgerich-
tete gutachterliche Bewertung vorneh-
men zu lassen. Stattdessen schlief3en
die bisherigen Bewertungen eine gut-
achterliche Betrachtung des Grundwas-
sers nicht mit ein!!!

§ 7 Abs. 4 S. 1 Nr. 2 ROG ordnet Vorbe
haltsgebiete den Grundsatzen der
Raumordnung zu. Nach dieser Vor-
schrift kbnnen Festlegungen in Raum-
ordnungsplanen auch Gebiete bezeich-
nen, in denen bestimmten raumbedeut-
samen Funktionen oder Nutzungen bei
der Abwagung mit konkurrierenden
raumbedeutsamen Nutzungen besonde-
res Gewicht beigemessen werden soll
(Vorbehaltsgebiete). Vorbehaltsgebiete
wirken als Gewichtsvorgaben auf nach-
folgende Abwagungs- oder Ermessens-
entscheidungen.

Auf oben stehende Ausfiihrungen zum
RROP wird verwiesen.

Der Hinweis wird zur Kenntnis genom-
men.

Grundsatze der Raumordnung sind ge-
maf § 3 Nr. 3 ROG als Vorgaben fir
nachfolgende Abwagungs- oder Ermes-
sensentscheidungen bestimmt. Sie sind
bei raumbedeutsamen Planungen und
Maflinahmen in der Abwagung zu be-
ricksichtigen (§ 4 Abs. 1 S. 1 ROG).

Die zu berucksichtigenden Grundsatze
der Raumordnung sind im vorliegenden
Fall im Regionalen Raumordnungspro-
gramm festgelegt. Die Planung ent-
spricht, wie oben bereits formuliert, den
Zielen der Raumordnung.

Die Festlegung eines Vorbehaltsgebiets
soll sicherstellen, dass die durch das
Vorbehaltsgebiet gesicherte Nutzung in
nachfolgende Planungs- und Abwa-
gungsentscheidungen eingestellt wird.
Grundztge der Planung sind berihrt,
wenn das betroffene Gebiet dem pla-
nenden Konzept zuwiderlauft.

Grundsatze der Raumordnung werden
in § 3 Nr. 3 ROG als Aussagen zur Ent-
wicklung, Ordnung und Sicherung des
Raums, als Vorgaben flir nachfolgende
Abwagungs- oder Ermessensentschei-
dungen bezeichnet. Dabei kdnnen
Grundsatze durch Gesetz oder als Fest-
legung in einem Raumordnungsplan

(§ 7 Abs. 1 und 2 ROG) aufgestellt wer-
den.

Entsprechend der Darstellung des ROG,
niedergelegt im RROP 2008 vom dama-
ligen Zweckverband Grofiraum Braun-
schweig, wurden ein Entwasserungs-
und Rickhaltekonzept erstellt und die
Auswirkungen des parallelen Bebau-
ungsplanes ermittelt. Ergebnis der Un-
tersuchung ist, dass das Baugebiet sich
nicht negativ auf die Hochwassersitua-
tion auswirkt. Somit ist der raumordneri-
sche Belang ,Hochwasserschutz® um-
fanglich in die Abwagung eingestellt und
bei der Entscheidung angemessen be-
rucksichtigt worden.

Die Bebauungsplanung der "Kalber-
wiese" fuhrt zu einer hochwasserschutz-

Die Inhalte der Stellungnahme beziehen
sich auf den parallelen Bebauungsplan.
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relevanten zusatzlichen Flachenversie-
gelung. Den Belangen des Hochwasser-
schutzes ist daher im Rahmen der Ab-
wagung Rechnung zu tragen, weil sich
die Bedingungen des Hochwasserschut-
zes durch die Umgebung verschlech-
tern.

Im Rahmen der Begriindung und des
Umweltberichts wird das Thema Ent-
wasserung und Hochwasserschutz hin-
reichend und umfassend erfasst und
eine entsprechende Abwagung abgear-
beitet. Eine Verschlechterung des Ist-
Zustandes ist nicht erkennbar.

Als eine Folge des Klimawandels ist
eine Flachensicherung fir den Hoch-
wasserschutz im Binnenland von beson-
derer Bedeutung. Aufgrund des Klima-
wandels kénnen sich die Haufigkeit und
die Schwere von Hochwasserereignis-
sen andern, z. B. wenn sich sommerli-
che Starkniederschlage intensivieren
oder aber die winterlichen Nieder-
schlage zunehmen bzw. vermehrt als
Regen fallen. In den Wintermonaten
kann in den wassergesattigten Bdden
nur wenig Niederschlag versickern, so
dass dieser in der Regel direkt abfluss-
wirksam wird. Ein vorausschauender
Hochwasserschutz ist daher eine wich-
tige Anpassungsmallnahme an die Fol-
gen des Klimawandels.

Das Entwasserungs- und Regenwasser-
rickhaltungskonzept, welches im Rah-
men des Bebauungsplans erstellt
wurde, hat samtliche Betrachtungen mit
den aktuellen Daten des Deutschen
Wetterdienstes vorgenommen. Damit
sind Standards zur Anwendung gekom-
men, wie sie in der Wasserwirtschaft
zurzeit im Bundesland Niedersachsen
Ublich sind und nach denen zurzeit auch
Uberschwemmungsgebiete ausgewie-
sen werden. In der Planung ist nachge-
wiesen worden, dass das Baugebiet
sich nicht negativ auf die Hochwassersi-
tuation auswirkt.

Mit der Betrachtung eines hundertjahrli-
chen Niederschlagsereignisses mit dem
ungunstigsten Zeitraum wurde der Vor-
sorgepflicht mehr als genlige getan. Si-
cherlich ist ein vorausschauender abso-
luter Hochwasserschutz wichtig, auf-
grund der damit verbundenen Unwag-
barkeiten aber in der vorliegenden Pla-
nung nicht zu leisten.

Zentraler Bestandteil eines vorbeugen-
den Hochwasserschutzes ist die Aus-
weitung von Uberschwemmungsgebie-
ten, fir die das Wasserhaushaltsgesetz
bundesweit verbindliche Regeln formu-
liert (vgl. §§ 76 ff. WHG). Uber diese
wasserrechtlichen Vorgaben hinaus ist
es aber auch eine Aufgabe der Raum-
ordnung, mit ihren Instrumenten zum
vorbeugenden Hochwasserschutz bei-
zutragen. Als wesentliches Instrument
stehen ihr hierfiir die raumordnerischen
Festlegungen zur Verfigung. Hierdurch
kann die Raumordnung so gesteuert
werden, dass sie gegenliber Hochwas-
sergefahren, die erwartungsgemaf in-
folge des Klimawandels zunehmen,
mdglichst wenig anfallig ist. Flachen, die
fur den Wasserrlckhalt in der Land-
schaft und einen vorausschauenden,
den Klimawandel berlcksichtigenden
Hochwasserschutz von Bedeutung sind,
kénnen gesichert werden. Zu einem vor-

Der Hinweis wird zur Kenntnis genom-
men.
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beugenden Hochwasserschutz im Bin-
nenland tragt daher vor allem die Siche-
rung oder Ruckgewinnung von Auen,
Ruckhalteflachen und Entlastungsfla-
chen, § 2 Abs. 2 ROG, bei.

Gemal § 77 Abs. 2 WHG sollen friihere
Uberschwemmungsgebiete, die als
Ruckhalteflachen geeignet sind, soweit
wie moglich wiederhergestellt werden.
Dieser gesetzlichen Vorgabe wider-
spricht der Bebauungsplan AP23, so
dass damit auch noch ein Verstol} ge-
gen § 77 Abs. 2 WHG vorliegt.

Die Inhalte der Stellungnahme beziehen
sich auf den parallelen Bebauungsplan.

§ 77 Abs. 2 WHG zielt auf die Wieder-
herstellung friiherer ,Uberschwem-
mungsgebiete, die flr die Rickhaltung
geeignet sind ...“ Der flir die Bebauung
vorgesehene Bereich der ehemaligen
Sportanlage lag vom Niveau deutlich
Uber den umgebenden Gewassern und
war insofern bzw. ist unverandert kein
Uberschwemmungsgebiet und insbe-
sondere fur die Rickhaltung nicht geeig-
net. Die Voraussetzungen liegen inso-
fern nicht vor, ein Verstol gegen

§ 77 Abs. 2 WHG demnach nicht festzu-
stellen.

Eine unter diesen Gesichtspunkten und
Kriterien erfolgte Beurteilung des Plan-
vorganges hat es nicht gegeben. Jeden-
falls lasst sich der Plan dazu nicht aus,
wozu aber umso mehr Veranlassung be-
standen hatte, als das Plangebiet noch
vor 100 Jahren nicht aufgeftllt war, sich
vielmehr als Auenlandschaft darstellte
und als naturgegebene Uberschwem-
mungsflache fur die Scholke und den
seinerzeit -nachweislich!!!- bereits vor-
handenen Schélkegraben diente, der
somit nicht, wie in der Planbegrindung
versucht wird darzustellen, lediglich als
Entwasserungskanal fur die Wasserab-
flusse der A391 fungieren sollte, denn
die A391 gab es vor 100 Jahren noch
nicht! Das Gelande war daher auch ein
Feuchtgebiet und daher lediglich als
"Kalberwiese" geeignet und auch belegt,
was dann der in 1920 am Rande dieser
Kalberwiese entstandenen Siedlung den
Namen "Kalberwiese" verlieh.

Hochwasserschutz bezieht sich grund-
satzlich auf den gegenwartigen Zeit-
punkt. Die Zugrundelegung alter Zu-
stande Anfang des 19. Jh. wirde der Ar-
gumentation folgend auch die mittler-
weile besiedelten Flachen in der Umge-
bung infrage stellen. Dies ist nicht das
Ziel der Entwasserungskonzeption der
Stadt Braunschweig.

Die Aussage bezieht sich auf die Plan-
begriindung des Bebauungsplans und
kann auf der Ebene des FNP nicht be-
rucksichtigt werden.

Der Klimawandel beeinflusst aufgrund
seiner vielfaltigen Wirkpfade samtliche
natlrlichen Systeme sowie zahlreiche
gesellschaftliche Handlungsbereiche.
Da sich die Folgen der klimatischen Ver-
anderungen zumeist raumlich bemerk-
bar machen und durch Gestaltung der
Raumstrukturen und -nutzungen in ihren
Auswirkungen beeinflusst werden kon-
nen, kommt bei der Anpassung an den

Das im Rahmen des Bebauungsplans
erstellte Entwasserungs- und Regen-
wasserrtickhaltungskonzept hat samtli-
che Betrachtungen mit den aktuellen
Daten des Deutschen Wetterdienstes
vorgenommen. Damit sind Standards
zur Anwendung gekommen, wie sie in
der Wasserwirtschaft zurzeit im Bundes-
land Niedersachsen Ublich sind und
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Klimawandel - neben anderen Akteuren
- der Raumplanung eine wichtige Rolle
zu. Eine hohe Raumplanungsrelevanz
ergibt sich insbesondere dann, ,,wenn
mit Hilfe raumplanerischer Instrumente
Eintrittswahrscheinlichkeit, Intensitat
oder Konsequenz von Klimafolgen fur
bestimmte, ausreichend sicher identifi-
zierbare Entstehungs- und/oder Betrof-
fenheitsraume beeinflussbar sind oder
planerische Anpassungsstrategien ge-
staltet werden kdénnen" (Grei-
ving/Fleischhauer 2008: 62).

Aufgrund der elementaren Bedeutung
des Klimas und von dessen Auswirkun-
gen fir Gesellschaft, Okonomie und
Umwelt kann die Anpassung von Raum-
strukturen, -nutzungen und -funktionen
an die Folgen des Klimawandels als we-
sentlicher Bestandteil der nach § 1 Abs.
2 ROG geforderten Leitvorstellung einer
nachhaltigen Raumentwicklung interpre-
tiert werden (Fleischhauer/Bornefeld
2006: 162; Greiving/Fleischhauer 2008:
63). Die rdumliche Planung ist aufgefor-
dert, Klimafolgenbewaltigung als neues
Handlungsfeld zu begreifen und dabei
nicht nur auf bereits eingetretene klima-
tische Veranderungen zu reagieren,
sondern auch absehbare kinftige Aus-
wirkungen des Klimawandels schon bei
heutigen Planungsentscheidungen zu
bertcksichtigen. Es gilt, den Raum flr
die Herausforderungen der Zukunft zu
qualifizieren, indem Siedlungsflachen,
Infrastrukturen, Frei- und Naturraume so
gestaltet und weiterentwickelt werden,
dass sie sowohl schleichenden Klima-
veranderungen (z. B. Anstieg der Durch-
schnittstemperaturen, langfristige Veran-
derungen des Wasserhaushalts, Mee-
resspiegelanstieg) als auch zunehmen-
den Extremwetterereignissen (z. B.
Hitze, Starkregen, Sturmfluten) gewach-
sen sind. Nur durch eine rechtzeitige
raum- und flachenbezogene Anpassung
konnen Gefahrensituationen entschartft,
Schadenspotenziale reduziert und somit
die volkswirtschaftlichen Kosten des Kli-
mawandels und die Belastungen fiir
Mensch und Umwelt verringert werden
(Franck/Peithmann 2010: 1).

nach denen zurzeit auch Uberschwem-
mungsgebiete ausgewiesen werden. In
der Planung ist nachgewiesen worden,
dass das Baugebiet sich nicht negativ
auf die Hochwassersituation auswirkt.

Mit der Betrachtung eines hundertjahrli-
chen Niederschlagsereignisses mit dem
ungunstigsten Zeitraum wurde der Vor-
sorgepflicht genlige getan.

Die weiteren Anmerkungen und Hin-
weise werden zur Kenntnis genommen.

Die grundsatzliche Bedeutung der
Raumplanung bei der Anpassung an
den Klimawandel wird auch in den maR3-

Der Hinweis wird zur Kenntnis genom-
men.
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geblichen politischen Dokumenten ge-
wurdigt. So wird sowohl in der ,Deut-
schen Anpassungsstrategie an den Kli-
mawandel" (Bundesregierung 2008) als
auch in der ,Empfehlung fir eine nieder-
sachsische Strategie zur Anpassung an
die Folgen des Klimawandels" (Nds.
MU/RK Klimaschutz 2012) und in der
~Klimapolitischen Umsetzungsstrategie
Niedersachsen" (Nds. MU 2013a) ihre
besondere Funktion als sektortbergrei-
fendes und zukunftsorientiertes Hand-
lungsfeld herausgestellt.

Der Aspekt der Klimafolgenbewaltigung
ist seit 2008 zudem fester Bestandteil
des Raumordnungsgesetzes. Dort wird
in § 2 Abs. 2 Nr. 6 Satz 7 ROG gefor-
dert: ,Den raumlichen Erfordernissen
des Klimaschutzes ist Rechnung zu tra-
gen, sowohl durch MaRnahmen, die
dem Klimawandel entgegenwirken, als
auch durch solche, die der Anpassung
an den Klimawandel dienen." In Konkre-
tisierung dieses Grundsatzes der Raum-
ordnung sieht auch das Landes-Raum-
ordnungsprogramm Niedersachsen
2012 vor, dass ,die Maglichkeiten zur
Anpassung von Raum- und Siedlungs-
strukturen an die Folgen von Klimaande-
rungen berucksichtigt werden" sollen
(Abschnitt 1.1, Ziffer 02, Satz 3). In der
dazugehorigen Begriindung heil’t es
(Nds. ML 2012: 19): ,Die erkennbaren
und zukinftig zu erwartenden Auswir-
kungen von Klimaanderungen sind frih-
zeitig in die verschiedenen Ebenen der
gesamtraumlichen Planungen und der
Fachplanungen einzubeziehen. Dabei
ist zu beachten, dass es sich um dyna-
mische Prozesse handelt, die eine ge-
steigerte Flexibilitdt und Anpassungsfa-
higkeit von Nutzungen aber auch von zu
schutzenden Funktionen im Hinblick auf
die Auswirkungen von Klimaanderungen
erfordern.”

Der Hinweis wird zur Kenntnis genom-
men.

Die konkreten Auswirkungen des Klima-
wandels auf die Entwicklung von Hoch-
wasserabflissen lassen sich nur unter
Bertcksichtigung der jeweiligen regiona-
len Klimaprojektionen sowie der natur-
raumlichen Verhaltnisse der Einzugsge-
biete abschatzen. Wie Modellierungen
im Rahmen des Forschungsprojekts Kii-
BiW (Globaler Klimawandel - Wasser-
wirtschaftliche Folgenabschatzung flr

Das im Rahmen des Bebauungsplans
erstellte Entwasserungs- und Regen-
wasserrickhaltungskonzept hat samtli-
che Betrachtungen mit den aktuellen
Daten des Deutschen Wetterdienstes
vorgenommen. Damit sind Standards
zur Anwendung gekommen, wie sie in
der Wasserwirtschaft zurzeit im Bundes-
land Niedersachsen Ublich sind und
nach denen zurzeit auch Uberschwem-
mungsgebiete ausgewiesen werden. In
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das Binnenland) am Beispiel des Al-
ler-Leine-Einzugsgebietes ergeben ha-
ben, werden sowohl die Scheitelab-
flisse von kleinen (HQ5) als auch von
groRen (HQ100) Hochwasserereignis-
sen zunehmen (je nach GréRe des Er-
eignisses und des untersuchten Teilein-
zugsgebietes zwischen 10 und 25 % bis
2100). Dabei ist jedoch zu berticksichti-
gen, dass insbesondere die Ergebnisse
fur extreme Ereignisse grof3e Unsicher-
heiten aufweisen. Dennoch ist aus den
Simulationsergebnissen eine tendenzi-
elle Zunahme der Scheitelwerte von sel-
tenen Ereignissen in der fernen Zukunft
(2071-2100) gegeniber der nahen Zu-
kunft (2021-2050) ersichtlich (NLWKN
2012: 86 f., 92).

der Planung ist nachgewiesen worden,
dass das Baugebiet sich nicht negativ
auf die Hochwassersituation auswirkt.

Mit der Betrachtung eines hundertjahrli-
chen Niederschlagsereignisses mit dem
ungunstigsten Zeitraum wurde der Vor-
sorgepflicht genlige getan.

Eine Erhéhung der Scheitelwasser-
stdnde extremer Hochwasserereignisse
wird - sofern keine entsprechenden An-
passungsmafinahmen vorgenommen
werden - dazu flhren, dass sich die Ver-
sagenssicherheit der auf ein bestimmtes
Bemessungshochwasser (i. d. R.
HQ100) ausgelegten Hochwasser-
schutzanlagen reduziert. Zugleich wird
auch das Schadenspotenzial in den
hochwassergefahrdeten Bereichen (vor
und hinter Hochwasserschutzanlagen)
ansteigen, da aufgrund der héheren
Wasserstande sowohl die potenzielle
Uberflutungsausdehnung als auch -tiefe
zunehmen. Dadurch wird es insgesamt
zu einem Anstieg der Hochwasserrisi-
ken kommen. Neben dem Klimawandel
werden weiterhin auch andere anthropo-
gen bedingte Einfliisse auf die Vergro-
Rerung von Hochwasserrisiken einwir-
ken: Zum einen erhdhen der Verlust an
natlrlichen Ausbreitungs- und Uber-
schwemmungsbereichen durch Begradi-
gungen und Eindeichungen der FlieRge-
wasser sowie die Reduzierung des Re-
tentionsvermoégens im Einzugsgebiet
durch fortschreitende Versiegelung und
landwirtschaftliche Entwasserung die
Eintrittswahrscheinlichkeit extremer
Hochwasserereignisse. Zum anderen
fuhrt die permanent steigende Nut-
zungsintensitat von hochwassergefahr-
deten Bereichen, z. B. durch Siedlungs-
aktivitaten, zu einem kontinuierlichen
Anstieg der Schadenspotenziale.

Der Hinweis wird zur Kenntnis genom-
men. Ein konkreter Bezug zum Planver-
fahren Feldstral3e ist nicht erkennbar.

Das Areal "Kalberwiese" aufzugeben
und nicht mehr fur auerordentliche

Die ehemalige Sportanlage Kalberwiese
war zu keinem Zeitpunkt als Flache zur
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Hochwasserereignisse vorzuhalten, son-
dern fir die "normale" Oberflachenent-
wasserung "freizugeben", liegt neben
der Sache und ist schon mehr als sus-
pekt. Dies gilt umso mehr, als die zu-
kunftig bevorstehenden Folgen des Kili-
mawandels die vermehrte Bereithaltung
von Ruickhalteraumen erfordert!!!

Ruckhaltung ,,auRerordentlicher Hoch-
wasserereignisse“ vorgesehen und auf-
grund der Hbéhenlage auch nicht geeig-
net.

3. VerstoR gegen § 68 Abs. 3 Ziff. 1 2.
Alt. WHG (Zerstorung natiirlicher
Riickhalteflachen)

Auf dem Bereich des Plangelandes, auf
dem die Kindertagesstatte errichtet wer-
den soll, ist der Bau einer Hochwasser-
schutzanlage geplant, wie sich aus der
Planbegrindung ergibt. Der Bau dieser
Hochwasserschutzeinrichtung steht ge-
maRk § 67 Abs. 2 S. 3 WHG als ein den
Hochwasserabfluss beeinflussender
Deich und Dammbau einem Gewasser-
ausbau gleich (vgl. VGH Minchen v.
19.07.2013-8 ZB 12 403). Dieser Ge-
wasserausbau bedarf gemang§ 68 Abs. 1
WHG einer Planfeststellung, mindestens
aber einer Plangenehmigung (§ 68 Abs.
2 WHG). Gemal § 68 Abs. 3 Ziff. 1
WHG darf der Ausbau u.a. nur festge-
stellt oder genehmigt werden, wenn eine
Zerstoérung naturlicher Ruckhalteflachen
nicht zu erwarten ist.

Die Inhalte der Stellungnahme beziehen
sich auf den parallelen Bebauungsplan.
Im Rahmen der vorliegenden FNP-An-
derung werden zukunftig Wohnbaufla-
chen und Grinflachen dargestellt. Auf
der Ebene des Bebauungsplans wird auf
die Inhalte eingegangen.

Der Bau der Hochwasserschutzeinrich-
tung fuhrt zu einer Zerstérung einer na-
turlichen Riickhalteflache, indem der
Flache ihre Funktion als Riickhalteflache
vollstandig genommen wird. Zwar ist die
besagte Flache bei einem HQ100 Ereig-
nis nur minimal betroffen. Bei einem in-
tensiveren Hochwasserereignis, wie es
z.B. 2002 stattfand, war nahezu die ge-
samte nunmebhr fiir den Bau der Kinder-
tagesstatte vorgesehene Flache lGber-
schwemmt. Als "natiirliche Rickhaltefla-
che"i.S.d. § 68 Abs. 3 Ziff. 1 WHG ist al-
lerdings nicht nur ein Uberschwem-
mungsgebiet einzuordnen, das bereits
bei einem HQ100-Ereignis Uber-
schwemmt wird, sondern auch ein Ge-
biet, welches erst bei einem intensiveren
Regenereignis uberschwemmt wird.

Der Bau der Kindertagesstatte an der
daflir vorgesehenen Stelle im Plangebiet
konnte dort mithin nicht erfolgen.

Die Inhalte der Stellungnahme beziehen
sich auf den parallelen Bebauungsplan.
Im Rahmen der vorliegenden FNP-An-
derung werden zukinftig Wohnbaufla-
chen und Grinflachen dargestellt. Auf
der Ebene des Bebauungsplans wird auf
die Inhalte eingegangen.

Ebenso wenig durfen im Plangebiet Re-
genrickhaltebecken gebaut werden,

Die Inhalte der Stellungnahme beziehen
sich auf den parallelen Bebauungsplan.
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weil dieser Gewasserausbau in noch
weit groRerem Malke als der Bau der
Kita nattrliche Rickhalteflachen zer-
stort. Auch insoweit liegt daher ein Ver-
stold gegen § 67 Abs. 1, 68 Abs. 3 Ziff. 1
2. Alt. WHG vor, was sich aus den vor
und nachstehenden Ausfuihrungen auch
noch mit ergibt.

Im Rahmen der vorliegenden FNP-An-
derung werden zukinftig Wohnbaufla-
chen und Grinflachen dargestellt. Auf
der Ebene des Bebauungsplans wird auf
die Inhalte eingegangen.

4. VerstoR gem.§ 78 Abs. 8 i.V.m. § 76
Abs. 3 WHG (vorlaufig zu sicherndes
Uberschwemmungsgebiet)

Noch einschlagiger als die in vorherge-
hender Ziffer erfolgte Feststellung ist al-
lerdings die Tatsache, dass ein noch
weit groRerer Teil des gesamten Plan-
gelandes nicht bebaut werden darf.

Bei einem Grolteil der Flachen des
Plangebietes handelt es sich um nach §
76 Abs. 2 S. 1 Nr. 2 WHG gdfs. festsetz-
bare und damit nach § 76 Abs. 3 WHG
vorlaufig sicherbare Uberschwem-
mungsgebiete.

Nach den Vorgaben des § 76 Abs. 1
und Abs. 2 WHG sind Uberschwem-
mungsgebiete nicht nur die bei Bemes-
sungshochwasser Uberfluteten Flachen
(vgl. § 76 Abs. 1 S. 1 1. und 2. Alt, Abs.
2 S. 1 Nr. 1 WHG), sondern auch solche
Gebiete, die fur die Hochwasserentlas-
tung oder Rickhaltung beansprucht
werden (§ 76 Abs. 1 S. 1 3. Alt, Abs. 2
S. 1 Nr. 2 WHG).

Die vorliegenden Gutachten, die im
Rahmen des Bebauungsplans erstellt
wurden, wurden nach dem Stand der
Technik unter Zugrundelegung der aktu-
ellen Daten des Deutschen Wetterdiens-
tes und umfangreichen Bestandserfas-
sungen durchgeflhrt. Sie belegen, in
welchem Umfang Uberschwemmungen
bei einem 100-jahrlichen Hochwasser zu
erwarten sind. Diese Uberschwemmun-
gen beziehen sich (Betrachtung von
West nach Ost) auf Kleingartengelande,
Gartenflachen im Bereich der Feld-
stralde, die dargestellten Grunflachen
der FNP-Anderung, Teilflaichen des
Kleingartenvereins Honemann und Gar-
tenflachen nordwestlich der Scholke.

Gemal § 115 Niedersachsisches Was-
sergesetz bestimmt das Fachministe-
rium ,die Gewasser oder Gewasserab-
schnitte, bei denen durch Hochwasser
nicht nur geringfligige Schaden entstan-
den oder zu erwarten sind.“ Diese wur-
den durch den zustandigen Niedersach-
sischen Landesbetrieb fur Wasserwirt-
schaft, Kisten- und Naturschutz
(NLWKN) bei der Betrachtung aller Ge-
wasser Braunschweigs abschlieRend er-
mittelt, festgelegt und Uberschwem-
mungsgebiete festgesetzt.

Der Bereich der Schdlke wurde in dem
Zuge nicht aufgefihrt. Eine Einstufung
als gefahrdeter Bereich entsprechend
der vorgenannten Mal¥gabe ist an der
Kalberwiese, anders als an grof3eren
Gewassern wie Wabe, Schunter oder O-
ker offensichtlich nicht erfolgt.

Hochwasserentlastung und Ruckhaltung
koénnen ineinander tbergehen und be-
zeichnen gezielte Eingriffe in den natdirli-
chen Hochwasserverlauf mit dem Ziel
der Steuerung von Hochwasserstromun-

Der der Rechtsprechung des Bay. VGH
(VGH Mdinchen, Beschluss v.
31.07.2019 — 8 ZB 16.2560) entnom-
mene Satz wird dort im nachsten Satz
begrenzt, denn dort ,fallen darunter ins-
besondere auch solche Gebiete, in die
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gen, FlieRgeschwindigkeiten, Pegelspit-
zen etc. durch Umleitung des Wassers
auf normalerweise von dem Hochwas-
serereignis nicht betroffene Flachen.
Gemal § 76 Abs. 3 WHG sind noch
nicht durch Rechtsverordnung festge-
setzte Uberschwemmungsgebiete zu er-
mitteln, in Kartenform darzustellen und
vorlaufig zu sichern.

durch steuerbare Flutpolder - wie auf
den betroffenen Flachen des Klagers
geplant - aufgrund menschlicher Tatig-
keit gezielt Hochwasser eingeleitet
wird.“ Das stellt einen anderen Sachver-
halt als im vorliegenden Fall dar.

Da in Niedersachsen nach wie vor die
"Verordnung Uber die Gewasser und
Gewasserabschnitte, bei denen durch
Hochwasser nicht nur geringfligige
Schaden entstanden oder zu erwarten
sind" vom 26.11.2007 gilt, sind gemaf §
115 Abs. 2 Nds.WG zudem weiterhin
auch in diesen Gewasserstrecken Uber-
schwemmungsgebiete festzusetzen.

Unter Zugrundelegung des Vortrages
der Planverwaltung in dem das unmittel-
bar angrenzende Plangebiet "An der
Scholke" betreffende Plangebiet waren
der Planverwaltung bis vor kurzem die
auf einem HQ100 bemessenen Uber-
schwemmungsgefahrdungen im dorti-
gen Bereich noch gar nicht bekannt. Ge-
man § 76 Abs. 3 WHG ist Vorausset-
zung flr die vorlaufige Sicherung ledig-
lich die Ermittlung von Uberschwem-
mungsgebieten i.S. d. § 76 Abs. 2 WHG.
Ist diese Voraussetzung erfullt, trifft zu-
mindest die gesetzliche Fiktion der vor-
laufigen Sicherung ein.

Dementsprechend steht einer Bebau-
ungsplanung bis zu einer diese Fiktion
widerlegenden Entscheidung Uber die
Nichtfestsetzung als Uberschwem-
mungsgebiet das Erhaltungsgebot des §
78 WHG entgegen.

Gemal § 115 Niedersachsisches Was-
sergesetz bestimmt das Fachministe-
rium ,die Gewasser oder Gewasserab-
schnitte, bei denen durch Hochwasser
nicht nur geringfligige Schaden entstan-
den oder zu erwarten sind.“ Diese wur-
den durch den zustandigen Niedersach-
sischen Landesbetrieb fur Wasserwirt-
schaft, Kusten- und Naturschutz
(NLWKN) fur alle Gewasser Braun-
schweigs abschlieend ermittelt und
festgelegt.

Der Bereich der Schdlke wurde in dem
Zuge nicht aufgefuhrt. Eine Einstufung
als gefahrdeter Bereich entsprechend
der vorgenannten Mal¥gabe ist an der
Kalberwiese, anders als an gréferen
Gewassern wie Wabe, Schunter oder O-
ker offensichtlich nicht erfolgt.

5. VerstoR gegen § 1 Abs. 7 BauGB
(fehlerhaftes ErschlieBungskonzept)

Der Planentwurf verstéf3t gegen § 1
Abs. 7 BauGB.

§ 1 Abs. 7 BauGB verlangt, dass der
Bauleitplanung eine ErschlieRungskon-
zeption zugrunde liegt, nach der das im
Plangebiet anfallende Niederschlags-
wasser so beseitigt werden kann, dass
Gesundheit und Eigentum der Planbe-
troffenen -auch aulRerhalb des Plange-
bietes- keinen Schaden nehmen
(BVerwG v. 04.11.2015 -4 CN 9.14). So

Der Hinweis wird zur Kenntnis genom-
men.

Die Detailplanung der Erschlielfung des
Gebietes erfolgt im parallelen Bebau-
ungsplan. Auf die Inhalte der Stellung-
nahme wird auf der verbindlichen Bau-
leitplanung eingegangen.
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sind z.B. gemafl§ 1 Abs. 6 Ziff. 12
BauGB bei der Aufstellung von Bauleit-
pléanen die Belange des Hochwasser-
schutzes und der Hochwasservorsorge
zu bericksichtigen.

Eine solche Erschlielungskonzeption
gibt es in dem Planentwurf nicht. Das,
was in dem Planentwurf als Entwick-
lungskonzept vorgestellt wird, ist zum
Teil in sich widersprichlich und steht im
Ubrigen auch insbesondere mit tatséch-
lichen Gegebenheiten und rechtlichen
Vorgaben total im Widerspruch.

Der Hinweis wird zur Kenntnis genom-
men.

Die Detailplanung der Erschliefung des
Gebietes erfolgt im parallelen Bebau-
ungsplan. Auf die Inhalte der Stellung-
nahme wird auf der verbindlichen Bau-
leitplanung eingegangen.

In dem Planentwurf heil’t es (S. 31) u.a.
"Eine Regenwasser- und Schmutzwas-
serkanalisation gibt es in dem Bereich
des ehemaligen Sportheims der Bezirks-
sportanlage bis zum Gewasser "Kleine
Mittelriede". Weiterhin wird Uber das
neue Baugebiet "An der Schélke" ein
weiterer Anschlusspunkt an die stadti-
sche Schmutzwasserkanalisation errich-
tet.

Gemal dieser Aussage -weiterhin- und
das gleich 2-mal!! - soll die ErschlieBung
sowohl von Regenwasser wie von
Schmutzwasser -auch- Uber das offene
Gewasser "Kleine Mittelriede" erfolgen.

Die Stellungnahme nimmt Bezug auf
Kapitel 4.4.5 der Begrindung zum Be-
bauungsplan. Im Rahmen der vorliegen-
den FNP-Anderung kann darauf nicht
eingegangen werden.

Schmutzwasser ist das durch hausli-
chen, gewerblichen, landwirtschaftlichen
oder sonstigen Gebrauch in seinen Ei-
genschaften veranderte Wasser und das
bei Trockenwetter damit zusammen ab-
flieRende Wasser (§ 54 Abs. 1 S. 1 Ziff.
1 WHG). Zur vorliegend vorgesehen -
"Einleitung von Schmutzwasser in ein
Gewasser"- hier "Kleine Mittelriede"- be-
darf es einer Erlaubnis. Gemafn § 54
Abs. 1 Ziff. 3 WHG darf eine solche Er-
laubnis u.a. nur dann erteilt werden,
wenn Abwasseranlagen oder sonstige
Einrichtungen errichtet und betrieben
werden, die erforderlich sind, um die
Einhaltung der Anforderungen nach den
Nr. 1 und 2 des § 57 Abs. 1 WHG si-
cherzustellen, wozu die Errichtung und
der Betrieb von Abwasseranlagen oder
sonstigen Einrichtungen gehort, um die
Menge und Schadlichkeit des Abwas-
sers so gering zu halten, wie dies bei
Einhaltung der jeweils in Betracht kom-
menden Verfahren nach dem Stand d.er
Technik mdglich ist (§ 57 Abs. 1 Ziff. 1
WHG) und wenn die Einleitung mit den
Anforderungen an die Gewassereigen-

Der Hinweis betrifft die abschlieRende
Ver- und Entsorgungsplanung und ist
nicht Gegenstand der vorbereitenden
Bauleitplanung. Der Hinweis wird daher
nur zur Kenntnis genommen.
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schaften und sonstigen rechtlichen An-
forderungen vereinbar ist (§ 57 Abs. 1
Ziff. 2 WHG).

Von derartigen Abwasseranlagen bzw.
"sonstigen Einrichtungen" i.S.d. § 57
Abs. 1 Ziff. 3 WHG ist in dem Planent-
wurf nirgendwo -auch nicht einmal an-
deutungsweise- die Rede, so dass da-
von auszugehen ist, dass eine Ableitung
von Schmutzwasser in die "Kleine Mittel-
riede" aus Rechtsgriinden gar nicht rea-
lisiert werden kénnte.

Ein solches Entwasserungskonzept ent-
spricht nicht den sich aus § 1 Abs. 6, 7
BauGB abzuleitenden Vorgaben.

Die Inhalte der Stellungnahme beziehen
sich auf den parallelen Bebauungsplan.
Eine Berucksichtigung auf der Ebene
der Flachennutzungsplanung kann nicht
erfolgen.

Erschwerend kommt noch Folgendes
hinzu: Rechtliche Vorgaben zum Um-
gang mit Niederschlagswasser finden
sich in erste Linie im Wasserrecht des
Bundes, der Lander, aber auch der EU.
Im WHG regelt insbesondere das Ab-
wasserrecht der§§ 54 ff WHG die pri-
mare 6ffentliche Abgabenverantwortung
und die grundlegenden, insbesondere
immissionsbezogenen Anforderungen
an die Beseitigung der Niederschlage,
sofern sie als Abwasser anfallen. Diese
Anforderungen dienen auch der Umset-
zung der EU- Kommunalabwasserrichtli-
nie 91/271/EWG (KomAbwRL), die die
Mitgliedstaaten dazu verpflichtet, fur
eine geordnete Abwasserbeseitigung
und Schmutzwasserreinigung zu sor-
gen. Immissionsbezogene Anforderun-
gen, die bei der Einleitung in Oberfla-
chengewasser oder Versickerung in das
Grundwasser zu beachten sind, bestim-
men die §§ 27 und 46 WHG in Umset-
zung der Wasserrahmenrichtlinie
(WRRL).

Der Hinweis wird zur Kenntnis genom-
men. Ein konkreter Bezug zum Planver-
fahren Feldstrale ist nicht erkennbar.

Auch insoweit sind noch die rechtlichen
Anforderungen nach MaRgabe des
Standes der Technik zu beachten. Eine
Anpassung ist nicht nur aufgrund des
nationalen Wasserrechts geboten, son-
dern auch aus europarechtlichen Griin-
den, namentlich der besagten EU- Kom-
munalabwasserrichtlinie 91/271/EWG.
Diese Richtlinie verpflichtet die Mit-
gliedsstaaten schon seit dem Jahr 2000
in Gemeinden mit mehr als 15.000 Ein-
wohnern dafir Sorge zu tragen, dass in
Kanalisationen eingeleitetes kommuna-

Der Hinweis wird zur Kenntnis genom-
men. Ein konkreter Bezug zum Planver-
fahren Feldstral3e ist nicht erkennbar.
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les Abwasser vor dem Einleiten in Ge-
wasser bis zu einer Zweitbehandlung
oder einer gleichwertigen Behandlung
unterzogen wird, und zwar gemaf den
im Anhang 1 niedergelegten Anforde-
rungen. Nach diesem Anhang sind "bei
Entwurf, Bau und Unterhaltung der Ka-
nalisation die optimalen technischen
Kenntnisse zugrunde zu legen, die keine
unverhaltnismanig hohen Kosten verur-
sachen", und zwar insbesondere auch in
Bezug auf die "Begrenzung einer Ver-
schmutzung der aufnehmenden Gewas-
ser durch Regeniiberlaufe".

In dem Planentwurf heil3t es (S. 71) wei-
ter: "Die Schmutz- und Regenentwasse-
rung fur die Allgemeinen Wohngebiete
WA1.1 bis WA1.3 sowie WA2 und WA3
erfolgt Uber die ErschlieRungsstralie des
neuen Baugebietes "An der Scholke" in
das offentliche Netz in der Kreuzstralle.
Die Entsorgung fir die Kita-Flache und
das Allgemeine Wohngebiet WA1.4 er-
folgt Uber die vorhandenen Anschlisse
in der Kalberwiese. Die Kanalisation ist
fur normale Regenereignisse dimensio-
niert. Dartber hinausgehender Nieder-
schlag wird in das geplante Regenrick-
haltebecken innerhalb der Grinflache 4
geleitet. Dieses ist fur ein 100-jahriges
Hochwasser (HQ100) dimensioniert und
verfugt Uber ein Einstauvolumen von
rund 2.350 m3 entsprechend dem erfor-
derlichen Einstauvolumen fir das Plan-
gebiet".

Die Inhalte der Stellungnahme beziehen
sich auf den parallelen Bebauungsplan.
Eine Berucksichtigung auf der Ebene
der Flachennutzungsplanung kann nicht
erfolgen.

Auch hiernach soll-in der Zusammen-
schau mit der Formulierung auf S. 31
des Planentwurfs ("weiterhin wird ein
weiterer Anschlusspunkt tUber das neue
Baugebiet") -zumindest fiir "normale”
Regenereignisse der Oberflachenab-
fluss auch Uber die vorhandenen An-
schlisse in der Kalberwiese fiihren, wo-
bei, wie oben bereits ausgefliihrt, im B-
Planentwurf gar nicht die rechtlichen Vo-
raussetzungen gegriindet werden!

Eine solche Planung ist bereits aus die-
sem Grunde konzeptionslos und somit
zu verwerfen.

Die Planbehorde setzt mit ihrem Plan-
entwurf jedoch "noch einen drauf':

Die Inhalte der Stellungnahme beziehen
sich auf den parallelen Bebauungsplan.
Eine Berucksichtigung auf der Ebene
der Flachennutzungsplanung kann nicht
erfolgen.

Einen absoluten Widerspruch erzeugt
namlich die Aussage (S. 71 des Plan-
entwurfs), die Schmutz- und Regenwas-
serentsorgung flur die Aligemeinen

Die Inhalte der Stellungnahme beziehen
sich auf den parallelen Bebauungsplan.
Eine Berlcksichtigung auf der Ebene
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Wohngebiete WA1.1 - WA1.3 sowie
WAZ2 und WAZ3 erfolge Uber die Erschlie-
Rungsstralie des neuen Wohngebietes
"An der Scholke" in das offentliche Netz
in der Kreuzstralde. Bereits seit Beginn
der ersten "Bebauungsplanversuche" fur
das Plangebiet "An der Scholke" -und
diese Versuche gibt es seit 2008- steht
fest- auch fur die Planverwaltung!!-,
dass in das o6ffentliche Kanalnetz der
Kreuzstral3e lediglich 10 % des in dem
Plangebiet "An der Schdlke" anfallenden
Niederschlagswassers eingeleitet wer-
den kénnen. Die Hauptmenge des Nie-
derschlagswassers -90 %- sollen in den
Schoélkegraben eingeleitet werden!!! Nur
weil es sich bei dem im Plangebiet
"Feldstrafl’e" anfallenden Niederschlags-
wasser nicht um das -primar- aus dem
Plangebiet "An der Schélke" anfallende
Niederschlagswasser handelt, macht
das die Ausgangslage nicht besser:
Auch das im Plangebiet "Feldstralte" an-
fallende Niederschlagswasser kann
letztendlich nicht von dem in der Kreuz-
stral3e befindlichen Kanalsystem aufge-
nommen werden, gleichgultig, ob jenes
Niederschlagswasser -auf welchem
Wege auch immer (direkt oder Uber das
Kanalsystem des angedachten Plange-
biets "An der Scholke")- dem Regen-
wasserkanalsystem der Kreuzstrale zu-
gefuhrt werden soll.

der Flachennutzungsplanung kann nicht
erfolgen.

6. VerstoB gegen § 1 Abs. 6 Ziff. 9
BauGB (StraBenverkehr)

Die Verkehrsbegutachtung -und darauf
aufbauend die Immissionsbegutachtung
-ist so mangelbehaftet, dass eine an
diese Begutachtungen anknipfende Be-
bauungsplanung ebenfalls mangelbe-
haftet ist. Es liegt mithin ein Verstol3 ge-
gen § 1 Abs. 6 Ziff. 9 BauGB vor.

Die Verwaltung hat die Stellungnahme
zum Anlass genommen, dass im Rah-
men des Bebauungsplans erstellte Ver-
kehrsgutachten einschlieRlich der dort
zugrunde gelegten Annahmen zu pru-
fen. Im Ergebnis sind alle Annahmen
nachvollziehbar. 2024 wurde zudem an
wichtigen Knotenpunkten eine erneute
Verkehrszahlung durchgefihrt, die keine
beachtenswerten Anderungen der Ver-
kehrszahlen gegenliber den Grundlagen
fur das Verkehrsgutachten ergaben. Ein
Anderungsbedarf der Aussagen des
Verkehrsgutachtens vom Méarz 2019
wird daher nicht gesehen.

Durch die Innenstadtnahe, Versorgungs-
punkte in fuBlaufiger Entfernung und der
Vermeidung zusatzlicher Verkehre bei
baulichen Entwicklungen auf3erhalb der
bestehenden Siedlungszusammen-
hangs (,Innen- vor AuRenentwicklung®)
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wird auch der Belang des § 1 Abs. 6 Ziff.
9 BauGB der Vermeidung zusatzlicher
Verkehre berucksichtigt.

Der Bebauungsplan setzt im Plangebiet
320 Wohneinheiten fest.

Unter deren Zugrundelegung ermittelt
das sich mit dem motorisierten Strafl3en-
verkehr befassende Verkehrsgutachten
eine planbedingte durchschnittliche tag-
liche Verkehrsstarke (DTV) von insge-
samt 1.356 Kfz 24 h.

Die Inhalte der Stellungnahme beziehen
sich auf den parallelen Bebauungsplan.
Eine Berlicksichtigung auf der Ebene
der Flachennutzungsplanung kann nicht
erfolgen.

Die Rechtsprechung geht davon aus,
dass je Wohneinheit etwa 1,5 Fahr-
zeuge vorhanden sind und dass jedes
Fahrzeug ca. 2,5-mal am Tag bewegt
wird (HessVGH v. 17.08.2017 -4 C
2760/16.N). Unter Zugrundelegung die-
ses Ansatzes, der auch von anderen
OVG vertreten wird, (vgl. VGH Mdnchen
v. 16.05.2017 -15 N 15.1485; v.
19.08.2016- 9 NE 16.1512; VGH Mann-
heim v. 21.04.2015-3 S 748/13; OVG
Magdeburg v. 08.01.2015-2 R 94/14), ist
taglich von 3,75 Fahrzeugbewegungen
je Wohneinheit auszugehen. Das ergibt
eine planbedingte Zunahme des Stra-
Renverkehrs von 1.200 Fahrzeugbewe-
gungen taglich.

Die Inhalte der Stellungnahme beziehen
sich auf den parallelen Bebauungsplan.
Eine Berucksichtigung auf der Ebene
der Flachennutzungsplanung kann nicht
erfolgen.

Ferner ist ein motorisierter Besucherver-
kehr sowie ein Guterverkehr von insge-
samt 2 Fahrten pro Wohneinheit am Tag
anzunehmen (vgl. VGH Minchen v.
16.05.2017- 15 N 15.1485). Dies fuhrt
bei 320 Wohneinheiten zu einem weite-
ren planbedingten Mehrverkehr von 640
Fahrzeugbewegungen. Das macht einen
planbedingten Mehrverkehr von 1.840
motorisierten Fahrzeugen.

Die Inhalte der Stellungnahme beziehen
sich auf den parallelen Bebauungsplan.
Eine Berucksichtigung auf der Ebene
der Flachennutzungsplanung kann nicht
erfolgen.

Geht man zwecks Abschatzung des
Mehrverkehrs flir die Anwohner der zum
Plangebiet fuhrenden Erschliefungs-
stral3en von den Vorgaben in den "Hin-
weisen zur Schatzung des Verkehrsauf-
kommens von Gebietstypen"(FGSV-Hin-
weise) aus, so ergeben sich vergleich-
bare Werte, jeweils immer ohne Bertick-
sichtigung der im Plangebiet zugelasse-
nen aulRerwohnlichen Nutzung. Diese
"Hinweise zur Schatzung des Verkehrs-
aufkommens von Gebietstypen" geben
nach wie vor den aktuellen Stand der
Verkehrswissenschaft wieder und sind
hierfir in der Rechtsprechung anerkannt
(Hess VGH v. 19.09.2019-3 B
1535/18.N). Danach ist fur das Ver-
kehrsaufkommen in Neubaugebieten

Die Inhalte der Stellungnahme beziehen
sich auf den parallelen Bebauungsplan.
Eine Berucksichtigung auf der Ebene
der Flachennutzungsplanung kann nicht
erfolgen.
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von durchschnittlichen 3,5 bis 4,0 We-
gen pro Werktag und pro Bewohner des
Plangebietes auszugehen (Ziff. 3.2.2 der
FGSV-Hinweise). Zwar ist vorliegend
diese Anzahl der kiinftigen Bewohner
nicht bekannt.

Sie ist jedoch entsprechend den Vorga-
ben besagter Hinweise zur Schatzung
des Verkehrsaufkommens von Gebiets-
typen " zu schatzen. Nach Nr. 3.1.5 der
FGSV-"Hinweise betragt bei bekannter
Anzahl der Wohneinheiten ohne genaue
Kenntnis der Wohngréfien die durch-
schnittliche Wohnungsbelegungsziffer
2,2 Personen pro Wohnung. Daraus
ergibt sich eine Anzahl von 704 Perso-
nen und maximal (4 x 704 =) 2.816 pro
Werktag. Hiervon abzuziehen ist ein An-
teil von 10 % bis 15 % fur die aulRerhalb
des Gebiets stattfindenden Wege (Ziff.
3.2.3 der FGSV-Hinweise), mithin (2.816
- 282 =) 2.534 Wege. Dazu werden 5 %
fur Besucherverkehr addiert (Ziff. 3.2.4
der FGSV-Hinweise), dies ergibt (2.534
+127. =) 2.661 Wege. Von diesem Wert
ist der Anteil der Wege, die mit dem Pkw
als Fahrer oder Mitfahrer unternommen
werden, zu ermitteln, dieser liegt in
Wohngebieten zwischen 30 % und 70 %
(Ziff 3.2.5 der FGSV-Hinweise). Dies
ergibt im ungunstigsten Fall eine Zahl
von (0,7 x 2.661 =) 1.863 Wege mit dem
Pkw. Hiervon ist fiir den Binnenverkehr,
ausgehend von einem Gebietsdurch-
messer von 350 m, ein Abschlag von
10-% vorzunehmen (Ziff. 3.2.6 der
FGSV-Hinweise), was zu einer Wege-
zahl (Quell- und Zielverkehr) von (1.863-
186,3= gerundet=) 1.677 Wegen flhrt.
Fur die Umrechnung in Pkw- Fahrten
sind diese Personenwege durch den Be-
setzungsgrad zu dividieren, der im Mittel
1,2 bis 1,4 Personen je Fahrzeug be-
tragt (Ziff. 3.2.7 der FGSV-Hinweise so-
wie Anmerkung 2 unter Tabelle 3.7). Da-
raus errechnen sich (1.677: 1,3=) 1.290
Wege mit dem Pkw. Diesem taglichen
Verkehrsaufkommen der Bewohner und
Besucher ist der bewohnerbezogene
Wirtschaftsverkehr mit 0,10 Kfz-Fahrten
je Einwohner hinzuzurechnen (Ziff. 3.2.8
der FGSV- Hinweise), mithin (704 x 0,1
=) 70 zusatzliche Wege. Insgesamt wir-
den bei Anwendung dieser Berech-
nungsgrundsatze also durch das neue
Plangebiet (1.677 + 70) 1.747 Kfz- Fahr-
ten ausgelost.
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Unter Zugrundelegung der in den Ver-
kehrsgutachten angenommenen und
von der Planverwaltung akzeptierten
Aufteilungen der Verkehre in 456 Kfz/h
auf die Erschlielung Nord und 930 Kfz-
Verkehre auf die ErschlieRung Sud
ergibt sich fur die Anlieger der Feld-
stral3e und der "Kalberwiese" eine plan-
bedingte Erhéhung des Kfz-Verkehrs
auf den vorhandenen StraRenabschnit-
ten bis zum Einmindungsbereich der
Strale "Sommerlust" - an welchem der
Knotenpunkt zu verordnen ware, an
Stelle, wie die Planverwaltung dies tut,
an der Einmiindung der Feldstralle in
die Kreuzstralde -von 736 Verkehren
taglich. Fur die Anlieger der Kreuzstral3e
im EinmUndungsbereich der Kleinen
Kreuzstralde ergibt sich eine planbe-
dingte Erhéhung des Kfz-Verkehrs von
1.064 Verkehren taglich.

Die Inhalte der Stellungnahme beziehen
sich auf den parallelen Bebauungsplan.
Eine Berucksichtigung auf der Ebene
der Flachennutzungsplanung kann nicht
erfolgen.

Nach der Rechtsprechung (VGH Kassel
vom 27.07.2017- 4 C 1338/16) bewirkt
die planbedingte Zunahme des motori-
sierten Stral3enverkehrs von bis zu 200
Fahrzeugbewegungen pro Tag vorbe-
haltlich besonderer Umstande des Ein-
zelfalls lediglich eine geringfiigige Be-
eintrachtigung des Interesses eines
Strallenanliegers, von planbedingtem
Mehrverkehr, insbesondere im Hinblick
auf Verkehrslarmimmissionen, ver-
schont zu bleiben. Diese Anzahl von
200 zusatzlichen Verkehrsbewegungen
wlrde durch die Bebauung des Plange-
biets sowohl fir die StralRenanlieger der
Kalberwiese/Feldstralle und erst recht
fur die Anlieger im Einmuindungsbereich
der Kreuzstralde in die Kleine Kreuz-
strafde, von wo die sudliche Anbindung
des Plangebiets erfolgen soll, Uber-
schritten.

Die Inhalte der Stellungnahme beziehen
sich auf den parallelen Bebauungsplan.
Eine Berlcksichtigung auf der Ebene
der Flachennutzungsplanung kann nicht
erfolgen.

Bei einer Verteilung der zugrunde geleg-
ten Fahrzeugbewegungen auf 16 Ta-
gesstunden haben die Anlieger der
Feldstral’e und der Kalberwiese in Hohe
ihrer Grundstticke mit einem durch-
schnittlichen zusatzlichen Verkehrsauf-
kommen von etwa 46 Fahrzeugen pro
Stunde oder anders ausgedriickt alle 1,3
Minuten mit einer zusatzlichen Kfz-Be-
wegung zu rechnen. Diese Zusatzbelas-
tung stellt eine abwagungsbeachtliche
Belastung dar, deren Fehlgewichtung
eine Antragsbefugnis der besagten, von
dem durch die geplante Bebauung ver-

Die Inhalte der Stellungnahme beziehen
sich auf den parallelen Bebauungsplan.
Eine Berlicksichtigung auf der Ebene
der Flachennutzungsplanung kann nicht
erfolgen.
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ursachten Mehrverkehr betroffenen An-
wohner der Kalberwiese/Feldstralle zu
begrinden vermag.

Die anderslautende Beurteilung und Be-
wertung des Verkehrsgutachten und
Planverwaltung ist inakzeptabel.

Bei einer Verteilung der zugrunde geleg-
ten Fahrzeugbewegungen auf 16 Ta-
gesstunden haben die Anlieger im Ein-
mundungsbereich der Kleinen Kreuz-
stralde in die KreuzstralRe in Hohe ihrer
Grundstucke mit einem durchschnittli-
chen zusatzlichen Verkehrsaufkommen
von etwa 65 Fahrzeugen pro Stunde
oder anders ausgedriickt mit einem zeit-
lichen Abstand von noch nicht einmal 1
Minute mit einer Kfz-Bewegung zu rech-
nen. Diese Zusatzbelastung stellt erst
recht eine abwagungsbeachtliche Belas-
tung dar, deren Fehlgewichtung eine
Antragsbefugnis der besagten, von dem
durch die geplante Bebauung verur-
sachten Mehrverkehr betroffenen An-
wohner der Kreuzstralle/Kleine Kreuz-
stralde zu begrinden vermag. Die an-
derslautende Beurteilung und Bewer-
tung des Verkehrsgutachtens und der
Planverwaltung ist auch hier inakzepta-
bel.

Die Inhalte der Stellungnahme beziehen
sich auf den parallelen Bebauungsplan.
Eine Berucksichtigung auf der Ebene
der Flachennutzungsplanung kann nicht
erfolgen.

Diese Beurteilungen und Bewertungen
seitens Verkehrsgutachter und -sich
dem anschliel3end-, der Planverwaltung
gehen aber auch deshalb fehl, weil in
dieser Beurteilung und Bewertung we-
der der durch das Plangebiet mdglich
werdende Durchgangsverkehr zwischen
Kélberwiese und KreuzstralRe bertck-
sichtigt ist noch die Tatsache, dass im
Plangebiet Laden, Schank- und Speise-
wirtschaften, nicht storende Handwerks-
betriebe, Anlagen fur kirchliche, kultu-
relle und soziale Zwecke, Anlagen fur
Verwaltungen, Anlagen fiir gesundheitli-
che und sportliche Zwecke sowie Be-
triebe des Beherbergungsgewerbes zu-
gelassen werden kénnen (vgl. z.B. "text-
liche Festsetzungen und Hinweise "A
1.2.,4.,5. und auch z.B. Planbegriindung
S. 19). Die Verkehrsuntersuchung auf
die Abschatzung der Verkehrszunahme
in Bezug auf den klinftigen Bewohner-
verkehr des Neubaugebiets zu be-
schranken, ist daher nicht angangig.

Die Inhalte der Stellungnahme beziehen
sich auf den parallelen Bebauungsplan.
Eine Berlicksichtigung auf der Ebene
der Flachennutzungsplanung kann nicht
erfolgen.

Gerade wenn -im Hinblick auf die Tatsa-
che, dass, ausweislich des Offenle-
gungsexemplars des Bebauungsplans,

Die Inhalte der Stellungnahme beziehen
sich auf den parallelen Bebauungsplan.
Eine Berlcksichtigung auf der Ebene
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diverse der nach § 4 Abs. 3 BauNVO
ausnahmsweise zugelassenen Nutzun-
gen auch zugelassen sind- davon aus-
gegangen werden muss, dass ein in je-
dem Fall nicht zu vernachlassigender
Verkehr durch Dienstleister erzeugt
wird, hatte dieser Verkehr zumindest ge-
schatzt werden und in die Beurteilung
und Bewertung mit einbezogen werden
mussen. Gemal den oben bereits zitier-
ten "Hinweisen zur Schatzung des Ver-
kehrsaufkommens von Gebietstypen"
der Forschungsgesellschaft fur Stralen-
und Verkehrswesen-Arbeitsgruppe Ver-
kehrsplanung-Ausgabe 2006 (sog.
FGSV Hinweise), die nach wie vor den
aktuellen Stand der Verkehrswirtschaft
wiedergeben und, wie ebenfalls bereits
ausgefuhrt, von der Rechtsprechung an-
erkannt sind (vgl. HessVGH v.
27.02.2019-4 C 1840/19 N und v.
19.09.2019-3 B 1535/18.N), ist der An-
teil des externen Zielverkehrs entspre-
chend dem Abschnitt 3.3. zu schatzen,
wenn im Gebiet in nennenswertem Um-
fang mit Beschaftigtenverkehr gerechnet
wird und eine derartige Prognose auf-
grund des oben Gesagten insbesondere
dann realistisch ist, wenn aufgrund be-
sagter Zulassigkeiten nicht lediglich eine
im Zusammenhang mit der Wohnnut-
zung stehende Betéatigung in dem
Wohngebiet verwirklicht werden wird,
z.B. in Form einer freiberuflichen oder
freiberufsahnlichen Betatigung wie z.B.
einer Heilpraktikerin/ eines Heilprakti-
kers.

Die seitens der Planverwaltung vorge-
nommene Beurteilung des durch die ge-
plante Bebauung verursachten Mehrver-
kehrs flr die Anlieger von Feld-
stralle/Kalberwiese sowie Kreuz-
stral’e/Kleine Kreuzstral’e geht aber
auch deshalb fehl, weil in dieser Beurtei-
lung und Bewertung weder der durch
das Plangebiet moglich werdende
Durchgangsverkehr zwischen Kalber-
wiese und KreuzstralRe bertcksichtigt
ist, noch die Tatsache, dass im Plange-
biet Laden, Schank- und Speisewirt-
schaften, nicht stérende Handwerksbe-
triebe, Anlagen fir kirchliche, kulturelle
und soziale Zwecke, Anlagen fur Ver-
waltungen, Anlagen fir gesundheitliche
und sportliche Zwecke sowie Betriebe
des Beherbergungsgewerbes zugelas-
sen werden kénnen.

der Flachennutzungsplanung kann nicht
erfolgen.
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Die Verkehrsuntersuchung auf die Ab-
schatzung der Verkehrszunahme in Be-
zug auf den kinftigen Bewohnerverkehr
des Neubaugebiets zu beschranken und
nicht die sonstigen zugelassenen Nut-
zungen in die Bewertung mit einzubezie-
hen ist, wie bereits gesagt, daher nicht
eingangig.

Zwar mag derzeit nicht absehbar sein, in
welchem Umfang bei einer Planrealisie-
rung von dieser Nutzungsmaglichkeit
Gebrauch gemacht wiirde. Die Tatsache
dieser Zulassigkeit bei der Bewertung
der StralRenverkehrsaufkommen und der
dadurch mit verursachten Beeintrachti-
gungen der Anwohner aber véllig aul3er
Acht zu lassen, ebenso wie den "ganz
normalen" Durchgangsverkehr, ist ein
schwerwiegender Fehler. Notfalls hatte
der Umfang der Verkehre geschatzt
werden missen.

Die Inhalte der Stellungnahme beziehen
sich auf den parallelen Bebauungsplan.
Eine Berlicksichtigung auf der Ebene
der Flachennutzungsplanung kann nicht
erfolgen.

Ebenfalls ist in der Bewertung des Stra-
Renverkehrsaufkommens nicht bertick-
sichtigt worden die Belastung der auch
aulRerhalb des Plangebiets liegenden
StralRen, wie der Feldstralle/Kalber-
wiese und KreuzstralRe/Kleine Kreuz-
stralde, durch Parkvorgange auch Park-
suchverkehr, die durch das Neubauge-
biet indiziert wirden. Denn einer sol-
chen Belastung wird durch planerische
Festsetzungen im Bebauungsplan nicht
entgegengewirkt, vielmehr eine solche
Belastung geradezu "produziert" wird,
indem lediglich 0,6 Stellplatze je
Wohneinheit vorgegeben ist -und das in
einer "Autostadt" wie Braunschweig-,
pro Wohneinheit jedoch von weit hdhe-
rem Stellplatzbedarf auch unter Einbe-
ziehung von Besucherverkehr ausge-
gangen werden muss, die fur die Au-
Renbereiche geplanten Stellplatze die-
sen Bedarf jedoch nicht anndhernd ab-
decken.

Die Inhalte der Stellungnahme beziehen
sich auf den parallelen Bebauungsplan.
Eine Berucksichtigung auf der Ebene
der Flachennutzungsplanung kann nicht
erfolgen.

Auf Ebene des Flachennutzungsplanes
ist nicht davon auszugehen, dass es zu
wesentlichen oder erheblichen Ein-
schrankungen oder zusatzlichen Park-
raumbelastungen aulRerhalb des Plan-
gebietes kommen wird.

An dieser Stelle schlielRe ich erst einmal
ab.

Vorschlag der Verwaltung: )
Die Darstellungen der 123. FNP-Ande-
rung werden beibehalten.




Stadt Braunschweig

123. Anderung des Flichennutzungsplans

Anlage 5
Stand: 13.05.2025

FeldstraBe

Beteiligung Offentlichkeit gemaR § 3 (2) BauGB vom 07. April 2025 bis 12. Mai 2025.

Person ID: 32479
Schreiben vom 11.04.2025

Stellungnahme der Verwaltung

Nachfolgend auRert sich das Forstamt Sud-
niedersachsen in Bezug auf die Privatwaldbe-
lange zur Planung.

Privatwald grenzt im Westen an den Planbe-
reich an und wurde in der Planung im Umwelt-
bericht unter 4.4.2 Wald S. 30 Abs. 5 berlck-
sichtigt.

Nach LROP von 2017 und RROP von 2008
sollen nach den Grundsatzen der Raumord-
nung Waldrander in einem Abstand von 100 m
grundsatzlich von Bebauungen und sonstigen
stérenden Nutzungen freigehalten werden.
Aus Grunden der Gefahrenabwehr ist mindes-
tens ein Abstand von einer Baumlange von 35
m zu Bebauungen zu gewabhrleisten sein.

Im parallel aufgestellten Bebauungsplan
werden Festsetzungen zur Gefahrenab-
wehr getroffen.

Es ergeben sich fir die Begrindung der
Flachennutzungsplananderung keine An-
derungen.

Vorschlag der Verwaltung:

Die Darstellungen der Flachennutzungs-
plan-Anderung werden beibehalten.




	Vorlage
	Anlage 1: Anlage 1 - Änderungsplan
	123_Feldstraße_erneuteAusl_2024-Titel A4
	Pläne und Ansichten
	Titel A4



	Anlage 2: Anlage 2 - Begründung und Umweltbericht
	1 Rechtsgrundlagen      Stand: 30.10.2025 - 2 -
	2 Städtebauliche Grundlagen - 3 -
	3 Ziel, Zweck und wesentliche Auswirkungen der Planung - 6 -
	4 Umweltbericht - 8 -
	5 Begründung der Darstellungen, Fazit - 22 -
	6 Verfahrensablauf - 24 -
	1 Rechtsgrundlagen      Stand: 05.11.2025
	1.1 Baugesetzbuch (BauGB)
	1.2 Baunutzungsverordnung 1990 (BauNVO)
	1.3 Planzeichenverordnung (PlanZV)
	1.4 Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG)
	1.5 Bundes-Klimaschutzgesetz (KSG)
	1.6 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG)
	1.7 Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG)
	1.8 Niedersächsisches Naturschutzgesetz (NNatSchG)
	1.9 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG)
	1.11 Regionales Raumordnungsprogramm 2008 für den Großraum Braunschweig (RROP)
	1.12 Verordnung über das Landes-Raumordnungsprogramm Niedersachsen (LROP)
	1.13 Gesetz zur Sicherstellung ordnungsgemäßer Planungs- und Genehmigungsverfahren während der COVID-19-Pandemie (Planungssicherstellungsgesetz – PlanSIG)

	2 Städtebauliche Grundlagen
	3 Ziel, Zweck und wesentliche Auswirkungen der Planung
	4 Umweltbericht
	5 Begründung der Darstellungen, Fazit
	6 Verfahrensablauf

	Anlage 3: Anlage 3 - Abwägung § 4 (2) BauGB
	Deutsche Telekom Technik GmbH
	Schreiben vom 06.09.2016
	Nds. Landesforstamt Wolfenbüttel
	Schreiben vom 21.09.2016
	Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr Wolfenbüttel
	Schreiben vom 21.09.2016

	Anlage 4: Anlage 4 - Abwägung § 3 (2) BauGB
	Stellungnahme Nr. 1
	Schreiben vom 23.01.2020
	Stellungnahme Nr. 2
	Stellungnahme Nr. 3
	• die Durchlässe unter den Brücken haben zu geringe Durchmesser, so dass diese an ihre Grenzen stoßen (beobachtet bei Starkregen)
	Stellungnahme Nr. 4
	Stellungnahme Nr. 5
	Zu den dort zu berücksichtigenden, vorliegend jedoch nicht berücksichtigten Planungen gehört der im Zusammenhang mit dem Sanierungsgebiet "Westliches Ringgebiet-Soziale Stadt" aufgestellte "Städtebauliche Rahmenplan", in welchem die wichtigsten Ziele, Verfahrensgrundsätze und Regeln für die künftige räumlich -bauliche Organisation des Entwicklungsbereiches festgehalten sind. Die Aussagen des Rahmenplanes markieren eine Entscheidungsebene zwischen Flächennutzungs- und Bebauungsplan (zitiert aus: "Stadt Braunschweig-Fachbereich Stadtplanung- und Umweltschutz- Stelle Stadterneuerung). Der Gesetzgeber verpflichtet die Kommune im förmlich festgelegten Sanierungsgebiet zur Erarbeitung einer städtebaulichen Planung, die sich aus den Zielen und Zwecken der Sanierung entwickeln soll.
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